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Vorwort

Die Europ�ische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das „neue“
BDSG sind nunmehr seit drei Jahren in Kraft. Trotzdem bleibt ihre Umsetzung
eine laufende Herausforderung f�r Unternehmen. Denn einerseits haben viele
Unternehmen die DSGVO noch lange nicht in alle Unternehmensprozesse und
-bereiche integriert. Andererseits sind laufend neue Gerichtsurteile sowie Be-
schl�sse und Leitlinien der Datenschutzbeh�rden zu ber�cksichtigen. Schließ-
lich k�nnen auch andere Entwicklungen, wie beispielsweise die globale Covid-
19-Pandemie, die weiter fortschreitende digitale Transformation oder auch der
Brexit, neue Fragestellungen mit sich bringen, die Unternehmen auch in daten-
schutzrechtlicher Hinsicht l�sen m�ssen. Auch nach drei Jahren Geltungsdauer
ist der Rechtsrahmen noch nicht so konkretisiert, dass zu allen Datenschutzfra-
gen im Unternehmen einfach ableitbare L�sungen vorliegen. Hinzu kommt,
dass die Datenschutzbeh�rden h�ufig besonders strenge Positionen vertreten,
denen Unternehmen nicht ohne Weiteres folgen wollen. Es bleibt aktuell also
weitgehend den Unternehmen selbst �berlassen, pragmatische und praxistaug-
liche L�sungen zur Umsetzung der DSGVO-Vorgaben zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund richtet sich das vorliegende Handbuch an alle Daten-
schutzpraktiker, also Datenschutzverantwortliche in Unternehmen, Daten-
schutzbeauftragte, Syndizi, Datenschutzberater, Mitarbeiter in Datenschutzbe-
h�rden sowie Rechtsanw�lte. Es soll umfassende L�sungen f�r die Vielzahl an
Fragestellungen liefern, die sich im Unternehmen ganz praktisch bei der Ein-
haltung der DSGVO ergeben. Das vorliegende Handbuch dient als kontinuierli-
cher Ratgeber bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen, sowohl im t�glichen
Gesch�ft als auch um gewisse Themenbereiche grunds�tzlich zu adressieren.
Statt einer Aneinanderreihung verschiedener Beitr�ge war es dabei das Anlie-
gen, eine systematische Darstellung der Rechtslage zu gew�hrleisten, die auch
eine Einarbeitung erm�glicht. Gleichzeitig sollen die zahlreichen Praxishin-
weise bei der Umsetzung der abstrakten Vorgaben helfen.

Einige besondere Themenkomplexe – wie etwa Fragen des Web Trackings oder
Customer Relationship Managements – haben f�r den Datenschutzpraktiker re-
gelm�ßig und fortw�hrend eine �berragende Bedeutung. Sie erfordern unseres
Erachtens eine in sich geschlossene Darstellung, um ihre praktischen Implika-
tionen zu erfassen. Diese Themenkomplexe werden in Kapitel 17 erl�utert. Da-
r�ber hinaus haben wir in der 2. Auflage nunmehr ein eigenes Kapitel zum Da-
tenschutzrecht in �sterreich aufgenommen, um auch diese Facette des
praktischen Datenschutzes zu beleuchten.

Um der Bedeutung des Case Law f�r die Auslegung und Anwendung der
DSGVO gerecht zu werden, haben wir einen f�r deutsche Praxishandb�cher
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ungew�hnlichen Teil in dieses Handbuch aufgenommen: Wir haben die rele-
vantesten Urteile zum Datenschutzrecht in einem eigenen Kapitel aufbereitet.
Der Datenschutzpraktiker hat so eine Quelle, um sich alle Leitentscheidungen
zu vergegenw�rtigen.

Bei den Autoren dieses Handbuchs handelt es sich ausnahmslos um erfahrene
Datenschutzpraktiker, die sich in ihrer Arbeit laufend mit den adressierten The-
men auseinandersetzen. Wir danken diesen Autoren, dass sie in einer durch
eine Pandemie gepr�gten, beruflich und famili�r belastenden Zeit den Enthu-
siasmus und Einsatz gezeigt haben, um dieses Werk zu erm�glichen. Ihre in
der Praxis gewonnenen Erfahrungen stellen einen unsch�tzbaren Mehrwert die-
ses Werks dar.

�ber s�mtliche Anregungen zu diesem Handbuch sind wir dankbar.

Flemming Moos Jens Schefzig Marian Arning

im April 2021

Vorwort
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BOStB Satzung �ber die Rechte und Pflichten bei der Aus�bung der

Berufe der Steuerberater und der Steuerbevollm�chtigten
(Berufsordnung)

BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung
BR-Drs. Drucksache des Deutschen Bundesrates
BSG Bundessozialgericht
BSI Bundesamt f�r Sicherheit in der Informationstechnik
BT Bundestag
BT-Drs. Drucksache des Deutschen Bundestages
BVDW Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

CR Computer und Recht (Zeitschrift)
Cri Computer und Recht International (Zeitschrift)
CRM Customer Relationship Management

DB Der Betrieb (Zeitschrift)
d.h. das heißt
Drs. Drucksache
DSB Datenschutzberater (Zeitschrift)
DSB Datenschutzbeauftragter
DSRL Richtlinie 95/46/EG des Europ�ischen Parlaments und des

Rates vom 24.10.1995 zum Schutz nat�rlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (Datenschutzrichtlinie)

DuD Datenschutz und Datensicherheit (Zeitschrift)
DV Datenverarbeitung

e.V. Eingetragener Verein
EDV Elektronische Datenverarbeitung
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EG Europ�ische Gemeinschaft
EMRK Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten (Europ�ische Menschenrechtskonvention)
ENISA European Union Agency for Network and Information

Security
ER Europ�ischer Rat
EuGH Europ�ischer Gerichtshof
EU-Komm Europ�ische Kommission
EWR Europ�ischer Wirtschaftsraum

FAQ Frequently Asked Questions
f. folgende
ff. fortfolgende
Fn. Fußnote
FS Festschrift

GDD Gesellschaft f�r Datenschutz und Datensicherheit
GenDG Gendiagnostikgesetz
GewO Gewerbeordnung
GG Grundgesetz
GmbH Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschr�nkter

Haftung
GrCh Europ�ische Grundrechtecharta
GVG Gerichtsverfassungsgesetz

h.M. herrschende Meinung
Hs. Halbsatz
HB� Haager �bereinkommen vom 18.3.1970 �ber die Beweisauf-

nahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen
HGB Handelsgesetzbuch
HR Human Resources

ico Information Commissioner
,
s Office

i.d.R. in der Regel
i.S.d. im Sinne des/der
i.S.v. im Sinne von
ID Identity
IHK Industrie- und Handelskammer
IKS Internes Kontrollsystem
IP Intellectual Property
ISMS IT-Sicherheitsmanagement-System
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ISO Internationale Organisation f�r Normung
IoT Internet of things
i.S.d. im Sinne des/der
i.S.v. im Sinne von
IT Informationstechnologie
ITRB Der IT-Rechts-Berater (Zeitschrift)
i.V.m. in Verbindung mit

Kap. Kapitel
K&R Kommunikation und Recht (Zeitschrift)
KWG Gesetz �ber das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)

LAG Landesarbeitsgericht
LDI NRW Landesbeauftragte f�r Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen
LfD Landesbeauftragte/Landesbeauftragter f�r den Datenschutz
LfDI M-V Der Landesbeauftragte f�r Datenschutz und Informationsfrei-

heit Mecklenburg-Vorpommern
LG Landgericht
lit. littera (= Buchstabe)
LT-Drs. Landtags-Drucksache

MaRisk Mindestanforderungen an das Risikomanagement
MDR Monatsschrift f�r Deutsches Recht (Zeitschrift)
MedR Medizinrecht (Zeitschrift)
Mio. Millionen
MMR Multimedia und Recht (Zeitschrift)
Mrd. Milliarden
M�Ko-BGB M�nchener Kommentar zum B�rgerlichen Gesetzbuch

(BGB), Band 2, Schuldrecht – Allgemeiner Teil I, 8. Aufl.
2019

M�Ko-GmbHG M�nchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschr�nkter Haftung (GmbHG), Band 2,
§§ 35–52, 3. Aufl. 2019

M�Ko-StGB M�nchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (StGB),
Band 4, §§ 185–262, 3. Aufl. 2017

m.w.N. mit weiteren Nachweisen

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR NJW-Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)
Nr. Nummer
Nrn. Nummern
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NRW Nordrhein-Westfalen
NVwZ Neue Zeitschrift f�r Verwaltungsrecht
NZA Neue Zeitschrift f�r Arbeitsrecht

OECD Organisation f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and
Development)

OLG Oberlandesgericht
OVG Oberverwaltungsgericht
OWiG Gesetz �ber Ordnungswidrigkeiten

PIN Pers�nliche Identifikationsnummer
PostG Postgesetz

RDV Recht der Datenverarbeitung (Zeitschrift)
RegE Regierungsentwurf
Rn. Randnummer
Rs. Rechtssache (EuGH)
RSA Asymmetrisches Verschl�sselungssystem nach Rivest,

Shamir und Adleman

S. Seite, Satz (bei Rechtsnormen)
SaaS Software as a Service
Schufa Schutzgemeinschaft f�r allgemeine Kreditsicherung
SGB I Sozialgesetzbuch Erstes Buch
SGB V Sozialgesetzbuch F�nftes Buch
SGB X Sozialgesetzbuch Zehntes Buch
SIM Subscriber Identity Module
SMS Short Message Service
StBerG Steuerberatungsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
st. Rspr. st�ndige Rechtsprechung
StPO Strafprozessordnung

TB T�tigkeitsbericht
TKG Telekommunikationsgesetz
TMG Telemediengesetz
TTDSG Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der

Privatsph�re in der Telekommunikation und bei Telemedien

u.a. unter anderem
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UKlaG Gesetz �ber Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und
anderen Verst�ßen (Unterlassungsklagengesetz)

ULD SH Unabh�ngiges Landeszentrum f�r Datenschutz Schleswig-
Holstein

UrhG Gesetz �ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsgesetz)

USA United States of America
USB Universal Serial Bus
usw. und so weiter
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Var. Variante
VG Verwaltungsgericht
vgl. vergleiche
VoIP Voice over IP
Vol. Volume
VPN Virtual private Network
VuR Verbraucher und Recht (Zeitschrift)
VVG Gesetz �ber den Versicherungsvertrag (Versicherungs-

vertragsgesetz)
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

WLAN Wireless Local Area Network
WP Working Paper
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)

ZAfTDa Zentralarchiv f�r T�tigkeitsberichte des Bundes- und der
Landesdatenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbeh�rden
f�r den Datenschutz

z.B. zum Beispiel
Ziff. Ziffer
ZPO Zivilprozessordnung
ZUM Zeitschrift f�r Urheber- und Medienrecht
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Grundlagen des Umgangs mit der DSGVO
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I. Die Anwendung der DSGVO und der nationalen
Begleitgesetze

1Die DSGVO wurde h�ufig in einem Satz dadurch charakterisiert, dass sie keine
Revolution, sondern eher eine Evolution des Datenschutzrechts mit sich ge-
bracht habe. Das stimmt in vielen Bereichen, z.B. weil die der DSGVO zu-
grundeliegenden Datenschutzprinzipien1 bereits aus der DSRL bekannt waren
und weil u.a. einige Zul�ssigkeitsvorschriften2 fast wortgleich aus der DSRL
�bernommen worden waren.

2Es ist aber auch richtig, dass die DSGVO in mehreren Bereichen bedeutsame
�nderungen bewirkt hat. Zwei prominente Beispiele hierf�r sind die signifikant
erh�hten Bußgelder3 und die starke Auspr�gung der Verpflichtungen zur Imple-
mentierung eines Datenschutz-Managementsystems,4 das in dem von der
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1 Siehe Kap. 4 Rn. 3 ff.
2 Siehe Kap. 5 Rn. 10 ff.
3 Siehe Kap. 16 Rn. 87 ff.
4 Siehe Kap. 10 Rn. 10 ff.



DSGVO verlangten Reifegrad vorher nur in sehr wenigen Unternehmen konse-
quent umgesetzt war.

1. Stand der Umsetzung in den Unternehmen

3 Jedes Unternehmen, das in relevantem Umfang personenbezogene Daten verar-
beitet, musste und muss sich deshalb intensiv mit den Regelungen befassen und
in spezifischen DSGVO-Umsetzungsprojekten oder im Rahmen laufender Kon-
trollen die Relevanz f�r die eigene Datenverarbeitung ermitteln und notwendige
Anpassungsmaßnahmen ableiten und ergreifen.5 Nach unseren Erfahrungen ist
es zwar so, dass die allermeisten Unternehmen ihre DSGVO-Umsetzungsprojek-
te mittlerweile abgeschlossen haben. Es ist aber auch nicht zu verkennen, dass
bei weitem nicht alle Unternehmen bereits eine 100%ige DSGVO-Konformit�t
erreicht haben. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom aus dem
September 2019 h�tten zwar 67% der Unternehmen Maßnahmen zur Um-
setzung der DSGVO ergriffen; es seien eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten der
neuen Regelungen aber nur 25% der Unternehmen vollst�ndig DSGVO-kon-
form.6 Dar�ber hinaus muss aus einem statischen Datenschutz-Management-
system, das im Rahmen eines DSGVO-Umsetzungsprojekts entsteht, ein dyna-
misches System werden, das sich laufend optimiert. Anderenfalls ist eine nach-
haltige DSGVO-Compliance gerade nicht gew�hrleistet.7 Es ist daher wichtig,
sich fortw�hrend zu vergegenw�rtigen, dass der �bergang zur DSGVO auch
einen systematischen Schwenk mit sich gebracht hat, der in zeitlicher und in
inhaltlicher Hinsicht ebenfalls fortw�hrend bew�ltigt werden muss.

2. Zeitliche Geltung

4 In zeitlicher Hinsicht war der �bergang weniger problematisch, weil es eine kla-
re Stichtagsregelung gibt: Bis zum 24.5.2018 war das alte Recht vollumf�ng-
lich anwendbar; erst seit dem 25.5.2018 gilt die DSGVO. Dort wo die DSGVO
also Erleichterungen gegen�ber der ehemaligen Rechtslage bewirkt hat, z.B.
durch den Verzicht auf das ehemals in § 11 Abs. 2 S. 2 BDSG a.F. normierte
Schriftformerfordernis, d�rfen diese erst seit dem Stichtag in rechtssicherer Wei-
se in Anspruch genommen werden.

5 Ungeachtet dessen bedeutet dies nicht, dass das alte Recht ab sofort keine Rolle
mehr spielt. Gerade in derzeit noch laufenden Gerichtsverfahren m�ssen Sachver-
halte h�ufig noch nach altem Recht – und ggf. parallel auch nach der DSGVO –
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beurteilt werden. Ein aktuelles Beispiel bildet das Gerichtsverfahren in Sachen
Planet49: Der EuGH hat in seiner Entscheidung8 einleitend festgestellt, dass der
Ausgangsrechtsstreit nach der Zur�ckverweisung an den vorlegenden BGH u.U.
auf Grundlage der nach der letzten m�ndlichen Verhandlung zur Geltung gekom-
menen DSGVO entschieden werden m�sse und die Vorlagefragen daher sowohl
nach Maßgabe der DSRL als auch der DSGVO zu beantworten waren.

3. Unmittelbare Geltung

6Ein ganz maßgeblicher Unterschied des „neuen Datenschutzrechts“ gegen�ber
den alten Regelungen ergibt sich aus dem Rechtscharakter der DSGVO als einer
Verordnung: Sie gilt als Verordnung gem�ß Art. 288 Abs. 2 AEUV unmittelbar
in jedem Mitgliedstaat und bedarf deshalb keiner Umsetzung durch die Mit-
gliedstaaten. Bei den zus�tzlich erlassenen nationalen Datenschutzgesetzen han-
delt es sich deshalb auch nicht um Umsetzungsakte, sondern um (freiwillige)
Begleitgesetze, die den direkten und unmittelbaren Geltungsanspruch der
DSGVO unber�hrt lassen. Die Adressaten der DSGVO einschließlich der mit
personenbezogenen Daten umgehenden Unternehmen sind direkt an die Pflich-
ten aus der DSGVO gebunden.

4. Zusammenspiel mit anderen Regelwerken

7Die DSGVO verfolgt dabei aber keinen Vollharmonisierungsansatz in dem Sin-
ne, dass es keinerlei Datenschutzvorschriften in anderen Regelwerken auf euro-
p�ischer oder nationaler Ebene mehr geben kann und soll. Zwar wurde die
DSRL gem�ß Art. 94 Abs. 1 DSGVO zeitlich zum 25.5.2018 aufgehoben, da-
mit sind aber keineswegs alle Parallelgesetze beseitigt. Im Gegenteil bettet sich
die DSGVO in ein Regelungsgeflecht aus manchen neuen und manchen weiter-
geltenden Datenschutzregelungen ein. Hieraus entsteht eine nicht zu unter-
sch�tzende Komplexit�t.

a) Begleitgesetze auf Basis von �ffnungsklauseln

8Zun�chst enth�lt die DSGVO selbst eine Reihe sogenannter „�ffnungsklau-
seln“, in denen sie den Mitgliedstaaten gestattet, spezifizierende oder abwei-
chende Regelungen zu treffen. Beispiele hierf�r sind Art. 8 Abs. 1 UAbs. 2
DSGVO, wonach die Mitgliedstaaten eine Absenkung der Altersgrenze f�r Ein-
willigungen von Minderj�hrigen von 16 auf bis zu 13 Jahren vorsehen d�rfen;
und Art. 37 Abs. 4 S. 1, 2. HS DSGVO, der es den Mitgliedstaaten gestattet, von
Art. 37 Abs. 1 DSGVO abweichende Voraussetzungen f�r die Pflicht zur Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten vorzusehen.
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9 In vielen Mitgliedstaaten sind entsprechende Gesetzgebungsverfahren bereits
abgeschlossen, die der Inanspruchnahme dieser insgesamt ca. 80 �ffnungsklau-
seln dienen. Der deutsche Gesetzgeber war hierbei besonders schnell: Das Ge-
setz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs-
und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU vom 30.6.2017) war bereits am
5.7.2017 im Bundesgesetzblatt verk�ndet worden.9

10 Das Artikelgesetz enth�lt unter anderem als Art. 1 das BDSG, welches die Be-
gleitvorschriften zur DSGVO enth�lt, die auf deren �ffnungsklauseln gest�tzt
sind.10 Gem�ß Art. 8 Abs. 1 DSAnpUG-EU trat das BDSG parallel zur DSGVO
am 25.5.2018 in Kraft.

11 Am 29.11.2019 ist in Deutschland das Zweite Gesetz zur Anpassung des Daten-
schutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsge-
setz EU – 2. DSAnpUG-EU) in Kraft getreten. Es handelt sich ebenfalls um ein
Artikelgesetz, durch das – allerdings �berwiegend nur terminologische – �nde-
rungen an diversen Einzelgesetzen vorgenommen wurden, um so die Daten-
schutzregelungen in diesen Gesetzen mit den Begrifflichkeiten der DSGVO zu
harmonisieren.

b) Spezialgesetzliche Datenschutzregelungen in Richtlinien und Gesetzen

12 Explizit nicht durch die DSGVO abgel�st wurde die RL 2002/58/EG.11 In
Art. 95 DSGVO wird folgerichtig das Verh�ltnis der Regelungswerke zueinan-
der geregelt, und zwar in dem Sinne, dass die RL 2002/58/EG vorrangig vor der
DSGVO gilt, soweit sie besondere Pflichten enth�lt, die dasselbe Ziel wie die
DSGVO-Pflichten verfolgen. Die RL 2002/58/EG ist also in ihrem Anwen-
dungsbereich lex specialis zur DSGVO.

13 Daraus folgt, dass auch die mitgliedstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung
der RL 2002/58/EG Vorrang haben vor der DSGVO; in Deutschland sind dies
einige – aber nicht alle – Datenschutzregelungen im TKG, manche Datenschutz-
vorschriften im TMG und die Regelung in § 7 Abs. 2 und 3 UWG. Problematisch
hierbei ist, dass die Datenschutzvorschriften in TKG und TMG keine 1:1-Um-
setzungen der Richtlinienvorgaben sind. Sie enthalten vielmehr auch Regeln mit
datenschutzrechtlicher Natur, die in der RL 2002/58/EG nicht vorgesehen sind

Kap. 1 Grundlagen des Umgangs mit der DSGVO

4 Moos/Schefzig

9 BGBl. I 1944 v. 5.7.2017, S. 2097; vgl. zur Rechtslage in �sterreich außerdem ausf�hr-
lich Kap. 18.

10 Vgl. Kremer, CR 2017, 367, 371 ff.
11 Richtlinie 2002/58/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 12.7.2002

�ber die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsph�re in
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie f�r elektronische Kommu-
nikation), ABl. L 201 v. 31.7.2002, S. 37.



oder m�glicherweise gerade keine Umsetzung der entsprechenden Vorschriften
in der RL 2002/58/EG sind. Soweit dies der Fall ist, partizipieren solche �ber-
schießenden Regelungen nicht am Anwendungsvorrang und werden prinzipiell
von der DSGVO verdr�ngt.

Praxishinweis

Aktuell ergibt sich hieraus eine besondere Problematik bei der Frage des
rechtm�ßigen Einsatzes von Cookies auf Unternehmens-Webseiten. Es be-
stehen unterschiedliche Ansichten dar�ber, ob die Regelungen im TMG eine
ordnungsgem�ße Umsetzung von Art. 5 Abs. 3 der RL 2002/58/EG darstel-
len. Die deutschen Datenschutzaufsichtsbeh�rden verneinen dies mit der
Folge, dass sie insbesondere § 15 Abs. 3 TMG f�r unanwendbar halten und
die Zul�ssigkeit am Maßstab der DSGVO messen.12

c) Datenschutzregelungen außerhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO

14Außerdem regelt die DSGVO auch im �brigen den Datenschutz in der EU und
den Mitgliedstaaten nicht vollst�ndig. Teil des EU-Legislativpakets zum Daten-
schutz war nicht nur die DSGVO, sondern auch die RL 2016/680/EU13 im Be-
reich der Strafverfolgung. Die Vorgaben dieser Richtlinie bed�rfen wiederum
der Umsetzung ins nationale Recht; in Deutschland ist dies in Teil 3 des BDSG
bereits erfolgt. Diese Regelungen stehen unbeeinflusst neben der DSGVO.

15Der Vollst�ndigkeit halber sei abschließend erw�hnt, dass es auch datenschutz-
rechtliche Regelungsmaterien gibt, die weder in die Anwendungsbereiche der
DSGVO noch der RL 2016/680/EU fallen, wie etwa im Bereich der Landesver-
teidigung. F�r die Datenverarbeitung durch Unternehmen spielen diese Rege-
lungen freilich allenfalls eine Nebenrolle.

d) Zwischenergebnis

16Der vorstehende �berblick zeigt, dass es nunmehr ein schwieriger zu bew�lti-
gendes Regelungsgeflecht von DSGVO, Richtlinien und nationalen Begleit- und
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12 Konferenz der unabh�ngigen Datenschutzaufsichtsbeh�rden des Bundes und der L�n-
der, Orientierungshilfe der Aufsichtsbeh�rden f�r Anbieter von Telemedien, Stand
M�rz 2019, abrufbar unter: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/
20190405_oh_tmg.pdf, zuletzt abgerufen am 8.10.2020.

13 Richtlinie (EU) 2016/680 vom 27.4.2016 zum Schutz nat�rlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch die zust�ndigen Beh�rden zum Zwecke der
Verh�tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses
2008/977/JI des Rates, ABl. EU L 119 v. 4.5.2016, S. 89.



Umsetzungsgesetzen gibt. Gerade dort, wo nationale Datenschutzvorschriften
nicht eindeutig und trennscharf einer �ffnungsklausel der DSGVO oder einer
umzusetzenden Richtlinienvorgabe zugewiesen werden k�nnen, besteht eine un-
sichere Rechtslage.

II. Parallelit�t von DSGVO und „Altgesetzen“

17 Eine jedenfalls f�r eine l�ngere Dauer fast noch komplexere Problematik besteht
im Hinblick auf die nationalen Datenschutzregeln und Gesetze, die nach wie vor
nicht an die DSGVO angepasst worden sind. Soweit solche nationalen Rege-
lungen nicht entweder außerhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO liegen
oder spezialgesetzliche Richtlinienvorgaben umsetzen, sind sie nur noch in dem
Umfang zugelassen und anwendbar, wie sie von �ffnungsklauseln der DSGVO
gedeckt sind.

18 Auch wenn in Deutschland durch das 1. und das 2. DSAnpUG und das BDSG
viele Datenschutzvorschriften in Spezialgesetzen bereits angepasst worden sind,
stehen manche Anpassungen noch aus (wie z.B. beim TMG, welches durch das
2. DSAnpUG nicht ge�ndert worden ist). Das f�hrt dazu, dass weiterhin nationa-
le Rechtsvorschriften fortbestehen, die nicht an die neue europ�ische Rechtslage
angeglichen sind.

Beispiel

In seinem Urteil vom 14.2.2019 hat sich der EuGH u.a. mit der datenschutz-
rechtlichen Bereichsausnahme f�r die Medien befasst und Hinweise zur Ver-
einbarkeit des Medienprivilegs nach nationalem Recht mit dem europ�i-
schen Datenschutzrecht gegeben.14 Art. 85 DSGVO sieht analog der RL 95/
46/EG zwar generell eine datenschutzrechtliche Privilegierung der Medien
vor, soweit personenbezogene Daten „zu journalistischen Zwecken“ verar-
beitet werden. Nach Art. 85 Abs. 2 DSGVO d�rfen die Mitgliedstaaten hier-
nach Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grunds�tze) aber nur
vorsehen, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personen-
bezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungs�ußerung und der Informa-
tionsfreiheit in Einklang zu bringen. Aus den Ausf�hrungen des EuGH l�sst
sich ableiten, dass er eine umfassende Bereichsausnahme f�r zu weitgehend
halten k�nnte, wenn dadurch z.B. s�mtliche Rechte der betroffenen Personen
ausgeschlossen sind.
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19Nationale Vorschriften k�nnen seit dem 25.5.2018 somit nicht mehr bedenken-
los weiter angewendet werden, so dass f�r die Unternehmen eine gewisse
Rechtsunsicherheit entsteht. Sie m�ssen in jedem Einzelfall pr�fen, ob und in
welchem Umfang die Regelung von einer �ffnungsklausel der DSGVO oder
einer spezialgesetzlichen EU-Richtlinie gedeckt ist. Nur in diesem Rahmen
kann die jeweilige Vorschrift weiter angewendet werden. Außerhalb dieses Rah-
mens gilt der Anwendungsvorrang des EU-Rechts, so dass dann ggf. auf die
Vorschriften der DSGVO zur�ckgegriffen werden muss.

Praxishinweis

Sobald f�r eine konkrete Rechtsfrage Normen verschiedener Gesetze rele-
vant sind, sollte in einem ersten Schritt die Wirksamkeit dieser Normen und
ihr Verh�ltnis zueinander anhand der vorstehend aufgef�hrten Maßst�be ge-
pr�ft werden.

III. Auslegung der DSGVO und der Begleitgesetze

20Neben der Ermittlung der Anwendbarkeit der einschl�gigen Datenschutzvor-
schriften besteht eine Herausforderung in ihrer richtigen Auslegung.

21Sowohl die DSGVO als auch die ePrivacy-Richtlinie sind europ�ische Rechtsak-
te. Nur die europ�ischen Gerichte legen sie verbindlich aus. Nach Art. 267
Abs. 1 lit. a AEUV entscheidet der EuGH z.B. im Wege der Vorabentscheidung
�ber die Auslegung der Vertr�ge. Hingegen sind das BDSG, das TMG, das TKG
und sonstige deutsche Gesetze mit datenschutzrechtlichem Regelungsgehalt na-
tionale Rechtsakte, die prim�r von den deutschen Gerichten ausgelegt werden.
Europ�ische Gerichte legen diese deutschen Gesetze nur dann aus, wenn es f�r
europarechtliche Fragen relevant ist.15

22Diese scheinbar trivialen Feststellungen haben sp�testens seit Geltung der
DSGVO erhebliche Implikationen f�r den Datenschutzpraktiker. Denn regelm�-
ßig h�ngt die konkrete Ausgestaltung datenschutzrechtlich getriebener Maßnah-
men von der Auslegung eines der oben genannten Gesetze ab. Dabei darf die
deutsche Auslegungsmethodologie – wie es auch in der Literatur h�ufig pas-
siert – nicht unreflektiert auf die DSGVO angewendet werden. Stattdessen sind
die europ�ischen Vorgaben entsprechend der Methoden der europ�ischen Ge-
richte auszulegen.
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Praxishinweis

Das Datenschutzrecht ist eine komplexe Materie. Nichtsdestoweniger sollte
sich auch der Datenschutzpraktiker eine eigene Meinung dazu bilden, wie
bestimmte Normen auszulegen sind. Denn weder die Datenschutzbeh�rden
noch besonders profilierte Rechtswissenschaftler haben eine Deutungsho-
heit bez�glich der Auslegung von Normen.16 Zwar sollte das Unternehmen
schon aus Haftungsgr�nden die entsprechenden Stellungnahmen seiner zu-
st�ndigen Aufsichtsbeh�rde kennen und in Entscheidungen einbeziehen,
doch muss der Anwender im Unternehmen nichtsdestoweniger eine eigene
Wertung treffen. Diese Wertung sollte – jedenfalls bei wichtigen Fragestel-
lungen – im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht gem�ß Art. 5 DSGVO17

auch dokumentiert werden.

1. Auslegung der DSGVO

a) Autonome Auslegung des Unionsrechts

23 Aus den Anforderungen sowohl der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts
als auch des Gleichheitsgrundsatzes hat der EuGH seit jeher gefolgert, dass die
Begriffe einer Vorschrift des Unionsrechts, die f�r die Ermittlung ihres Sinnes
und ihrer Tragweite nicht ausdr�cklich auf das Recht der Mitgliedstaaten ver-
weist, in der Regel in der gesamten Union eine autonome und einheitliche Aus-
legung erhalten m�ssen.18 Eine schlichte �bernahme bestimmter, im nationalen
Recht etablierter Interpretationen verbietet sich also.

b) Auslegungsmethoden

24 Grunds�tzlich wenden die europ�ischen Gerichte die gleichen Auslegungsme-
thoden an wie die deutsche Rechtswissenschaft. Neben der Auslegung auf
Grundlage des Wortlauts finden also die systematische, die teleologische und
die historische Auslegung Anwendung. Allerdings unterscheiden sich die Ge-
wichtung und konkrete Anwendung dieser Methoden nennenswert von der deut-
schen Vorgehensweise. Dar�ber hinaus spielt regelm�ßig das „effet-utile-Prin-
zip“ im Europarecht eine große Rolle.
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aa) Wortlaut

25Auch im europ�ischen Recht stellt die Interpretation des Wortlauts einer
Norm die grundlegende Auslegungsmethode dar. Allerdings ist schon umstrit-
ten, ob sie auch die wichtigste ist.19 Jedenfalls stellt der Wortlaut prinzipiell den
Ausgangspunkt und die Grenze der Auslegung von Normen dar.20 Nichtsdesto-
weniger hat der EuGH in einzelnen Entscheidungen Auslegungen entwickelt,
die die Rechtswissenschaft eher als Rechtsfortbildung denn als Rechtsauslegung
bewertet hat.21

26Dar�ber hinaus sind bei der Auslegung des Wortlauts einer Norm des Unions-
rechts die Besonderheiten des europ�ischen Rechts als supranationales und
multilinguales Rechtssystem zu ber�cksichtigen. Die verschiedenen sprachli-
chen Versionen der europ�ischen Gesetze sind gleichrangig.22 Weder aus der
Zahl der Bev�lkerung, die eine gewisse Sprache spricht, noch aus sonstigen Um-
st�nden l�sst sich herleiten, dass eine Sprachfassung g�ltiger ist als eine andere.
Dar�ber hinaus legt der EuGH die unionsrechtlichen Begriffe unabh�ngig von
der Verwendung dieser Begriffe in einzelnen Mitgliedstaaten aus.23

Praxishinweis

Bei der Auslegung der DSGVO sollten auch andere Sprachfassungen Be-
r�cksichtigung finden. Im Fall von Unstimmigkeiten sind beide Versionen
gleich g�ltig. Der Wortlaut ist dann unstimmig. Widerspr�che lassen sich
nicht durch eine Auslegung der verschiedenen Sprachfassungen aufl�sen,
sondern nur durch die Anwendung der anderen Auslegungsmethoden. Ob-
wohl die Trilogverhandlungen auf Englisch gef�hrt wurden, geht also die
englische den anderen Sprachfassungen bei der Auslegung des Wortlauts
nicht vor. Diese Tatsache kann alleine im Rahmen der teleologischen oder
systematischen Auslegung Ber�cksichtigung finden.
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19 Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 11, h�lt sie auch f�r die wichtigste; Bergmann/
Bergmann, Begriff „Auslegung von Unionsrecht“; Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19
EUV (Lissabon) Rn. 13, und Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Schwarze/Wunderlich,
Art. 19 EUV Rn. 36 m. w.N., halten hingegen die teleologische Auslegungsmethode
f�r wichtiger.

20 Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 12; Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lis-
sabon) Rn. 13.

21 Bergmann/Bergmann, Begriff „Auslegung von Unionsrecht“.
22 Griller/Rill/Streinz, S. 223, 243.
23 Vgl. Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lissabon) Rn. 13 mit zahlreichen Nach-

weisen.



bb) Teleologische Auslegung

27 Eine besonders wichtige Auslegungsmethode der europ�ischen Gerichtsbarkeit
ist die Auslegung von Normen anhand des Gesetzeszwecks. Diese Auslegungs-
methode hat in der europ�ischen Rechtsprechung eine weitaus gr�ßere Bedeu-
tung als in der deutschen und sie wird teilweise auch als bei Weitem wichtigste
Auslegungsmethode gesehen.24

28 Zur Bestimmung des Ziels einer Norm greift der EuGH insbesondere auf die ent-
sprechenden Erw�gungsgr�nde zur�ck.25 Dabei leitet der EuGH aus diesen Er-
w�gungsgr�nden vereinzelt sogar selbstst�ndige Rechtss�tze ab.26 Punktuell kor-
rigiert oder erg�nzt der EuGH die Erw�gungsgr�nde auch anhand der relevanten
Regelungen der Vertr�ge.27

29 Falls die Erw�gungsgr�nde unergiebig sind, stellt der Gerichtshof hinsichtlich
des Zwecks einer Norm auch auf den Zusammenhang des Textes ab. Er bezieht
dabei weitere Normen des jeweiligen Gesetzes in seine Auslegung mit ein und
identifiziert deren Ziele und die Auswirkungen des Gesamtsystems. Diese Aus-
wirkungen sieht er grunds�tzlich als vom Gesetzgeber intendiert an und verbin-
det auf diese Weise eine teleologische mit einer systematischen Auslegung.28

30 Auch in datenschutzrechtlichen Leitentscheidungen hat die teleologische
Auslegung bereits eine wichtige Rolle gespielt. So hat der Gerichtshof z.B. in
seiner „Safe Harbor“-Entscheidung entscheidend auf den Zweck der Art. 25
und 28 RL 95/46/EG abgestellt, um sein Ergebnis zu begr�nden.29 Dabei hat er
auch auf Art. 8 GRCh zur�ckgegriffen, um diesen Zweck herzuleiten.30 Auch f�r
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24 Schwarze/Wunderlich, Art. 19 EUV Rn. 36 m. w.N.; Griller/Rill/Streinz, S. 223, 243.
25 Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 35 unter Verweis auf EuGH, Urt. v. 17.6.1971 –

3/71, ECLI:EU:C:1971:70, S. 588; EuGH, Urt. v. 4.10.1972 – 9–72, ECLI:EU:C:
1972:81, S. 969; EuGH, Urt. v. 4.4.1974 – 167–73, ECLI:EU:C:1974:35, S. 378;
EuGH, Urt. v. 10.10.1974 – 25–74, ECLI:EU:C:1974:102, S. 1023; EuGH, Urt. v.
30.1.1974 – 159–73, ECLI:EU:C:1974:9, S. 1230; EuGH, Urt. v. 28.6.1979 – verb. Rs.
233, 234 und 235/78, ECLI:EU:C:1979:174; EuGH, Urt. v. 12.7.1979 – 244/78, ECLI:
EU:C:1979:198, S. 2682; EuGH, Urt. v. 7.7.1981 – 158/80, ECLI:EU:C:1981:163,
S. 1869; EuGH, Urt. v. 29.3.1979 – 118/77, ECLI:EU:C:1979:92; EuGH, Urt. v.
6.10.1981 – 246/80, ECLI:EU:C:1981:218, S. 2330; GA Roemer, EuGH, Urt. v.
16.3.1971 – 67/69, ECLI:EU:C:1971:26, S. 222; speziell zum Datenschutzrecht
EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – C-362/14 Rn. 46, BeckEuRS 2015, 447115.

26 EuGH, Urt. v. 24.5.2011 – C-54/08, ECLI:EU:C:2011:339, S. 1870.
27 Dauses/Ludwigs/Pieper,Teil B I Rn. 44.
28 Dauses/Ludwig/Pieper, Teil B I Rn. 44 f.
29 EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – C-362/14, BeckEuRS 2015, 447115, Rn. 56 f. u. Rn. 72.
30 EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – C-362/14, BeckEuRS 2015, 447115 Rn. 72 f.



die Auslegung des Begriffs „personenbezogenes Datum“ war eine Auslegung
auf Grundlage des entsprechenden Erw�gungsgrunds entscheidend.31

cc) Systematische Auslegung

31Die systematische Auslegung erschließt den Regelungsgehalt einer Norm
durch ihre Position und ihre Funktion innerhalb der Normen und des Systems
des jeweiligen Textes.32 Innerhalb der DSGVO w�re beispielsweise die Ausle-
gung eines Begriffs in einem Artikel anhand der entsprechenden Begriffsdefini-
tion in Art. 4 DSGVO ein Fall der systematischen Auslegung.

Ein besonderer Fall der systematischen Auslegung des Unionsrechts ist die
vertragskonforme Auslegung des Sekund�rrechts.33

32Insbesondere im Hinblick auf die RL 95/46/EG hat der Gerichtshof bei seiner
Auslegung auch bereits auf Art. 8 GRCh zur�ckgegriffen und aus dieser die
Zwecke einer Norm hergeleitet.34 Er sprach insoweit von einer Auslegung „im
Lichte der Charta“.35 Es handelte sich wohl um eine systematische Auslegung,
die darauf abzielte, den Gesetzeszweck f�r eine teleologische Auslegung her-
zuleiten.

Beispiel

Ein aktuelles Beispiel, in dem die systematische Auslegung eine große Rolle
spielt, betrifft die Bestimmung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
an den Einsatz von Cookies. Im Zusammenhang mit der Auslegung der An-
forderungen nach Art. 5 Abs. 3 RL 2002/58/EG hat der EuGH in seinem Ur-
teil in Sachen Planet49 konstatiert, dass bei der Auslegung einer Vorschrift
des Gemeinschaftsrechts neben Wortlaut und Zielen auch der Kontext und
das gesamte Unionsrecht zu ber�cksichtigen seien.36 Das k�nnte zur Folge
haben, dass bei der Frage der Anwendung von Art. 6 DSGVO durchaus auch
dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass in Art. 5 Abs. 3 RL 2002/58/EG
ein explizites Einwilligungserfordernis enthalten ist.
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31 EuGH, Urt. v. 19.10.2016 – C-582/14, MMR 2016, 842, Rn. 42 ff. m. Anm. Moos/
Rothkegel.

32 Riesenhuber/Pechstein/Drechsler, § 7 Rn. 22 ff.
33 Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lissabon) Rn. 15.
34 EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – C-362/14, BeckEuRS 2015, 447115, Rn. 47, 58, 66.
35 EuGH, Urt. v. 6.10.2015 – C-362/14, BeckEuRS 2015, 447115, Rn. 73 f.
36 EuGH, Urt. v. 1.10.2019 – Rs. C-673/17, MMR 2019, 732, 734, Rn. 48 m. Anm Moos/

Rothkegel.



dd) Historische Auslegung

33 Die historische Auslegung sucht den wahren Willen des Gesetzgebers (subjek-
tiv-historische Auslegung) oder die historische Funktion einer Norm unter Be-
trachtung ihrer Entstehungsgeschichte zu ergr�nden (objektiv-historische Aus-
legung).37 Jedenfalls im Falle des Sekund�rrechts, also auch der DSGVO, wen-
den die europ�ischen Gerichte auch diese Auslegungsmethode an.38

34 Allerdings hat die historische Auslegung nur eine stark untergeordnete Bedeu-
tung.39 Prim�r findet sie bei verschiedenen ver�ffentlichten Fassungen aufei-
nander folgender Rechtsakte oder bei mehreren Entw�rfen eines Rechtsakts An-
wendung.40 Insbesondere nutzt der Gerichtshof die historische Auslegung, um
gefundene Auslegungsergebnisse durch die historische Auslegung als Hilfsbe-
gr�ndung zu best�tigen.41

Praxishinweis

Angesichts der geringen Bedeutung der historischen Auslegungsmethode in
der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist bei der Auslegung der DSGVO Vor-
sicht geboten, sofern ein Auslegungsergebnis prim�r mit einem Verweis auf
die �nderungen des Entwurfs der DSGVO im Rahmen der Trilogverhand-
lungen gest�tzt wird. Es ist fraglich, ob der Gerichtshof den Trilogverhand-
lungen eine entscheidende Bedeutung beimessen wird.

ee) „Effet-utile-Prinzip“

35 In der europ�ischen Rechtsprechung hat das „Effet-utile-Prinzip“ eine beson-
dere Bedeutung. Normen sind danach so auszulegen, dass sie ihrem Ziel am
wirksamsten entsprechen.42 Unter mehreren Auslegungsergebnissen w�re also
das Ergebnis zu w�hlen, mit dem das Ziel der jeweiligen Norm m�glichst effek-
tiv erreicht wird.43
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37 Riesenhuber/Pechstein/Drechsler, § 7 Rn. 33.
38 Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 46; EuGH, Urt. v. 1.10.2019 – Rs. C-673/17,

MMR 2019, 732, 734, Rn. 48 m. Anm Moos/Rothkegel.
39 Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lissabon) Rn. 14.
40 Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 46.
41 Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lissabon) Rn. 14; Dauses/Ludwig/Pieper,

Teil B I Rn. 46.
42 Vgl. Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 46 mit zahlreichen Nachweisen.
43 Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lissabon) Rn. 16.



36Das „Effet-utile-Prinzip“ kann sowohl als eine Variante einer systematischen44

als auch einer teleologischen45 Auslegung gesehen werden.

Praxishinweis

Gerade im Datenschutzrecht ist das „Effet-utile-Prinzip“ h�ufig relevant.
Bei s�mtlichen Normen, die bestimmte Verhaltensweisen untersagen sollen,
streitet das „Effet-utile-Prinzip“ f�r diejenige Auslegung, die dem jeweiligen
Verbot zu einer besonders hohen Wirksamkeit verhilft. Allerdings ist nicht
jegliches „Mehr an Datenschutz“ immer besonders wirksam im Sinne des
„Effet-utile-Prinzips“. Vielmehr muss der spezifische Zweck der jeweiligen
Norm besonders wirksam verwirklicht werden.

ff) Mischung verschiedener Auslegungsmethoden

37Weder in der Rechtsprechung des Gerichtshofs noch generell ist es m�glich, die
Auslegungsmethoden eindeutig zu trennen. Ein R�ckgriff auf die Erw�gungs-
gr�nde kann einerseits einer teleologischen Auslegung dienen, um den Zweck
einer Norm zu identifizieren, er mag aber auch Teil einer historischen Ausle-
gung sein, um den historischen Willen des Gesetzgebers zu ermitteln. Dar�ber
hinaus stellt der Gerichtshof seine methodologische Vorgehensweise regelm�ßig
kaum dar und konzentriert sich stattdessen auf die Ergebnisse der Auslegung.46

Vor diesem Hintergrund bleibt eine wertende Gesamtschau der Ergebnisse der
verschiedenen Auslegungsmethoden zwangsl�ufig notwendig, weshalb es derart
schwierig ist, Urteile des Gerichtshofs vorherzusagen.

Praxishinweis

In seinen j�ngeren Entscheidungen hat der Gerichtshof durchgehend eine
datenschutzfreundliche Linie verfolgt.47 Bei unklaren Auslegungsergeb-
nissen mag es also f�r Unternehmen ratsam sein, eher der strengeren Ausle-
gung zu folgen. Allerdings ist es wirtschaftlich manchmal nicht sinnvoll, der
strengsten Rechtsansicht zu folgen. Die Entscheidungsfindung ist also
schwierig und sollte jedenfalls in grundlegenden Fragen durch die Leitungs-
ebene erfolgen.
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44 So z. B. wohl Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 30.
45 So Calliess/Ruffert/Wegener, Art. 19 EUV (Lissabon) Rn. 16.
46 Dauses/Ludwigs/Pieper, Teil B I Rn. 10.
47 F�r eine �berblicksartige Zusammenstellung: Skouris, NVwZ 2016, 1359; eingehend

zum „Safe Harbor“-Urteil: Moos/Schefzig, CR 2015, 625; zum „Breyer-Urteil“: MMR
2016, 842 m. Anm. Moos/Rothkegel; siehe auch Kap. 19.



Deshalb sollten Unternehmen eigene Positionen zu rechtlichen Fragestel-
lungen entwickeln und diese im eigenen Datenschutzmanagement entspre-
chend umsetzen.48 Beispielsweise sollten jedenfalls große Unternehmen in-
tern definieren, welche Daten als personenbezogene Daten behandelt wer-
den.

c) Relevanz existierender Rechtsprechung

38 Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur DSRL kann nicht unreflektiert auf
die DSGVO �bertragen werden.

Beispiel

In kurzer Folge hat der EuGH drei viel beachtete Entscheidungen zur gemein-
samen Verantwortlichkeit gef�llt49; und zwar bzgl. eines Fanpage-Betrei-
bers und des dazugeh�rigen sozialen Netzwerks, bzgl. einer Glaubensge-
meinschaft und ihren jeweiligen Mitgliedern sowie bzgl. eines Webseitenbe-
treibers und des Beg�nstigten eines sog. „Like-Buttons“. S�mtliche Urteile
beziehen sich aber noch auf die Rechtslage nach der Datenschutzrichtlinie. Es
ist durchaus umstritten, ob die Feststellungen des EuGH ohne weiteres zur
Auslegung des Art. 26 DSGVO herangezogen werden k�nnen.50

39 Allerdings haben die Urteile in vielen F�llen trotzdem eine starke Indikations-
wirkung dahingehend, dass der Gerichtshof �hnliche Fragestellungen auf
gleiche Art und Weise l�sen wird. Insbesondere sind Entscheidungen des Ge-
richtshofs (bzw. EuGH) insoweit �bertragbar, wie sie Normen der DSRL betref-
fen, die sich in identischer oder sehr �hnlicher Weise auch in der DSGVO wie-
derfinden. Beispielsweise d�rften die Ausf�hrungen des Gerichtshofs in seinem
„Safe Harbor“-Urteil auch unter der DSGVO weitgehend G�ltigkeit bewahren.51

40 Auch die bereits dargestellten Referenzen auf die Charta der Grundrechte der
Europ�ischen Union in der j�ngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs52 haben
zur Folge, dass die entsprechenden Urteile grundlegende Erw�gungen enthalten,
die auch f�r die DSGVO fortgelten d�rften.
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48 Siehe zum Datenschutzmanagement Kap. 10.
49 Siehe im Einzelnen Kap. 19 Rn. 30 ff.
50 EuGH, Urt. v. 29.7.2019 – Rs. C-40/17, MMR 2019, 579, 586 m. Anm. Moos/Rothke-

gel.
51 Siehe zur Fragestellung internationaler Daten�bermittlungen und die „Safe Harbor“-

Entscheidung Kap. 9 Rn. 23 ff.
52 Vgl. oben Rn. 30, 32; siehe auch Kap. 9 Rn. 26 zum Einfluss d. EGRC im Schrems I-

Urteil.



2. Auslegung der Begleitgesetze

a) Auslegungsmethoden

aa) Klassische Auslegungsmethoden

41Bez�glich der klassischen Auslegungsmethoden der deutschen Gerichtsbarkeit –
n�mlich Wortlaut, Systematik, teleologische Auslegung und historische
Auslegung – sei auf die existierenden ausf�hrlichen Darstellungen verwie-
sen.53 Der Kern der Auslegungsmethoden l�sst sich unter Ausklammerung der
europ�ischen Besonderheiten auch aus den oben stehenden Ausf�hrungen ent-
nehmen.54

bb) Europarechtskonforme Auslegung

42Im Datenschutzrecht ist außerdem die europarechtskonforme Auslegung von
besonderer Bedeutung. Nach ihr sind nationale Gesetze der Mitgliedstaaten der-
art auszulegen, dass sie dem Unionsrecht nicht widersprechen.55 Diese Ausle-
gungsmethode ist eine Auspr�gung des Anwendungsvorrangs des Unions-
rechts.

43Im datenschutzrechtlichen Kontext sind die nationalen Datenschutzgesetze stets
kritisch darauf zu pr�fen, inwiefern sie unionsrechtlichen Vorgaben entsprechen.
Das gilt sowohl f�r das BDSG als auch f�r Spezialgesetze wie z.B. TKG und
TMG.

44Wie allein der Umfang des BDSG veranschaulicht, sieht der deutsche Gesetzge-
ber neben der DSGVO noch viel Raum f�r nationale Regelungen. Abgesehen
von der Tatsache, dass diese Vorgehensweise das Ziel einer Rechtsharmonisie-
rung in einem derart internationalen Feld wie dem Datenschutz konterkariert
und damit volkswirtschaftlich bedenklich ist, bestehen bei diversen Normen
auch Zweifel, ob sie europarechtskonform ausgelegt werden k�nnen. Schon un-
ter der Datenschutzrichtlinie hat der Gerichtshof deutsche Sonderwege f�r euro-
parechtswidrig erkl�rt.56 Es ist zu erwarten, dass der Gerichtshof den neuen Son-
derwegen nach Geltung der DSGVO genauso kritisch gegen�bersteht.
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53 Z.B. Zippelius, Juristische Methodenlehre.
54 Siehe Rn. 24 ff.
55 Calliess/Ruffert/Ruffert, Art. 1 AEUV Rn. 24.
56 Siehe EuGH, Urt. v. 19.10.2016 – C-582/14, MMR 2016, 842, Rn. 62 ff. m. Anm.

Moos/Rothkegel.



Beispiel

Ein erstes sehr praxisrelevantes Beispiel ergibt sich hierf�r schon aus der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts: Mit Urteil vom 27.3.2019
hat das BVerwG die Video�berwachung �ffentlicher Fl�chen in einer Zah-
narztpraxis f�r unzul�ssig befunden.57 Hierbei wenden die Richter i.E. § 4
BDSG nicht an, weil er europarechtskonform teleologisch zu reduzieren
sei.58 Dem Wortlaut nach gilt § 4 BDSG f�r die Video�berwachung durch �f-
fentliche und private Stellen gleichermaßen. Da die Mitgliedstaaten in Art. 6
Abs. 2, Abs. 3 DSGVO jedoch nur �ber �ffnungsklauseln verf�gen, die sich
auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung) oder Art. 6 Abs. 1
lit. e DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe, die im �ffentlichen Interesse
liegt oder in Aus�bung �ffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen �ber-
tragen wurde) beziehen, verneinte das BVerwG das Vorliegen einer einschl�-
gigen �ffnungsklausel f�r den Privatbereich. Die Zul�ssigkeit von Video-
�berwachungen durch Private bestimmt sich deshalb nach Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.

b) Relevanz existierender Rechtsprechung

45 Die zum BDSG a.F. existierende nationale Rechtsprechung kann praktisch
nicht auf die neue Rechtslage �bertragen werden. Kern des deutschen Daten-
schutzrechts ist nunmehr mit der DSGVO ein europ�ischer Rechtsakt, welcher
direkt anwendbar ist. Diese Verordnung ist, wie bereits dargelegt,59 vollkommen
autonom von nationalen Gesetzen auszulegen.

46 Allenfalls im Einzelfall – insbesondere bei den Spezialgesetzen wie dem TMG
und dem TKG – m�gen Gerichtsentscheidungen weiterhin relevant sein. Das
sollte dann aber jeweils gr�ndlich gepr�ft werden. Insbesondere sind auch diese
datenschutzrechtlichen Spezialgesetze nunmehr im Lichte der DSGVO auszule-
gen, so dass potenziell sogar unver�nderte Normen anders zu werten sein k�n-
nen.
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57 BVerwG, Urt. v. 27.3.2019 – 6 C 2.18, ECLI:DE:BVerwG:2019:270319U6C2.18.0.
58 BVerwG, Urt. v. 27.3.2019 – 6 C 2.18, ECLI:DE:BVerwG:2019:270319U6C2.18.0,

Rn. 47.
59 Vgl. oben Rn. 23.
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I. Datenschutz im Anwendungsbereich des EU-Rechts

1F�r die Unternehmenspraxis, an die sich dieses Buch maßgeblich richtet, ist vor
allem derjenige Teil des Datenschutzrechts relevant, der die Verarbeitung von
Daten eben durch private Wirtschaftsunternehmen betrifft. Dieser Bereich ist
durch einen grunds�tzlichen Vorrang des Europarechts – und mit ihm sowohl
des Sekund�rrechts (einschließlich der DSGVO) als auch der EU-Grundrechts-
verb�rgungen – vor dem nationalen Recht gepr�gt. Die relevanten Grundlagen
des Datenschutzrechts – einschließlich der jeweiligen Grundrechtsverb�rgungen
– ergeben sich insoweit aus dem Unionsrecht.

Praxishinweis

Deshalb gelten nur f�r Datenverarbeitungsvorg�nge außerhalb des Anwen-
dungsbereichs des prim�ren und sekund�ren Unionsrechts weiter direkt et-
waige nationale Grundrechtsverb�rgungen, also z.B. auch das vom BVerfG
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entwickelte „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“. Im Anwen-
dungsbereich des EU-Rechts gilt hingegen ein grunds�tzlicher Vorrang der
EU-Datenschutzgrundrechte.

2 Eine Einschr�nkung von diesen Grunds�tzen gilt dort, wo das Unionsrecht Um-
setzungsspielr�ume er�ffnet – im Falle der DSGVO also bei den �ffnungsklau-
seln, die den Mitgliedstaaten konkretisierende Regelungen gestatten. Bei natio-
nalen Gesetzen, die von diesen �ffnungsklauseln Gebrauch machen, k�nnen
auch die nationalen Grundrechtsverb�rgungen beachtenswert sein.1

II. Schutzgut des Datenschutzrechts

3 Das EU-Datenschutzrecht verfolgt im Wesentliche zwei Ziele: Zum einen dient
es dazu, die Menschen (also im juristischen Sprachgebrauch „nat�rliche Perso-
nen“) bei der Verarbeitung der sie betreffenden Daten zu sch�tzen. Zum anderen
soll die das Datenschutzrecht mittlerweile sehr wesentlich pr�gende DSGVO
aber auch den freien Datenverkehr innerhalb der EU sicherstellen.2

1. Schutz der nat�rlichen Personen

4 Im Kern des Datenschutzrechts steht der Schutz der nat�rlichen Personen, auf
die sich die Daten beziehen. Anders als der Begriff „Datenschutz“ es nahelegt,
geht es prim�r also nicht um den Schutz der Daten an sich, sondern um die
dahinterstehende Person. Teilweise besteht hier freilich eine Wechselwirkung:
So umfasst das Datenschutzrecht z.B. auch Vorgaben f�r die Gew�hrleistung der
Datensicherheit,3 weil durch eine ungewollte Ver�ffentlichung von Daten nicht
nur deren Integrit�t, sondern auch die Rechte der betroffenen Person beeintr�ch-
tigt werden k�nnen.

5 Das Schutzgut ist sogar grundrechtlich verankert: namentlich in dem Grund-
recht auf Schutz personenbezogener Daten nach Art. 8 der EU-Grundrech-
te-Charta (GrCh).4 Danach hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten. Hierauf nehmen die ErwG 1 und 2 DSGVO
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1 Zu Einzelheiten dieser „konkurrierenden Mehrfachbindung“ und der einschl�gigen
Rechtsprechung des BVerfG ausf�hrlich: BeckOK-DS/Schneider, Syst. B Rn. 11.

2 Vgl. Art. 1 Abs. 1 DSGVO.
3 Zur Datensicherheit siehe Kap. 13.
4 Quasi als Vorbilder f�r diese Grundrechtsverb�rgung gelten im Wesentlichen die Euro-

parats-Konvention Nr. 108 und auch Art. 8 EMRK; daneben gibt es teilweise vergleich-
bare Grundrechtsverb�rgungen in den mitgliedstaatlichen Verfassungen; vgl. Knecht,
in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, EU-Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 8 GrCh Rn. 1.



unmittelbar Bezug und legen es als das Hauptziel der DSGVO fest, das Grund-
recht auf Schutz personenbezogener Daten ungeachtet der Staatsangeh�rigkeit
und des Aufenthaltsortes der betroffenen Person zu wahren.

6Der grundrechtliche Kerngehalt des „Rechts auf Datenschutz“ besteht aus drei
S�ulen und ergibt sich aus Art. 8 Abs. 2 GrCh. Danach d�rfen diese Daten nur
(1) nach Treu und Glauben, (2) f�r festgelegte Zwecke und (3) mit Einwilligung
der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen
Grundlage verarbeitet werden. Auch das Recht jeder Person, Auskunft �ber die
sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu
erwirken, ist grundrechtlich verankert. Schließlich ist grundrechtlich die �ber-
wachung durch eine unabh�ngige Stelle vorgegeben.

Praxishinweis

Der EuGH legt die DSGVO regelm�ßig im Lichte der GRCh einschließlich
des Art. 8 GrCh aus; so hat er zuletzt in seinem Urteil vom 16.7.2020 (Rs. C-
311/18) in Sachen Schrems II5 Art. 45 DSGVO im Lichte der in Art. 7, 8 und
47 verbrieften Garantien der GRCh ausgelegt und konstatiert, dass die ver-
fahrensgegenst�ndliche �bermittlung personenbezogener Daten in einen
Drittstaat regelm�ßig u.a. in das Recht auf Schutz personenbezogener Daten
(Art. 8 Abs. 1 GRCh) eingreife.

2. Schutz des freien Datenverkehrs

7Ein weiteres Schutzgut der DSGVO besteht in der Gew�hrleistung eines freien
Datenverkehrs innerhalb der EU. Nach Art. 1 Abs. 3 DSGVO darf der freie Ver-
kehr personenbezogener Daten in der Union aus Gr�nden des Schutzes nat�rli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder einge-
schr�nkt noch verboten werden.

8Die DSGVO untersagt es also Mitgliedstaaten, eigenst�ndig nationale Maßnah-
men zum Schutz personenbezogener Daten zu ergreifen und diese Beschr�nkung
der Grundfreiheiten mit dem Bestreben nach einem h�heren Schutzniveau zu
rechtfertigen.6 Ebenso ist es den Mitgliedstaaten verwehrt, das Datenschutzni-
veau eines anderen Mitgliedstaats als nicht ausreichend zu qualifizieren; Daten-
verarbeitungen in einem anderen Mitgliedstaat m�ssen identisch zu solchen in-
nerhalb des eigenen Mitgliedstaates behandelt werden.7

II. Schutzgut des Datenschutzrechts Kap. 2
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Beispiel

Aus diesem Grund sind z.B. mitgliedstaatliche Vorschriften untersagt, die
aus Gr�nden eines besseren Datenschutzes eine Speicherung von Daten im
Inland verlangen.

9 Zul�ssig bleiben jedoch solche Schutzmaßnahmen der Mitgliedstaaten, die an-
deren Zielsetzungen als einem h�heren Datenschutzstandard folgen, auch wenn
sie de facto zu einer Einschr�nkung des freien Datenverkehrs f�hren.8 Die Ab-
grenzung kann in Einzelfall sehr schwierig sein.9

III. Grundbegriffe des Datenschutzrechts

1. Personenbezug

10 Das wichtigste Merkmal zur Definition des Anwendungsbereichs – und damit
auch zur Abgrenzung von anderen Rechtsmaterien – ist der „Personenbezug“
der Daten. Nur wenn Daten einen solchen Personenbezug aufweisen, unterfallen
sie der DSGVO und den sonstigen Datenschutzvorschriften.

11 Der f�r das gesamte Datenschutzrecht zentrale Begriff des „personenbezoge-
nen Datums“ ist in Art. 4 Nr. 1 DSGVO definiert. Demnach ist Personenbezug
dann gegeben, wenn sich die jeweilige Information auf eine nat�rliche Person
und nicht ausschließlich auf Sachen bezieht. Die Person muss durch die Informa-
tion identifiziert oder zumindest identifizierbar sein.

Beispiel

In Abgrenzung zu personenbezogenen Daten haben Sachdaten keinen Perso-
nenbezug; bspw. „Das Handy ist mit einer 16 Megapixel Kamera ausgestat-
tet.“ Entsprechend kann auch keine Person identifiziert werden.10

12 Wenn die nat�rliche Person nicht unmittelbar aus den Informationen des Datums
identifiziert werden kann, ist ein Bezug dennoch gegeben, wenn eine entspre-
chende Identifizierung mit Hilfe von Verkn�pfungen mit weiteren Informatio-
nen hergestellt werden kann.11
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8 Mitteilung der Europ�ischen Kommission, Building a European Data Economy,
COM(2017) 9 final, S. 5; Ehmann/Selmayr/Zerdick, Art. 1 DSGVO Rn. 13.

9 BeckOK-DS/Schantz, Art. 1 DSGVO Rn. 9.
10 Taeger/Gabel/Arning/Rothkegel, Art. 4 DSGVO Rn. 9.
11 Taeger/Gabel/Arning/Rothkegel, Art. 4 DSGVO Rn. 30.



13Das Gegenst�ck zu personenbezogenen Daten sind anonyme Daten. Wann ein
ausreichender „Grad an Anonymit�t“ gegeben ist, so dass die DSGVO unan-
wendbar ist, ist in der Praxis h�ufig nicht leicht festzustellen. Grunds�tzlich gilt,
dass Anonymit�t bei Informationen vorliegt, die sich nicht auf eine identifizierte
oder identifizierbare nat�rliche Person beziehen, oder bei personenbezogenen
Daten, die (nachtr�glich) in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die be-
troffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Anonyme Daten
sind gem�ß Erw�gungsgrund 26 Satz 5 und 6 nicht vom Anwendungsbereich der
DSGVO umfasst.12

Praxishinweis

Denkbare Vorgehensweisen zur Anonymisierung:13

– L�schung von identifizierenden Merkmalen (Name, Adresse, Bankver-
bindung),

– Aggregation von Daten,
– Bildung von Gruppen und/oder die kontrollierte Einbringung von Zufalls-

fehlern.

2. Datenverarbeitung

14Ein weiteres bedeutsames Merkmal zur Bestimmung des Anwendungsbereichs
ist die „Datenverarbeitung“ gem. Art. 4 Nr. 2 DSGVO. Die DSGVO fasst unter
dem Merkmal der Datenverarbeitung eine ganze Reihe von Nutzungsvorg�ngen
zusammen:14 Umfasst ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgef�hrte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie

– das Erheben;
– das Erfassen;
– die Organisation;
– das Ordnen;
– die Speicherung;
– die Anpassung oder die Ver�nderung;
– das Auslesen;
– das Abfragen;
– die Verwendung;
– die Offenlegung durch �bermittlung;
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13 K�hling/Buchner/Klar/K�hling, Art. 4 DSGVO Rn. 34.
14 Paal/Pauly/Ernst, Art. 4 DSGVO Rn. 20.



– die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung;
– der Abgleich oder die Verkn�pfung;
– die Einschr�nkung;
– das L�schen oder die Vernichtung.

Praxishinweis

Ein automatisiertes Verfahren liegt vor, wenn bestimmte Aufgaben mit Hilfe
einer informationstechnischen Infrastruktur, wie z.B. Hardware, Software
oder �bertragungsnetze, unter Einbeziehung personenbezogener Daten
wahrgenommen werden (bspw. �ber PCs, Netzwerke mit Servern, Note-
books, Smartphones oder auch den Einsatz digitaler Kamerasysteme etc.).

Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass das „aufbau- und ablauforgani-
satorische Umfeld“ in seiner Gesamtheit ber�cksichtigt wird. Dazu z�hlen
Speichermedien, wie Disketten, USB-Sticks, externe Festplatten und CDs,
aber auch Videokameras, Kopierer, Multifunktionsger�te sind Datenverar-
beitungsanlagen. Diese spielen bei der Beurteilung eine Rolle, da dort perso-
nenbezogene Daten zwischengespeichert oder gar langfristig gespeichert
werden k�nnen.15

Ein nicht-automatisiertes Verfahren ist bei einer manuellen Verarbeitung
gegeben. Trotz manueller Verarbeitung werden von der DSGVO dennoch
sog. Dateisysteme gem. Art. 4 Nr. 6 DSGVO erfasst, also z.B. Karteien.
Nicht umfasst bleiben allerdings unstrukturierte Akten, Aufzeichnungen
oder Notizen, wie z.B. Papierakten, in denen die Daten selbst nicht struktu-
riert sind.16

3. Verantwortlicher

15 Der zentrale Begriff zur Bestimmung des pers�nlichen Anwendungsbereichs der
DSGVO ist derjenige des Verantwortlichen. Der Verantwortliche ist der haupt-
s�chliche Tr�ger der Pflichten nach der DSGVO. Der Begriff des Verantwortli-
chen ist in Art. 4 Nr. 7 DSGVO definiert. Verantwortlicher ist danach derjenige,
der alleine oder gemeinsam mit anderen �ber die Zwecke und Mittel der Verar-
beitung von personenbezogenen Daten entscheidet.17 Dies kann eine nat�rliche
oder juristische Person, eine Beh�rde, Einrichtung oder andere Stelle sein. Eine
solche Verantwortlichkeit kann sich f�r jeden, der Daten f�r sich verarbeitet, er-
geben. Letzteres unterscheidet den Verantwortlichen auch vom Auftragsverar-
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15 BeckOK-DS/Schild, Art. 4 DSGVO Rn. 34.
16 BeckOK-DS/Schild, Art. 4 DSGVO Rn. 33.
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beiter,18 der Daten nicht f�r sich selbst, sondern lediglich „im Auftrag“ und auf
Weisung eines Verantwortlichen verarbeitet.

16Der Begriff des Verantwortlichen ist auch nicht auf eine einzelne Stelle limitiert.
Denkbar ist gem. Art. 26 Abs. 1 Nr. 1 DSGVO eine gemeinsame Verantwort-
lichkeit.19 Eine solche ist dann gegeben, wenn zwei oder mehrere Stellen ge-
meinsam �ber die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden. Dies
ist gekennzeichnet durch eine gemeinsame Kontrolle �ber die Datenverarbei-
tungsprozesse, wobei die Verantwortlichen hierbei grunds�tzlich auch einen ge-
meinsamen Zweck verfolgen m�ssen.20 F�r die gemeinsame Kontrolle bedarf es
keiner gleichberechtigten oder gleichm�ßigen Verantwortung, vielmehr k�nnen
die Verantwortlichen unterschiedlich stark und in unterschiedlicher Weise in die
Datenverarbeitung eingebunden sein.21

IV. Zusammenspiel mit anderen Rechtsmaterien

17Das Datenschutzrecht fokussiert – wie gezeigt – auf den Schutz nat�rlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung der auf sie bezogenen Daten. Vor allem der vorste-
hend erl�uterte „Personenbezug“ grenzt das Datenschutzrecht von anderen
rechtlichen Vorgaben im Umgang mit Informationen (ohne Personenbezug) im
Unternehmen ab. Daneben grenzt der Begriff der „Datenverarbeitung“ das Da-
tenschutzrecht von anderen rechtlichen Vorgaben im Hinblick auf den Umgang
mit den jeweiligen Personengruppen – also im Wesentlichen Kunden und Mitar-
beiter (ohne Bezug zu einer Datenverarbeitung) – ab.

18In der Unternehmensrealit�t m�ssen die verschiedenen rechtlichen Anforde-
rungen aber zumeist in Deckung gebracht werden und das Datenschutzrecht bil-
det nur eine Facette, die bei der Umsetzung einer konkreten Maßnahme zu be-
achten ist. Nachfolgend soll deshalb ein grober �berblick �ber typische
„Schnittmengen“ mit anderen Rechtsbereichen gegeben werden, um f�r das Zu-
sammenspiel mit anderen Regelungsmaterien die notwendige Sensibilit�t zu er-
zeugen:

1. Wettbewerbsrecht

19Eine Schnittmenge des Datenschutzrechts zum Wettbewerbsrecht besteht insbe-
sondere im Bereich der Werbung. In Deutschland gilt es im Hinblick auf bel�sti-
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18 Zur Auftragsverarbeitung siehe Kap. 7.
19 Zur gemeinsamen Verantwortlichkeit s. Kap. 8 Rn. 3 ff.
20 BeckOK-DS/Spoerr, Art. 26 DSGVO.
21 BeckOK-DS/Spoerr, Art. 26 DSGVO; EuGH, EuZW 2018, 534, 537 Rn. 43.



gende Werbung, die lauterkeitsrechtliche Regelung des § 7 UWG zu ber�cksich-
tigen. Dabei gilt, dass gem. § 7 UWG z.B. E-Mail-Werbung nur zul�ssig ist, so-
weit eine vorherige ausdr�ckliche Einwilligung i.S.v. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG vor-
liegt oder die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG erf�llt sind. Im Verh�ltnis
zur DSGVO ergeben sich im Hinblick auf die Voraussetzungen der Einwilligung
im Direktmarketing hierbei spezielle Anforderungen.22

Praxishinweis

Gerade bei Werbeaktionen, wie z.B. Gewinnspielen und Newslettern etc.,
muss den Anforderungen beider Rechtsbereiche entsprochen werden. Bei
einer Zusendung von Werbung via E-Mail handelt es sich gem�ß § 7 Abs. 1,
Abs. 2 Nr. 3 UWG um eine unzul�ssige Bel�stigung, es sei denn, es liegt eine
vorherige ausdr�ckliche Einwilligung des Adressaten hierzu vor. Selbiges
gilt z.B. bei Werbung mit einem Telefonanruf gegen�ber einem Verbraucher,
§ 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 UWG.

20 Die datenschutzrechtliche Wertung folgt dabei grunds�tzlich der wettbewerbs-
rechtlichen Bewertung: Soweit das UWG eine (z.B. postalische) Kontaktaufnah-
me ohne vorherige Einwilligung explizit gestattet, wird regelm�ßig auch die In-
teressenabw�gung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zugunsten des Verantwortli-
chen ausgehen. Insoweit ist zu ber�cksichtigen, dass die Regelung in § 7 UWG
großteils der Umsetzung des Art. 13 RL 2002/58/EG dient – es sich europarecht-
lich also um datenschutzrechtliche Regelungen handelt, auch wenn der deutsche
Gesetzgeber sich f�r eine Umsetzung im UWG entschieden hat.

2. Kartellrecht

21 Auch das Kartellrecht weist Schnittmengen mit dem Datenschutzrecht auf. Vor
allem steht hierbei die Fragestellung des Marktmissbrauchs durch unfaire Daten-
verarbeitungspraktiken oder durch Verweigerung des Zugangs zu bestimmten
Daten im Vordergrund.23

a) Missbr�uchliche Nutzung von Kundendaten

22 Dies verdeutlichte das Bundeskartellamt mit seiner Facebook-Entscheidung, in
der es erstmals einen sog. Konditionenmissbrauch aus einer Datenschutzverlet-
zung ableitete.24 Die Beh�rde untersagte dem sozialen Netzwerk, Nutzungsbe-
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23 Taeger/Louven, DSRITB 2019, 703, 708f.
24 BKartA, BeckRS 2019, 4895.



dingungen zu verwenden, die ohne Einwilligung der Nutzer eine Zusammenf�h-
rung von Nutzerdaten �ber verschiedene Produkte und Drittangebote hinweg
beinhalteten.

23Nach Auffassung des Bundeskartellamts verstieß Facebook als marktbeherr-
schendes Unternehmen f�r soziale Netzwerke f�r private Nutzer in Deutschland
dadurch gegen das kartellrechtliche Verbot des Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung gem. § 19 Abs. 1 GWB, dass die Registrierung von einer Ein-
willigung in Nutzungskonditionen abh�ngig gemacht wurde, die mit daten-
schutzrechtlichen Anforderungen unvereinbar sei. Infolgedessen sei die Einwil-
ligung nicht wirksam und entsprechende Datenverarbeitungen unzul�ssig.

24Die aufschiebende Wirkung der Verf�gung ist zwar vom OLG D�sseldorf mit
Entscheidung vom 26.8.2019 im Eilverfahren wieder hergestellt worden, so dass
das Unternehmen bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens die Untersa-
gungsverf�gung nicht umsetzen muss.25 Dies begr�ndete das OLG D�sseldorf
damit, dass Facebook zwar wom�glich marktbeherrschend sei, aber die Daten-
verarbeitung keinen relevanten Wettbewerbsschaden bewirke.26 Weiterhin sei
der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Nutzungsbedingungen und
Marktstellung nicht hinreichend nachgewiesen worden.27 Mit anderen Worten:
Selbst wenn die beanstandete Datenverarbeitung gegen Datenschutzbestimmun-
gen verst�ßt, liege darin nicht zugleich ein Verstoß gegen das Kartellrecht. Diese
Entscheidung wird im Schrifttum kritisiert28; das letzte Wort ist hier also noch
nicht gesprochen.

b) Missbr�uchliche Zugangsverweigerung zu Daten

25Auch unter dem Aspekt der missbr�uchlichen Verweigerung des Zugangs zu be-
stimmten (ggf. auch personenbezogenen) Daten besteht ein Ber�hrungspunkt
zum Kartellrecht. Hierzu gibt es jedoch erst wenige Entscheidungen; ein praxis-
relevantes Beispiel bildet der Zugang unabh�ngiger Marktteilnehmer auf dem
Kfz-Teilemarkt zu bestimmten bei Fahrzeugherstellern vorhandenen Daten ein-
schließlich der Fahrzeugidentifikationsnummer.29
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25 OLG D�sseldorf, Beschl. v. 26.8.2019 – VI-Kart 1/19 (V), MMR 2019 Rn. 742.
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27 OLG D�sseldorf, Beschl. v. 26.8.2019 – VI-Kart 1/19 (V), MMR 2019 Rn. 45.
28 Vgl. Bunte, EWiR 2019, 575.
29 OLG Frankfurt, GRUR-RR 2017, 231.



Praxishinweis

Beide Entscheidungen sind f�r die Praxis von h�chster Relevanz: Die Ent-
scheidungen des Bundeskartellamts und des OLG D�sseldorf offenbaren,
wie kartellrechtliche Wertungen durch die DSGVO (insbesondere �ber die
Auslegung von Erlaubnistatbest�nden der DSGVO) beeinflusst werden k�n-
nen.

c) AGB-Recht

26 Auch das AGB-Recht hat starke Bez�ge zum Datenschutzrecht. Dies ist dem
Umstand geschuldet, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Un-
ternehmen in vielen F�llen im Zusammenhang mit privatrechtlichen Vertrags-
verh�ltnissen erfolgt, z.B. mit Kunden oder Mitarbeitern. Besonders beachtens-
wert ist hierbei, dass vor allem „datenschutzrechtliche“ Vereinbarungen, allen
voran vorformulierte Einwilligungserkl�rungen, im Regelfall einer AGB-Kon-
trolle i.S.d. §§ 305ff. BGB unterliegen.30

27 In der Praxis ist festzustellen, dass viele Unternehmen sich auch unn�tig durch
eine falsche Gestaltung eine vermeidbare AGB-Kontrolle einfangen; das gilt vor
allem f�r Datenschutzerkl�rungen nach Art. 13 und 14 DSGVO. Dienen Da-
tenschutzerkl�rungen ausschließlich der gesetzlich verlangten Informationser-
teilung, k�nnen sie einer AGB-Kontrolle nicht unterzogen werden.31 Soweit eine
Datenverarbeitung jedoch Entgeltcharakter aufweist oder eine Datenschutzer-
kl�rung zus�tzliche Pflichten der betroffenen Person begr�nden soll, schließt
dies einen rein informativen Inhalt der Datenschutzerkl�rung aus und sie kann
als Vertragsbestimmung i.S.d. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB qualifiziert werden, die
wiederum in vollem Umfang einer AGB-Kontrolle unterliegt.32 Sch�dlich kann
in diesem Zusammenhang insbesondere eine zu starke Verzahnung der Daten-
schutzerkl�rung mit den Nutzungsbedingungen sein. In diesem Sinne hat das
LG Berlin entschieden, dass eine „Privacy Policy“ der AGB-Kontrolle unter-
liegt, wenn diese nach ihrem objektivem Wortlaut bei dem Empf�nger den Ein-
druck hervorruft, mit ihr solle der Inhalt eines vertraglichen oder Rechtsverh�lt-
nisses bestimmt werden.33
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30 So f�r Einwilligungserkl�rungen: Forg�/Helfrich/Schneider/Ehmann, Teil IX Kap. 1
Rn. 27 unter Verweis u. a. auf BGH, Urt. v. 1.2.2018, GRUR 2018, 545.

31 OLG Hamburg, GRUR-RR 2015, 361 Rn. 48 ff.
32 Wendehorst/Graf von Westphalen, NJW 2016, 3745, 3750.
33 LG Berlin, Urt. v. 16.1.2018, MMR 2018, 328, 330.



Praxishinweis

Es sollte deshalb dringend vermieden werden, von dem Nutzer zu verlangen,
dass er sich „mit den Datenschutzhinweisen einverstanden erkl�rt“.

28Gegenstand der AGB-Kontrolle k�nnen auch vom Unternehmen vorformulierte
Leistungsbeschreibungen sein, die eine Datenverarbeitung �berhaupt erst zur
Erf�llung des Vertrags erforderlich machen.34

Praxishinweis

Ein in der Praxis ebenfalls sehr h�ufig anzutreffender Fehler besteht darin,
den Nutzer auf der Grundlage eines allgemein vorformulierten Hinweises
best�tigen zu lassen, dass er die Datenschutzerkl�rung gelesen oder zur
Kenntnis genommen habe. Bereits eine solche Klausel ist i.S.d. § 309
Nr. 12b BGB als formularm�ßig erteilte Tatsachenbest�tigung unwirksam.35

29Soweit eine Klausel der AGB-Kontrolle nicht standh�lt, k�nnen Unternehmen in
vertragsrechtlicher Hinsicht nicht auf sie zur�ckgreifen. Dann k�nnte es passie-
ren, dass Datenverarbeitungen ohne die notwendige Rechtsgrundlage stattfin-
den. Die Verwendung unwirksamer AGB kann zudem zu empfindlichen Folgen
im Hinblick auf das UKlaG und UWG f�hren und eine Schadensersatzhaftung
aus culpa in contrahendo nach sich ziehen.36

3. Besonderer Geheimnisschutz

30In manchen F�llen werden personenbezogene Daten nicht nur durch die DSGVO
und die bereichsspezifischen Datenschutzgesetze gesch�tzt, sondern zus�tzlich
durch besondere gesetzliche Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflich-
ten.

a) Berufsrechtliche Schweigepflichten

31So unterliegen z.B. Geheimnisse, die einem Arzt, Apotheker, Rechtsanwalt, No-
tar, Steuerberater oder Wirtschaftspr�fer in dessen jeweiliger Funktion anver-
traut worden sind, einer gesetzlichen Schweigepflicht, die auch �ber den Tod der
betroffenen Person hinaus gilt. Diese Pflicht bestimmter Berufstr�ger zur Ver-
schwiegenheit ergibt sich prim�r aus den jeweils f�r sie geltenden berufsrecht-
lichen Vorschriften, also z.B. der Berufsordnung f�r �rzte (vgl. § 9 MBO-�),
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36 Wendehorst/Graf von Westphalen, NJW 2016, 3745, 3750.



f�r Rechtsanw�lte aus § 43a Abs. 2 BRAO und § 2 BORA, f�r Notare aus § 18
BNotO, f�r Steuerberater aus § 57 Abs. 1 StBerG und f�r Wirtschaftspr�fer aus
§ 43 Abs. 1 S. 1 WiPrO. Solche Geheimnisse werden oftmals auch personenbe-
zogene Daten umfassen; also z.B. soweit sie sich auf eine nat�rliche Person als
Patient oder Mandant beziehen.

b) Strafrechtliche Schweigepflichten

32 Daneben und grunds�tzlich unabh�ngig von den berufsrechtlichen Pflichten
folgt eine gesetzliche Schweigepflicht – wiederum f�r Angeh�rige bestimmter
Berufe – auch aus dem Strafrecht, und zwar aus § 203 StGB. Neben den oben
genannten Berufsgruppen unterfallen dieser Klausel zus�tzlich z.B. auch Ange-
h�rige von privaten Unfall-, Kranken- und Lebensversicherungen sowie die je-
weils f�r sie berufsm�ßig t�tigen Gehilfen (z.B. Sprechstundenhilfen, Refe-
rendare etc.).

Praxishinweis

Im hiesigen Kontext besonders wichtig ist auch die Erstreckung der Geheim-
haltungspflicht auf die jeweils bei den Verpflichteten bestellten (betriebli-
chen) Datenschutzbeauftragten: Nach § 203 Abs. 4 S. 1 StGB macht sich der
Datenschutzbeauftragte einer Stelle, die dem Geheimhaltungsregime un-
terf�llt, selbst strafbar, wenn er ein ihm in seiner Eigenschaft bekannt gewor-
denes Geheimnis offenbart.

33 In der Praxis wirkt sich die �berschneidung von Datenschutzrecht und gesetzli-
chen Schweigepflichten oft aus, wenn nach beiden Rechtsmaterien gesch�tzte
Informationen einem Dritten bekannt gegeben werden sollen, ohne dass eine
gesetzliche Vorschrift dies anordnen oder gestatten w�rde. Wird hier daten-
schutzrechtlich also auf das Instrument einer Einwilligung gesetzt, ist die Erkl�-
rung parallel als eine wirksame Befreiung von der Schweigepflicht auszuge-
stalten.37

c) Fernmeldegeheimnis

34 Eine auch in der Unternehmenspraxis relevante Ber�hrung gibt es ferner zum
Fernmeldegeheimnis nach § 88 TKG. Nach § 88 Abs. 2 S. 1 TKG ist jeder
Diensteanbieter zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet. Dienste-
anbieter ist nach § 3 Nr. 6 TKG jeder, „der ganz oder teilweise gesch�ftsm�ßig a)
Telekommunikationsdienste erbringt oder b) an der Erbringung solcher Dienste“
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37 Siehe hierzu das Muster von Arning, in: Moos, Datenschutz- und Datennutzungsver-
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mitwirkt. Telekommunikationsdienste sind nach § 3 Nr. 24 TKG „in der Regel
gegen Entgelt erbrachte Dienste, die ganz oder �berwiegend in der �bertragung
von Signalen �ber Telekommunikationsnetze bestehen“.

35Vor allem die Datenschutzaufsichtsbeh�rden sehen Arbeitnehmer als solche
„Dritte“ im Sinne dieser Regelung an, wenn ihnen vom Arbeitgeber die Privat-
nutzung dienstlicher Telekommunikationsdienste wie z.B. der beruflichen E-
Mail beziehungsweise des Internetzugang erlaubt werde.38 Die juristische Lite-
ratur beurteilt dies zwar wohl �berwiegend anders39 und auch die Rechtspre-
chung hat sich bisher gegen eine Geltung des Fernmeldegeheimnisses in diesen
Konstellationen ausgesprochen;40 es bleibt aber eine gewisse Rechtsunklarheit.

d) Schutz von Gesch�ftsgeheimnissen

36Schließlich k�nnen sich datenschutzrechtliche Vorgaben �berschneiden mit den
Regelungen zum Schutz von Gesch�ftsgeheimnissen. Insoweit ist zun�chst zu
beachten, dass am 26.4.2019 das neue Gesch�ftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)
in Kraft getreten ist, welches die EU-Gesch�ftsgeheimnisrichtlinie41 (versp�tet)
umgesetzt hat.

37Gesch�ftsgeheimnisse sind Informationen, die nicht allgemein bekannt oder
ohne Weiteres zug�nglich, von wirtschaftlichem Wert und Gegenstand von an-
gemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch den Geheimnisinhaber sind (§ 2
Nr. 1 GeschGehG). Dabei kann es sich, muss es sich aber nicht um personenbe-
zogene Informationen handeln. Gesch�ftsgeheimnisse k�nnen neben (zumeist
anonymen) Gesch�ftsstrategien, Businesspl�nen oder Marktanalysen z.B. auch
Sammlungen von Kunden- oder Lieferantendaten, Informationen �ber Personal-
angelegenheiten oder auch bestimmte Erfindungen sein.

38Besonders zu bedenken ist, dass nach dem GeschGehG Informationen nur ge-
sch�tzt sind, wenn sie geheim, von wirtschaftlichem Wert und zudem durch an-
gemessene Maßnahmen gesch�tzt sind.
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38 Siehe hierzu Kap. 15 Rn. 79.
39 Wybitul, NJW 2014, 3605, 3609; F�lbier/Splittgerber, NJW 2012, 1995, 1999; Plath/

Stamer/Kuhnke, § 32 BDSG Rn. 98 ff.; Weth/Herberger/W�chter/Baumgartner, S. 363,
380; mit weiterf�hrender Argumentation Th�sing, § 3 Rn. 75 ff.

40 LAG Niedersachsen, Urt. v. 31.5.2010 – 12 Sa 875/09, MMR 2010, 639; LAG Berlin-
Brandenburg, Urt. v. 16.2.2011 – 4 Sa 2132/10, NZA-RR 2011, 342, 343f.; VG Karls-
ruhe, Urt. v. 27.5.2013 – 2 K 3249/12, NVwZ-RR 2013, 797, 801.

41 Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8.6.2016 �ber den Schutz vertraulichen Know-hows
und vertraulicher Gesch�ftsinformationen (Gesch�ftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABl. EG Nr. L 157 vom
15.6.2016, S. 1.



Praxishinweis

Bei letztgenannter Voraussetzung ergibt sich in der Praxis eine relevante
�berlappung mit datenschutzrechtlichen Anforderungen: Die angemesse-
nen Maßnahmen zur Geheimhaltung, die nach GeschGehG erforderlich
sind, m�ssen im Fall von personenbezogenen Daten zugleich als angemesse-
ne technische oder organisatorische Maßnahme im Sinne von Art. 32
DSGVO qualifiziert werden k�nnen, damit die Schutzmaßnahmen auch den
datenschutzrechtlichen Anforderungen gen�gen.

4. Arbeits- und Mitbestimmungsrecht

39 Zu dem Arbeits- und Mitbestimmungsrecht weist das Datenschutzrecht eine be-
sondere N�he auf. In der Praxis kommt es vor allem bei der Verarbeitung von
Besch�ftigtendaten sehr h�ufig vor, dass Anforderungen aus beiden Rechtsge-
bieten zu ber�cksichtigen sind. Die in der Praxis bedeutsamsten Schnittmengen
werden nachfolgend kurz aufgezeigt.42

a) Umfang von Datenerhebungen im Bewerbungsgespr�ch

40 Datenschutzrechtlich gilt, dass personenbezogene Daten eines Bewerbers nur
dann erhoben werden d�rfen, wenn dies f�r die Entscheidung �ber die Begr�n-
dung eines Besch�ftigungsverh�ltnisses erforderlich ist (§ 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1).
Zum Umfang der hierbei zugelassenen Datenerhebungen hat sich bereits vor der
DSGVO und außerhalb des Regelungsbereichs des BDSG auf Basis zivilrechtli-
cher Vorschriften eine ausdifferenzierte Rechtsprechung zum sog. Fragerecht
des Arbeitsgebers herausgebildet, die hier wertungsm�ßig mit zu ber�cksichti-
gen ist.

41 Hiernach ist das Recht des Arbeitgebers, einem Bewerber Fragen zu stellen, auf
Fragen beschr�nkt, an deren Beantwortung der Arbeitgeber ein berechtigtes, bil-
ligenswertes und schutzw�rdiges Interesse hat, das so stark ist, dass das Interesse
des Arbeitnehmers dahinter zur�cktritt. Grunds�tzlich sind hierbei nur solche
Fragen zul�ssig, die in einem sachlichen Zusammenhang mit den Pflichten des
Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverh�ltnis stehen.43
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Beispiel

Der Arbeitgeber darf keine Fragen stellen, bei denen es um Risiken geht, die
die Rechtsordnung ausdr�cklich ihm zuweist, beispielsweise die Frage nach
der Schwangerschaft einer Bewerberin.44

42Darf der Arbeitgeber nach diesen Grunds�tzen eine bestimmte Frage nicht stel-
len, ist ihm datenschutzrechtlich auch die Erhebung der als Antwort mitgeteilten
personenbezogenen Daten untersagt.

b) Betriebsvereinbarungen als datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift

43Betriebsvereinbarungen k�nnen eine Doppelfunktion haben. Betriebsverfas-
sungsrechtlich �bt die Arbeitnehmervertretung dar�ber ihr Recht auf Mitbestim-
mung in betrieblichen Angelegenheiten aus. Daneben kann ihnen auch eine be-
deutsame datenschutzrechtliche Funktion zukommen: Gem�ß § 26 Abs. 1 S. 1
BDSG kann die Verarbeitung von Besch�ftigtendaten u.a. auch gerechtfertigt
sein, wenn sie zur Aus�bung oder Erf�llung der sich aus einer Kollektivverein-
barung (d.h. einem Tarifvertrag oder einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung)
ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Besch�ftigten er-
forderlich ist.

Praxishinweis

In der Praxis ist deshalb bei der Gestaltung und Verhandlung einer Betriebs-
vereinbarung darauf zu achten, ob und, wenn ja, welche datenschutzrecht-
liche Legitimationswirkung ihr zukommen soll. Macht eine Betriebsverein-
barung eine bestimmte Datenverarbeitung erforderlich, so wird sie �ber § 26
Abs. 1 S. 1 BDSG erlaubt. Es k�nnen in solche Betriebsvereinbarungen aber
auch weitergehende, datenschutzrechtliche Erlaubnistatbest�nde integriert
werden.45

c) Einsicht in Personalakten

44Datenschutzrechtlich besitzen auch Besch�ftigte nach Art. 15 DSGVO ein Recht
auf Auskunft �ber die zu ihrer Person durch den Arbeitgeber gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten.

45Parallel hat ein Arbeitnehmer nach § 83 Abs. 1 S. 1 BetrVG im bestehenden Ar-
beitsverh�ltnis das Recht, in die �ber ihn gef�hrten Personalakten Einsicht zu
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nehmen. Dieser Anspruch ist sehr breit angelegt und �berschneidet sich inhalt-
lich mit dem datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch. So wird unter „Perso-
nalakte“ nach herrschender Meinung jede Sammlung von Unterlagen verstan-
den, die mit dem Arbeitnehmer in einem inneren Zusammenhang steht, und
zwar unabh�ngig von Form, Material, Stelle und Ort, an dem sie gef�hrt wird.46

Praxishinweis

Diese Parallelit�t ist wichtig zu beachten, weil dem Arbeitnehmer unter Um-
st�nden auf Basis einer etwa parallel zu einem Auskunftsanspruch geltend
gemachten Personalakteneinsicht mehr Informationen herauszugeben sind.
So ist das Recht auf Erhalt einer Kopie gem�ß Art. 15 Abs. 4 DSGVO be-
schr�nkt durch die Rechte und Freiheiten anderer Personen47. Das Einsichts-
recht des Arbeitnehmers in seine Personalakte nach § 83 Abs. 1 S. 1 BetrVG
ist gesetzlich hingegen nicht in gleicher Weise eingeschr�nkt. Das Einsichts-
recht des Arbeitnehmers besteht bez�glich aller Aufzeichnungen, die sich
mit seiner Person und dem Inhalt der Entwicklung seines Arbeitsverh�ltnis-
ses befassen und kann deshalb auch Informationen �ber andere Personen
umfassen, soweit diese Daten in der Personalakte gespeichert sind, z.B. Hin-
weise anderer Mitarbeiter auf ein etwaiges Fehlverhalten des Arbeitneh-
mers.48

d) K�ndigungsschutz f�r Datenschutzbeauftragte

46 Ein weiterer praxisrelevanter Ankn�pfungspunkt zum Arbeitsrecht ergibt sich
aus § 38 Abs. 2 BDSG i.V.m. § 6 Abs. 4 S. 2 und 3 BDSG. Danach gilt f�r den
betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein besonderer K�ndigungsschutz: Die
K�ndigung des Arbeitsverh�ltnisses des Datenschutzbeauftragten ist hiernach
unzul�ssig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche eine K�ndigung aus
wichtigem Grund zulassen w�rden. Dieser Sonderk�ndigungsschutz besteht
noch ein Jahr nach dem Ende der T�tigkeit als Datenschutzbeauftragter fort.

47 Diese Regelung ist auch europarechtlich wirksam; insbesondere bedarf es hier-
f�r keiner �ffnungsklausel in der DSGVO, weil es sich im Kern nicht um eine
datenschutzrechtliche, sondern eine arbeitsrechtliche Regelung handelt.49
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Kapitel 3

Anwendungsbereich des Datenschutzrechts
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1Die Vorschriften der DSGVO sind nur dann zu beachten, wenn ihr Anwendungs-
bereich er�ffnet ist. Von der Er�ffnung des Anwendungsbereichs h�ngt zudem
ab, ob die Aufsichtsbeh�rde f�r den Datenschutz sachlich nach Art. 55 Abs. 1,
51 Abs. 1 DSGVO zust�ndig ist.1

I. �berblick �ber die einschl�gigen Regelungen der DSGVO

2Art. 99 bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich der DSGVO. Art. 2 und 3
DSGVO enthalten die zentralen Vorschriften, welche den sachlichen und den
r�umlichen Anwendungsbereich der Verordnung festlegen.

3Nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO ist vom sachlichen Anwendungsbereich der Ver-
ordnung die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten, aber auch die nichtautomatisierte Verarbeitung von Daten erfasst,
sofern letztere in einem Dateisystem gespeichert sind oder werden sollen. Art. 2
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Abs. 2 DSGVO enth�lt einige Ausnahmen, bei denen die Verordnung keine An-
wendung findet.

4 Eine spezifische Regelung zum pers�nlichen Anwendungsbereich findet sich
in der Verordnung nicht. Allerdings sieht die Regelung �ber den r�umlichen An-
wendungsbereich in Art. 3 DSGVO vor, dass die Verordnung nur f�r Verarbei-
tungen durch Verantwortliche oder durch Auftragsverarbeiter gilt, wof�r im
�brigen auch nat�rliche Personen in Betracht kommen.

5 Nach Art. 3 Abs. 1 DSGVO ist der r�umliche Anwendungsbereich f�r Daten-
verarbeitungen er�ffnet, die im Rahmen der T�tigkeiten einer Niederlassung
eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgen.2

Hat ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter keine Niederlassung in
einem Mitgliedstaat, gilt die DSGVO gem�ß Art. 3 Abs. 2, wenn dieser Daten
von Personen verarbeitet, die sich in der Union befinden und die Datenverarbei-
tung im Zusammenhang mit dem Anbieten von Waren oder Dienstleistungen an
solche Personen erfolgt oder das Verhalten solcher Personen in einem Mitglied-
staat beobachtet wird.

6 Eine Rechtswahl im Rahmen eines Vertrages, mit der die Anwendung der
DSGVO abbedungen werden soll, d�rfte unwirksam sein, da es sich bei daten-
schutzrechtlichen Vorschriften um Eingriffsnormen i.S.v. Art. 9 Abs. 1 Rom I-
VO handelt, bei denen eine Rechtswahl unzul�ssig ist.3

Praxishinweis

Zu beachten ist, dass der Anwendungsbereich jeweils f�r einen bestimmten
Datenverarbeitungsvorgang, durchgef�hrt durch eine bestimmte datenverar-
beitende Stelle, er�ffnet ist.4 Es ist daher denkbar, dass dieselbe Stelle diesel-
ben personenbezogenen Daten sowohl innerhalb als auch außerhalb des An-
wendungsbereichs der Verordnung verarbeitet.5

7 Die Verordnung er�ffnet den Mitgliedstaaten an vielen Stellen die M�glichkeit,
die Vorschriften der Verordnung durch eigene datenschutzrechtliche Vorschrif-
ten zu pr�zisieren oder einzuschr�nken.
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5 Gola/Piltz, Art. 3 DSGVO Rn. 18.



8Soweit sich eine Datenverarbeitung im Rahmen dieser �ffnungsklauseln be-
wegt, ist daher noch zu pr�fen, welches mitgliedstaatliche Recht zur Ausf�llung
zur Anwendung kommt. Die Verordnung selber macht hierzu keine Vorgaben.6

Es bleibt daher den Mitgliedstaaten �berlassen, den Anwendungsbereich der na-
tionalen Regelung zu bestimmen.

[Rn. 9–11 entfallen]

II. Sachlicher Anwendungsbereich

1. Verarbeitung personenbezogener Daten, Art. 2 Abs. 1 DSGVO

12Nicht jede Verarbeitung personenbezogener Daten er�ffnet den sachlichen An-
wendungsbereich der Verordnung. So ist zum Beispiel die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die betroffene Person selbst schon nicht vom Schutz-
zweck der DSGVO umfasst.7

13Zudem muss es sich laut Art. 2 Abs. 1 DSGVO entweder um eine ganz oder teil-
weise automatisierte Verarbeitung handeln oder um eine nichtautomatisierte
Verarbeitung, bei der die Daten in einem Dateisystem gespeichert werden oder
werden sollen.

14Der Begriff „automatisiert“ wird in der DSGVO nicht n�her definiert. Erw�-
gungsgrund 15 DSGVO stellt dem Begriff der automatisierten Verarbeitung den
Begriff der „manuellen“ Verarbeitung gegen�ber und verdeutlicht damit zu-
gleich, dass „manuell“ gleichbedeutend ist mit „nichtautomatisiert“.

15Letztlich gibt es bei dem Begriff „automatisiert“ in der Praxis keine Schwierig-
keiten in der Handhabung. Sofern es sich um elektronische Datenverarbeitung
handelt, handelt es sich grunds�tzlich auch um automatisierte Datenverarbei-
tung. Dem Wortlaut des Art. 2 Abs. 1 DSGVO ist wohl auch zu entnehmen, dass
das Vorliegen einer nur teilweise automatisierten Verarbeitung dazu f�hrt,
dass das Datenschutzrecht auch auf die nichtautomatisierten Bestandteile dieser
Verarbeitung Anwendung finden kann. Unter Heranziehung der Legaldefinition
des Verarbeitungsbegriffs in Art. 4 Nr. 2 DSGVO bedeutet dies, dass sowohl die
automatisierten als auch die nichtautomatisierten Bestandteile eines Vorgangs
beziehungsweise einer Vorgangsreihe in ihrer Gesamtheit im sachlichen An-
wendungsbereich des Datenschutzrechts liegen k�nnen.8 Und zwar selbst dann,
wenn der manuelle Bestandteil des Vorgangs f�r sich genommen nicht die Vo-
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6 Lediglich in Erw�gungsgrund 153 S. 6 gibt der Unionsgesetzgeber eine Art kollisions-
rechtliche Empfehlung.

7 Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 2 DSGVO Rn. 18.
8 Vgl. Gola/Gola, Art. 2 DSGVO Rn. 5.



raussetzungen f�r die Er�ffnung des sachlichen Anwendungsbereichs f�r nicht-
automatisierte Verarbeitungen erf�llen w�rde.

Beispiel

Die manuelle Erhebung von Daten im Rahmen einer Kundenbefragung oder
Umfrage ist als Bestandteil einer teilweise automatisierten Verarbeitung
vom sachlichen Anwendungsbereich umfasst, wenn die Daten anschließend
elektronisch weiterverarbeitet werden, da die Erhebung zur gleichen Vor-
gangsreihe zu z�hlen ist.

16 Im Gegensatz zur automatisierten Verarbeitung liegt die nichtautomatisierte
bzw. manuelle Verarbeitung personenbezogener Daten nur dann im sachlichen
Anwendungsbereich der Verordnung, wenn die Daten in einem Dateisystem ge-
speichert werden bzw. gespeichert werden sollen. Das Ziel der Speicherung in
einem Dateisystem muss dabei hinreichend konkret sein (Englisch: „intended“).
Die bloße M�glichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer solchen Speicherung
reicht nicht.9

17 Der Begriff des „Dateisystems“ ist in Art. 4 Nr. 6 DSGVO legaldefiniert als
„jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten
Kriterien zug�nglich sind, unabh�ngig davon, ob die Sammlung zentral, dezen-
tral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet ge-
f�hrt wird“.10 Die konkreten Ordnungskriterien sind unerheblich. Es reicht, dass
die Daten so strukturiert sind, dass sie in der Praxis zur sp�teren, dem Erhe-
bungszweck entsprechenden Verwendung leicht wiederauffindbar sind.11 In Er-
w�gungsgrund 15 wird demgegen�ber erw�hnt, dass Akten, Aktensammlun-
gen und ihre Deckbl�tter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind,
nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen.

Beispiel

Auch personenbezogene Daten auf Papier k�nnen somit im sachlichen An-
wendungsbereich der Verordnung liegen, sofern sie entweder Bestandteil
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9 Plath/Plath, Art. 2 DSGVO Rn. 15; aA Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 Rn. 10; Simitis/Hor-
nung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 2 Rn. 16.

10 Der Begriff des „Dateisystems“ ist augenscheinlich die einzige Neuerung im Vergleich
zu der ansonsten wortgleichen Vorg�ngerregelung in Art. 3 Abs. 1 DSRL, in der der
Begriff „Datei“ verwendet wurde. Dieser �nderung ist jedoch keine weitere Bedeutung
beizumessen. Dies zeigt ein Vergleich z. B. mit den englischen Sprachfassungen der
Richtlinie und der Verordnung, in denen jeweils der Begriff „filing system“ verwendet
wird.

11 EuGH, Urt. v. 10.7.2018 – C-25/17, ZD 2018, 469, 471, Rn. 60–62.



einer teilweise automatisierten Datenverarbeitung sind oder wenn sie Be-
standteil einer strukturierten Sammlung von Daten in Papierform sind (z.B.
in Personal- und Krankenakten oder Kundenlisten). Der Umgang mit
einem einzelnen Ausdruck eines Datenbankauszugs oder handschriftli-
chen Notizen aus einer Datenbank wird dagegen h�ufig außerhalb des
sachlichen Anwendungsbereichs liegen, da diese in der Regel weder Be-
standteil des Datenverarbeitungsvorgangs sind, zu dem die Datenbank ge-
h�rt, noch Bestandteil einer strukturierten Sammlung von Daten in Papier-
form. Es gibt insofern keine �ber den Datenverarbeitungsvorgang hinausge-
hende Fortwirkung der Anwendbarkeit des Datenschutzrechts.12 Werden
mehrere solcher Ausdrucke oder Notizen zusammen strukturiert abgelegt,
kann jedoch eine strukturierte Sammlung und damit ein Dateisystem entste-
hen, welches dann wieder in den sachlichen Anwendungsbereich der Verord-
nung fiele.

2. Ausnahmetatbest�nde, Art. 2 Abs. 2 bis 4 DSGVO

18Gem�ß Art. 2 Abs. 3 DSGVO gilt die Verordnung nicht f�r die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, �mter und Agentu-
ren der Union. Stattdessen gilt gem�ß Art. 2 Abs. 3 DSGVO die Verordnung
(EG) Nr. 45/2001. Zudem l�sst die Verordnung gem�ß Art. 2 Abs. 4 DSGVO die
Anwendung der sog. E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG unber�hrt. Da Art. 1
Abs. 5 lit. b E-Commerce-Richtlinie in Bezug auf Fragen des Datenschutzes auf
die DSRL verweist, was gem�ß Art. 94 Abs. 2 DSGVO als Verweis auf die
DSGVO zu lesen ist, sind die E-Commerce-Richtlinie und die DSGVO f�r
Dienste der Informationsgesellschaft nebeneinander anwendbar.13 Dieses Ne-
beneinander kann in der Praxis insbesondere dann zu Wertungswiderspr�chen
f�hren, wenn sich bez�glich eines Datenverarbeitungsvorgangs die datenschutz-
rechtlichen Pflichten und die Haftungsprivilegierungen aus Art. 12ff. E-Com-
merce-Richtlinie �berlagern. Ob die Haftungsprivilegierungen auch f�r daten-
schutzrechtliche Pflichten gelten, ist umstritten.14
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12 Plath/Plath, Art. 2 DSGVO Rn. 11. Es existiert in der DSGVO keine dem § 27 Abs. 2
BDSG a. F. entsprechende Regelung, welche den Anwendungsbereich des Daten-
schutzrechts noch auf personenbezogene Daten erstreckte, die offensichtlich aus einer
automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind.

13 BeckOK-DS/B�cker, Art. DSGVO 2 Rn. 33; Ehmann/Selmayr/Zerdick, Art. 3 DSGVO
Rn. 17; anders Plath/Plath, Art. 2 DSGVO Rn. 31, der von einer Ausnahme von der
Anwendbarkeit der Verordnung auszugehen scheint.

14 Vgl. BeckOK-DS/B�cker Art. 2 DSGVO Rn. 33; Ehmann/Selmayr/Zerdick, Art. 3
DSGVO Rn. 17; Plath/Plath, Art. 2 DSGVO Rn. 31; Sydow/Enn�ckl, Art. 2 DSGVO
Rn. 17.



19 Die ePrivacy-Richtlinie 2002/58/EG hat als lex specialis gem�ß Art. 95 DSGVO
Vorrang gegen�ber der DSGVO, soweit in der Richtlinie Pflichten festgelegt
sind, die dasselbe Ziel verfolgen.

20 Zudem findet die Verordnung trotz Er�ffnung des sachlichen Anwendungsbe-
reichs keine Anwendung, wenn einer der Ausnahmetatbest�nde aus Art. 2 Abs. 2
DSGVO vorliegt.

21 So findet die Verordnung keine Anwendung, wenn die Verarbeitung im Rahmen
einer T�tigkeit erfolgt, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts
f�llt (Art. 2 Abs. 2 lit. a DSGVO) – also außerhalb der Zust�ndigkeiten der EU
liegt, welche in Art. 3, 4 und 6 des Vertrags von Lissabon (AEUV) festgelegt
sind. Dazu geh�rt unter anderem die nationale Sicherheit.15

22 Die Anwendung ist auch dann ausgeschlossen, wenn die Verarbeitung durch die
Mitgliedstaaten im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
im Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 2 des Vertrags �ber die EU (EUV)
erfolgt (Art. 2 Abs. 2 lit. b DSGVO).

23 Ebenso findet die DSGVO keine Anwendung auf Datenverarbeitung durch zu-
st�ndige Beh�rden, zum Zwecke der Verh�tung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung (Art. 2 Abs. 2 lit. d
DSGVO).

24 Der relevanteste der Ausnahmetatbest�nde ist jedoch Art. 2 Abs. 2 lit. c DSGVO
f�r Datenverarbeitung durch nat�rliche Personen zur Aus�bung ausschließlich
pers�nlicher oder famili�rer T�tigkeiten. Dieser Ausnahmetatbestand wird
entsprechend der Begrifflichkeit in vielen anderen Sprachfassungen („household
activity“, „activit	 domestique“, „hushållsverksamhet“) auch als „Haushalts-
ausnahme“ bezeichnet. Sie dient dazu, die private Grundrechtsaus�bung vor
einer �berm�ßigen Regulierung zu sch�tzen.16

25 In Erw�gungsgrund 18 DSGVO wird klargestellt, dass eine Datenverarbeitung
mit Bezug zu beruflichen und wirtschaftlichen T�tigkeiten nicht von der Aus-
nahme umfasst ist, so dass etwa die Verarbeitung von Daten in einem Familien-
betrieb nicht von dem Ausnahmetatbestand erfasst w�re.

26 Ausnahmetatbest�nde sind als solche grunds�tzlich restriktiv auszulegen.17

Was eine pers�nliche oder famili�re T�tigkeit ist, wird sich letztlich nach der
Verkehrsanschauung richten.18 Pers�nliche T�tigkeiten im Sinne der Ausnah-
me sind solche, die der Selbstentfaltung und Freiheitsaus�bung in der Freizeit
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15 Vgl. Erw�gungsgrund 16.
16 BeckOK-DS/B�cker Art. 2 DSGVO Rn. 12; Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/

Roßnagel, Art. 2 DSGVO Rn. 23; Gola/Gola, Art. 2 DSGVO Rn. 33.
17 Vgl. Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 DSGVO Rn. 21.
18 Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 DSGVO Rn. 18.



oder im privaten Raum dienen.19 Zu dem typisch pers�nlichen bzw. famili�ren
Bereich geh�ren Freizeit, Urlaub und privater Konsum.20 Eine Gewinnerzie-
lungsabsicht schließt die Anwendbarkeit der Ausnahme nicht zwangsl�ufig aus,
so dass die Datenverarbeitung im Rahmen eines privaten Verkaufs von der Aus-
nahme umfasst sein kann.21 Beispielhaft nennt Erw�gungsgrund 18 DSGVO das
F�hren eines Schriftverkehrs oder eines Anschriftenverzeichnisses. Das F�h-
ren eines digitalen Adressbuchs in einer Internetanwendung kann somit ebenso
von der Ausnahme erfasst sein wie die Nutzung von elektronischen Kommuni-
kationsdiensten wie E-Mail oder Instant Messaging zu privaten Zwecken oder
das Abspeichern von Urlaubsfotos, die andere Personen abbilden.22 Das Betrei-
ben von digitalen Kameras (z.B. �berwachungskameras, sog. Dash-Cams und
Drohnenkameras), die Bereiche außerhalb der privaten Sph�re des Betreibers er-
fassen, ist von der Ausnahme hingegen nicht gedeckt und f�llt zumindest bei
Speicherung der Bilddaten in den sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO.23

27Ausdr�cklich nennt Erw�gungsgrund 18 auch die Nutzung sozialer Netzwerke
und sonstige Online-T�tigkeiten als weitere Beispiele, die von dieser Ausnahme
umfasst sein k�nnen. Unklar ist, ob damit von der Lindqvist-Rechtsprechung
des EuGH zur Vorg�ngervorschrift in Art. 3 Abs. 2 DSRL abgewichen werden
soll.24 Der EuGH ging davon aus, dass die Ver�ffentlichung von personenbezo-
genen Daten im Internet, so dass diese einer unbegrenzten Zahl von Personen
zug�nglich gemacht werden, offensichtlich nicht zum Privat- oder Familienle-
ben einer Person geh�re und dies von der Haushaltsausnahme daher nicht um-
fasst sei.25 Ob diese Einsch�tzung im Rahmen der Verordnung fortgilt, erscheint
zumindest fraglich.

28Die Richtlinie datiert aus dem Jahr 1995 und die Lindqvist-Entscheidung aus
dem Jahre 2003. Das heute bekannteste soziale Netzwerk Facebook wurde erst
danach im Jahr 2004 gegr�ndet.26 Der Dienst Twitter existiert erst seit 2006. Be-
reits im Jahr 2012 gaben 71% von 1008 befragten privaten Internetnutzern an,
dass sie private Daten online abspeichern, um diese mit vielen Menschen auf
einer Plattform zu teilen.27 In Erw�gungsgrund 6 DSGVO erkennt der Unionsge-
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19 Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 2 DSGVO Rn. 24; BeckOK-
DS/B�cker Art. 2 DSGVO Rn. 12.

20 Gola/Gola, Art. 2 DSGVO Rn. 15.
21 Vgl. Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 2 DSGVO Rn. 7; K�h-

ling/Buchner/K�hling/Raab, Art. 2 DSGVO Rn. 8.
22 Vgl. Plath/Plath, Art. 2 DSGVO Rn. 22.
23 Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 DSGVO Rn. 5; vgl. EuGH, Urt. v. 11.12.2014 – C-212/13,

Rn. 22, 33.
24 Ausf�hrlich hierzu BeckOK-DS/B�cker, Art. 2 DSGVO Rn. 17 ff.
25 EuGH, Urt. v. 6.11.2003 – C-101/01, Rn. 47.
26 Siehe http://about.fb.com/company-info/, zuletzt abgerufen am 10.2.2021.
27 Bitkom, Vertrauen und Sicherheit im Netz, S. 10.



setzgeber zudem an, dass zunehmend nat�rliche Personen personenbezogene
Daten im Internet weltweit zug�nglich machen. Trotz dieser Feststellung hat
sich der Gesetzgeber jedoch nicht dazu durchringen k�nnen, die Anwendbarkeit
der Haushaltsausnahme f�r Ver�ffentlichungen im Internet klarzustellen.28

29 Zwar spricht einiges daf�r, dass sich die Verkehrsanschauung so entwickelt hat,
dass die (unbegrenzte) Ver�ffentlichung von Daten Dritter in einem sozialen
Netzwerk und in anderen Onlinediensten von der Haushaltsausnahme umfasst
sein kann. Einer Entscheidung des EuGH vom 14.2.2019 l�sst sich jedoch ent-
nehmen, dass dieser an seiner Lindqvist-Entscheidung festh�lt.29 Und auch die
�berwiegende Meinung in der Literatur geht davon aus, dass die Haushaltsaus-
nahme in der Verordnung wie schon im Rahmen der Richtlinie „�ffentlichkeits-
feindlich“ ist.30 Im Rahmen der Nutzung sozialer Netzwerke wird daraus die
Konsequenz gezogen, dass diese Ausnahme nur greift, wenn der Kreis der
Empf�nger der Daten auf einen engen Familien- und Freundeskreis beschr�nkt
wird.31

30 Eine Datenverarbeitung unterf�llt auch nur dann der Haushaltsausnahme, wenn
sie zur Aus�bung einer T�tigkeit erfolgt, die ausschließlich pers�nlich oder fa-
mili�r ist. Sobald eine T�tigkeit neben dem pers�nlich-famili�ren Bezug auch
nur teilweise einen Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen T�tigkeit
hat, bleibt der sachliche Anwendungsbereich f�r die im Rahmen dieser T�tigkeit
vorgenommene Datenverarbeitung er�ffnet.32

Praxishinweis

Ebenso wie die Er�ffnung des Anwendungsbereichs sind auch die Ausnah-
men vom Anwendungsbereich auf eine bestimmte Verarbeitung (bzw. T�tig-
keit) und nicht auf das Datum als solches bezogen.33 Der f�r die initiale Erhe-
bung eines Datums geltende Rechtsrahmen bestimmt nicht zwangsl�ufig
den Rechtsrahmen f�r jegliche zuk�nftige Verarbeitung dieses Datums. Ein
im beruflichen Kontext erhobenes Datum kann daher von einer nat�rlichen
Person zur Aus�bung ausschließlich pers�nlicher T�tigkeiten außerhalb des
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28 Im Gesetzgebungsverfahren wollte das Europ�ische Parlament zwar noch aufnehmen
lassen, dass die Haushaltsausnahme f�r Ver�ffentlichungen gelten soll, bei denen da-
von auszugehen ist, dass der Kreis der Empf�nger begrenzt ist. Dieser Vorschlag hat je-
doch keinen Eingang in den Text gefunden. Vgl. Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�h-
mann/Roßnagel, Art. 2 DSGVO Rn. 7.

29 EuGH, Urt. v. 14.2.2019 – C-345/17, Rn. 43.
30 Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 DSGVO Rn. 21; Schantz, NJW 2016, 1841, 1843; Gola/Gola,

Art. 2 DSGVO Rn. 21.
31 Gola/Gola, Art. 2 DSGVO Rn. 21.
32 Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 DSGVO Rn. 19; H�rting, Rn. 313.
33 Vgl. Rn. 6 oben.



Anwendungsbereichs der DSGVO verarbeitet werden. Umgekehrt gilt das
gleiche. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht erscheinen sogar parallele
Verarbeitungen eines Datums innerhalb und außerhalb des Anwendungsbe-
reichs bzw. einer Ausnahme denkbar (z.B. Verwendung von ansonsten be-
ruflich verwendeten Kontaktdaten f�r eine rein private Verabredung).34

31Soweit eine nat�rliche Person die personenbezogenen Daten Dritter im Rahmen
der Haushaltsausnahme verarbeitet, stellt sich die Frage, wie die Verarbeitung
dieser Daten durch andere Beteiligte zu bewerten ist. Zun�chst stellt Erw�gungs-
grund 18 DSGVO klar, dass die Verordnung f�r Verantwortliche oder Auftrag-
nehmer gilt, die die Instrumente f�r pers�nliche oder famili�re T�tigkeiten
bereitstellen. Diese Klarstellung kann jedoch die Pr�fung der Voraussetzungen
der Er�ffnung des Anwendungsbereiches der Verordnung auf die Verarbeitung
durch diese Anbieter nicht ersetzen.

32Im Hinblick auf die personenbezogenen Daten, die die Nutzung eines solchen
Instrumentes (z.B. eines Online-Speicherplatzes) betreffen, ergeben sich dabei
keine Besonderheiten. Im Hinblick auf die Daten Dritter, die ein Nutzer im
Rahmen der Haushaltsausnahme mit einem solchen Instrument verarbeitet (z.B.
Speicherung von Familienfotos im Online-Speicherplatz eines Anbieters), wird
die Pr�fung der Er�ffnung des sachlichen Anwendungsbereichs jedoch zuneh-
mend verschachtelt. Der sachliche Anwendungsbereich wird zwar f�r den
Anbieter des jeweiligen Instrumentes regelm�ßig nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO
er�ffnet sein. Im Rahmen der Pr�fung der Er�ffnung des pers�nlichen An-
wendungsbereichs werden jedoch verschiedene Fragen aufgeworfen. So ent-
scheiden zum Beispiel Anbieter von E-Mail-Diensten oder von Online-Speicher-
platz in der Regel nicht �ber den Zweck, zu dem die personenbezogenen Daten
in diesem Dienst durch den Nutzer verarbeitet werden.35 Vielmehr werden die
Zwecke der Verarbeitung der Daten, die von einem Nutzer in einem Dienst im
Rahmen einer pers�nlichen oder famili�ren T�tigkeit verarbeitet werden, in der
Regel von eben diesem Nutzer allein festgelegt. Der Anbieter des f�r die
„Haushaltsverarbeitung“ verwendeten Instrumentes ist somit kein Verantwort-
licher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO, so dass der pers�nliche Anwendungs-
bereich der Verordnung f�r ihn insoweit zumindest nicht als Verantwortlichen
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34 A.A. wohl Gola/Gola, Art. 2 DSGVO Rn. 22; a. A. auch Paal/Pauly/Ernst, Art. 2
DSGVO Rn. 19; Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 2 DSGVO
Rn. 28.

35 Zudem wird der Anbieter h�ufig weder von der Existenz solcher Daten noch von deren
Inhalt Kenntnis haben, so dass er im Hinblick auf solche Daten schon nicht in der Lage
ist, einen Zweck festzulegen. Viele Pflichten des Verantwortlichen setzen zumindest
eine Kenntnis der Existenz personenbezogener Daten voraus, so zum Beispiel die In-
formationspflichten in Art. 14 DSGVO.



er�ffnet ist.36 H�lt man den Nutzer trotz der Unanwendbarkeit der DSGVO auf
die von ihm vorgenommene Verarbeitung f�r einen Verantwortlichen i.S.d.
DSGVO, kann der Anbieter begrifflich ein Auftragsverarbeiter des Nutzers
i.S.v. Art. 4 Nr. 8 DSGVO sein, so dass der pers�nliche Anwendungsbereich f�r
den Anbieter als Auftragsverarbeiter zumindest begrifflich er�ffnet w�re.

33 Geht man von der Er�ffnung des Anwendungsbereichs f�r den Anbieter des In-
struments zur „Haushaltsverarbeitung“ aus, ergeben sich weitere Schwierigkei-
ten. Gelangt man zum Beispiel zu dem Ergebnis, die Stelle, die ein Instrument
zur „Haushaltsverarbeitung“ bereitstellt, ist ein Verantwortlicher, ergeben sich
Fragen, wie dieser Verantwortliche seine Pflichten gegen�ber den durch die
Haushaltsdatenverarbeitung betroffenen Personen erf�llen kann, ohne inhaltlich
von deren Daten Kenntnis zu nehmen und dadurch mit dem Nutzer, der diese
Daten verarbeitet, in Konflikt zu geraten. Gelangt man zu dem Ergebnis, der An-
bieter, der ein solches Instrument zur Haushaltsverarbeitung bereitstellt, ist ein
Auftragsverarbeiter des Nutzers, ergibt sich zum Beispiel die Frage, ob es eines
Auftragsverarbeitungsvertrags nach Art. 28 Abs. 3 bedarf oder ob ein von der
DSGVO eigentlich nicht vorgesehener „halber Auftragsverarbeiter“ vorliegt.

Zumindest bei der Situation der Auftragsverarbeitung erscheint es jedoch ange-
bracht, dass die T�tigkeit des Auftragsverarbeiters, der die Daten auf Weisung
des Nutzers verarbeitet, ebenfalls von der Haushaltsausnahme umfasst ist, so-
lange er sich nicht zum Verantwortlichen aufschwingt.37

Praxishinweis

Nat�rliche Personen verarbeiten Informationen �ber sich selbst und �ber an-
dere in einem immer gr�ßer werdenden Umfang und sie nutzen daf�r oft In-
strumente, die von Unternehmen online bereitgestellt werden. Die Verarbei-
tung durch die nat�rlichen Personen liegt dabei h�ufig schon außerhalb des
Schutzbereichs der DSGVO oder sie ist von der Haushaltsausnahme abge-
deckt. In diesen F�llen sollte nicht vorschnell davon ausgegangen werden,
dass die Beteiligung der Unternehmen an der Verarbeitung im Anwendungs-
bereich der Verordnung liegt. Dies ist vielmehr im Einzelfall genau zu pr�-
fen.

Kap. 3 Anwendungsbereich des Datenschutzrechts

42 Meyerdierks

36 In Erw�gungsgrund 47 DSRL wurde dies f�r den Anbieter eines Telekommunikations-
dienstes, der eine Nachricht mit personenbezogenen Daten �bermittelt, ebenfalls so
festgestellt. An den dahinter liegenden �berlegungen d�rfte sich nichts ge�ndert ha-
ben.

37 Spindler/Schuster/Spindler/Dalby, Art. 2 DSGVO Rn. 6; Auernhammer/v. Lewinsky,
Art. 2 DSGVO Rn. 25; a. A. BeckOK-DS/B�cker Art. 2 DSGVO Rn. 23.



III. R�umlicher Anwendungsbereich, Art. 3 DSGVO

34Art. 3 DSGVO bestimmt, wann Verarbeitungsvorg�nge vom r�umlichen Anwen-
dungsbereich der Verordnung erfasst sind.

35Abgesehen von Art. 3 Abs. 3 DSGVO ist der Ort der Datenverarbeitung als
solcher f�r die Er�ffnung des r�umlichen Anwendungsbereichs nicht relevant.38

Somit kann jeder Datenverarbeitungsvorgang weltweit im r�umlichen Anwen-
dungsbereich der Verordnung liegen.

Praxishinweis

Wie im Folgenden aufgezeigt wird, ist der r�umliche Anwendungsbereich
der Verordnung sehr weit. Selbst eine Verarbeitung von Daten, die außerhalb
der EU vorgenommen wird und Personen betrifft, die keinem Mitgliedstaat
der EU angeh�ren, kann dem europ�ischen Datenschutzrecht unterliegen. Ist
der Verantwortliche in der EU niedergelassen, gilt dies unter Umst�nden so-
gar dann, wenn sich die betroffenen Personen dauerhaft außerhalb der EU
befinden.

1. Niederlassungsprinzip, Art. 3 Abs. 1 DSGVO

36Nach Art. 3 Abs. 1 DSGVO findet die Verordnung r�umlich Anwendung auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten, „soweit diese im Rahmen der T�tigkei-
ten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftraggebers in der
Union erfolgt, unabh�ngig davon, ob die Verarbeitung tats�chlich in der Union
stattfindet“ (Niederlassungsprinzip).

37Das europ�ische Datenschutzrecht hat einen eigenen Begriff der Niederlas-
sung, der sich z.B. von den in Art. 49 AEUV, § 13 HBG oder § 4 Abs. 3 GewO
verwendeten Begriffen unterscheidet. Nach Erw�gungsgrund 22 DSGVO setzt
eine Niederlassung die effektive und tats�chliche Aus�bung einer T�tigkeit
durch eine feste Einrichtung voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung,
gleich, ob es sich um eine Zweigstelle oder Tochtergesellschaft mit eigener
Rechtspers�nlichkeit handelt, ist nach diesem Erw�gungsgrund nicht ausschlag-
gebend.
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38 Art. 3 Abs. 3 DSGVO regelt in erster Linie die Datenverarbeitung am Ort von diploma-
tischen oder konsularischen Vertretungen der EU-Mitgliedstaaten außerhalb der EU,
f�r die aufgrund des V�lkerrechts das Recht des jeweiligen Mitgliedstaates gilt (vgl.
Erw�gungsgrund 25).



a) Verarbeitung im Rahmen der T�tigkeiten der Niederlassung eines
Verantwortlichen

38 In Bezug auf die Niederlassung eines Verantwortlichen weisen der Wortlaut
des Art. 3 Abs. 1 DSGVO und der Wortlaut der Vorg�ngerregelung in Art. 4
Abs. 1 lit. a DSRL ebenso wie die entsprechenden Erw�gungsgr�nde große �hn-
lichkeiten auf.

39 Angesichts dieser Parallelen d�rfte die Rechtsprechung des EuGH zum Begriff
der Niederlassung in der Richtlinie auch f�r die DSGVO weiterhin Bedeutung
haben.39 Zuletzt hat der EuGH im Fall „Weltimmo“ die Grenzen dieses Be-
griffs ausgedehnt und eine sehr niedrige Schwelle f�r das Eingreifen des Nie-
derlassungsprinzips angelegt. Nach dieser Entscheidung kann schon das Betrei-
ben einer Webseite in der Sprache eines Mitgliedstaates mit auf den Mitglied-
staat bezogenen Angeboten als „effektive und tats�chliche Aus�bung einer
T�tigkeit“ eines Unternehmens in dem Mitgliedstaat angesehen werden. Und
ein einziger Vertreter des Unternehmens in diesem Mitgliedstaat, der im Zu-
sammenhang mit der Website t�tig wird, kann eine „feste Einrichtung“ des Un-
ternehmens sein.40 Lediglich vor�bergehend verortete Einrichtungen, wie z.B.
Messest�nde, reichen hingegen nicht aus. Auch die Beauftragung eines Auf-
tragsverarbeiters in der Union l�sst keine Niederlassung des Verantwortlichen
entstehen.41

Praxishinweis

Es reichen bereits sehr geringe Aktivit�ten in einem Mitgliedstaat der EU,
um eine Niederlassung des Verantwortlichen im Sinne der Verordnung ent-
stehen zu lassen. Der Umstand, dass keine Tochtergesellschaften oder
Zweigniederlassungen in der EU existieren, schließt die Anwendbarkeit der
Verordnung nicht aus.

40 Liegt eine Niederlassung in der EU vor, ist weiterhin zu pr�fen, ob die jeweilige
Verarbeitung im Rahmen der T�tigkeiten dieser Niederlassung erfolgt.

41 Dies ist in der Regel unschwer zu bejahen, wenn die in Betracht gezogene Nie-
derlassung in der EU zugleich der satzungsm�ßige Sitz des Verantwortlichen
ist (bzw. bei einer Einzelperson der Gesch�fts- oder Wohnsitz). Denn mit Aus-
nahme von reinen Briefkastenfirmen ist der Sitz des Verantwortlichen in der
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39 Plath/Plath, Art. 3 DSGVO Rn. 8; Gola/Piltz, Art. 3 DSGVO Rn. 7.
40 EuGH, Urt. v. 1.10.2015 – C-230/14, Rn. 24 ff.
41 Taeger/Gabel/Schmidt, Art. 3 DSGVO Rn. 9; K�hling/Buchner/Klar, Art. 3 DSGVO

Rn. 38; Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3 DSGVO Rn. 33;
Spindler/Schuster/Spindler/Dalby, Art. 3 DSGVO Rn. 4; Europ�ischer Datenschutz-
ausschuss, Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR, S. 9.



Regel eine Niederlassung, an der sich eine T�tigkeit festmachen l�sst, im Rah-
men derer die Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen erfolgt.

42Die Datenverarbeitung erfolgt auch stets dann im Rahmen der T�tigkeit einer
Niederlassung, wenn die Niederlassung an der betrachteten Datenverarbei-
tung direkt beteiligt ist.

43Schwieriger ist die Pr�fung dieses Merkmals in F�llen, in denen der Sitz des Ver-
antwortlichen in einem Drittstaat liegt und keine Niederlassung in der EU an der
Datenverarbeitung direkt beteiligt ist. Diese Konstellation liegt in der Praxis ins-
besondere bei �ber das Internet aus einem Drittland angebotenen Dienstleistun-
gen vor. Solche F�lle waren w�hrend der Geltungsdauer der Richtlinie lange um-
stritten. Der EuGH hatte in der Entscheidung „Google-Spain“ jedoch klarge-
stellt, dass eine Verarbeitung durch die Niederlassung selbst nicht erforderlich
ist und es schon ausreicht, wenn die Niederlassung mit ihrer T�tigkeit in einem
Mitgliedstaat zur Rentabilit�t der betrachteten Datenverarbeitung beitr�gt.42

Dies begr�ndet nach Ansicht des EuGH eine „untrennbare Verbindung“ zwi-
schen der T�tigkeit der Niederlassung und der betrachteten Datenverarbeitung,
was dazu f�hrt, dass die Datenverarbeitung im Rahmen dieser T�tigkeit erfolgt.43

Seit dieser Entscheidung fielen eine Vielzahl zuvor strittiger Szenarien klar in
den r�umlichen Anwendungsbereich der Richtlinie. Aufgrund der Parallelen zur
Richtlinie kann auch im Rahmen der Verordnung auf diese Rechtsprechung des
EuGH zur�ckgegriffen werden. Dagegen ließe sich zwar einwenden, dass mit
der Einf�hrung des Marktortprinzips durch Art. 3 Abs. 2 ein wesentlicher Grund
f�r die extensive und flexible Auslegung der Vorg�ngerregelung durch den
EuGH weggefallen ist. An dem Ansatz des EuGH, zur Gew�hrleistung eines
wirksamen und umfassenden Schutzes des Rechts auf Privatleben eine weite
Auslegung der Vorschriften zur Anwendbarkeit vorzunehmen, hat dies jedoch
nichts ge�ndert.44

b) Verarbeitung im Rahmen der T�tigkeiten der Niederlassung eines
Auftragsverarbeiters

44Die Bezugnahme auf den Auftragsverarbeiter zur Er�ffnung des Anwendungs-
bereichs des Datenschutzrechts ist neu. Es ist fraglich, inwieweit sich das oben
beschriebene Verst�ndnis des Begriffs der „Verarbeitung im Rahmen der T�tig-
keiten einer Niederlassung des Verantwortlichen“ auf den Auftragsverarbeiter
�bertragen l�sst.

45Dieses Begriffsverst�ndnis, welches sich w�hrend der Geltungsdauer der Richt-
linie unter anderem durch die Rechtsprechung des EuGH herausgebildet hat, ist
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42 EuGH, Urt. v. 13.5.2014 – C-131/12, Rn. 52 ff.
43 EuGH, Urt. v. 13.5.2014 – C-131/12, Rn. 56, 57.
44 Zuletzt EuGH, Urt. v. 24.9.2019 – C-507/17, Rn. 50.



dadurch gepr�gt, dass sich der Begriff „im Rahmen der T�tigkeiten einer Nieder-
lassung“ in der Richtlinie ausschließlich auf die Verarbeitung durch einen Ver-
antwortlichen bezog.

46 Der Verantwortliche legt die Zwecke und Mittel der Verarbeitung fest und die
T�tigkeiten seiner Niederlassungen haben potenziell eine sehr große Bandbreite.
Der Auftragsverarbeiter hingegen verarbeitet die Daten nach Weisung und im
Auftrag des Verantwortlichen. Gegenstand, Dauer, Umfang, Art und Zweck der
Verarbeitung werden im Auftragsverarbeitungsvertrag festgelegt.45

47 Die Verarbeitung der Daten durch einen Auftragsverarbeiter ist somit ebenso
wie der Rahmen seiner T�tigkeit in Bezug auf die Daten wesentlich durch seine
vertraglich definierte Rolle bestimmt und begrenzt. Eine etwaige Datenverarbei-
tung außerhalb dieses Rahmens l�sst den Auftragsverarbeiter, in der Regel zur
Verantwortlichen Stelle werden.46 Pr�ft man die Voraussetzungen des Art. 3
Abs. 1 DSGVO spezifisch f�r einen Auftragsverarbeiter, erscheint es daher ge-
boten, dabei den Fokus auf den durch den jeweiligen Auftragsverarbeitungs-
vertrag vorgegebenen T�tigkeitsrahmen zu legen.

48 Im Unterschied zum Verantwortlichen spricht somit einiges daf�r, dass f�r eine
(Auftrags-)Verarbeitung im Rahmen der T�tigkeiten einer Niederlassung eines
Auftragsverarbeiters in der Regel nur solche Niederlassungen relevant sind, die
tats�chlich an der Auftragsverarbeitung mitwirken. Denn nur solche Niederlas-
sungen nehmen T�tigkeiten vor, in deren Rahmen die relevante (Auftrags-)Ver-
arbeitung liegen soll bzw. darf. Der Rahmen der T�tigkeiten einer Niederlassung
ist somit bei einem Auftragsverarbeiter deutlich enger gefasst als bei einem Ver-
antwortlichen.

2. Marktortprinzip, Art. 3 Abs. 2 DSGVO

49 Ist ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter nicht in der EU niederge-
lassen, kann sich die r�umliche Anwendbarkeit der Verordnung aus Art. 3
Abs. 2 DSGVO ergeben.47 Danach findet die Verordnung Anwendung auf die
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45 Art. 28 Abs. 3 DSGVO; vgl. Kap. 7 Rn. 38.
46 Art. 28 Abs. 10 DSGVO; vgl. Kap. 7 Rn. 10.
47 Aufgrund der eindeutigen Formulierung „nicht in der Union niedergelassenen“ in

Art. 3 Abs. 2 DSGVO entsteht zwischen Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO eine L�cke
f�r solche Stellen, die zwar Niederlassungen in der EU haben, deren T�tigkeiten aber
einen Rahmen haben, in dem die fragliche Datenverarbeitung nicht stattfindet. Insbe-
sondere bei Mischkonzernen ist eine solche Konstellation durchaus denkbar. In der
Richtlinie existierte zwar eine vergleichbare L�cke, diese wurde jedoch durch die mit-
gliedstaatlichen Umsetzungsgesetze (z. B. auch im BDSG (bis 2018)) teilweise ge-
schlossen. Ob und wie sich diese neue L�cke in der Praxis auswirkt, bleibt abzuwarten.
Teilweise wird vorgeschlagen, die L�cke im Wege einer teleologischen Auslegung zu
schließen.



Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in
der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die Datenverarbeitung im Zusam-
menhang damit steht

1. betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten,
unabh�ngig davon, ob von diesen betroffenen Personen eine Zahlung zu leis-
ten ist;

2. das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in
der Union erfolgt.

50Dieses sog. Marktortprinzip ist eine wesentliche und vielleicht sogar die
wichtigste Neuerung der DSGVO im Vergleich zur Richtlinie, welche dem Ter-
ritorialit�tsprinzip folgend auf die Belegenheit von Verarbeitungsmitteln in
einem Mitgliedstaat abstellte.48 Die physischen Betriebs- und Organisations-
strukturen der verarbeitenden Stelle einschließlich des Standorts von Datenver-
arbeitungsanlagen ist f�r die Anwendbarkeit der Verordnung nach Art. 3 Abs. 2
nunmehr irrelevant. Dies ist angesichts der fortschreitenden Virtualisierung der
Datenverarbeitung, bei der Datenverarbeitungskapazit�ten ohne Bindung an
einen bestimmten Ort zur Verf�gung gestellt werden k�nnen, nur konsequent. Es
f�hrt jedoch gleichzeitig zu einer erheblichen Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs des europ�ischen Datenschutzrechts.

51Ein gewisser r�umlicher Bezug der Datenverarbeitung zum Territorium EU
ist jedoch auch im Rahmen des Marktortprinzips erforderlich. Dieser Bezug
wird durch die betroffene Person vermittelt, welche sich gem�ß Art. 3 Abs. 2
DSGVO in der EU befinden muss. Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO setzt zudem vo-
raus, dass Waren oder Dienstleistungen an betroffene Personen in der EU ange-
boten werden. Wohingegen Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO voraussetzt, dass das be-
obachtete Verhalten einer Person in der EU erfolgt.

a) Anbieten von Waren oder Dienstleistungen, Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO

52Eine „Ware“ im Sinne des Europarechts ist jeder k�rperliche Gegenstand, der
einen Geldwert hat und Gegenstand eines Handelsgesch�fts sein kann.49 Eine
„Dienstleistung“ im Sinne des Europarechts ist eine vom Begriff der „Ware“ ab-
gegrenzte, in der Regel gegen Entgelt erbrachte Leistung.50 Mit einem Zusatz in
Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO hat der Unionsgesetzgeber allerdings klargestellt,
dass auch solche Angebote erfasst sein sollen, bei denen keine Zahlung zu leis-
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48 Art. 4 Abs. 1 lit. c DSRL. Nach § 1 Abs. 5 S. 2 BDSG (bis 2018) war erforderlich, dass
personenbezogene Daten „im Inland“ erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

49 EuGH, Urt. v. 10.12.1968 – C-7/68, Slg. 1968, 633, Rn. 2; EuGH, Urt. v. 14.7.1977 –
C-1/77, Slg. 1977, 1473, Rn. 4.

50 Art. 57 AEUV.



ten ist. Dadurch sollen offenbar insbesondere Online-Dienste erfasst werden, bei
denen die Entgeltlosigkeit die Regel ist. Um willk�rlich erscheinende Schutz-
l�cken zu vermeiden, ist davon auszugehen, dass die Begriffe „Ware“ und
„Dienstleistung“ nicht formalistisch zu betrachten sind, sondern auch unk�rper-
liche Gegenst�nde wie Software oder Grenzf�lle wie ein Gewinnspiel erfassen.51

53 Laut Erw�gungsgrund 23 DSGVO ist f�r die Frage, ob ein Verantwortlicher oder
Auftragsverarbeiter betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, Waren
oder Dienstleistungen anbietet, festzustellen, dass es dessen offensichtliche Ab-
sicht ist, ein solches Angebot betroffenen Personen in mindestens einem Mit-
gliedstaat zu machen.

54 Die Verwendung des Begriffs „Absicht“ legt zwar nahe, dass es auf die tats�chli-
che innere Absicht der verarbeitenden Stelle ankommt. Die geforderte Offen-
sichtlichkeit der Absicht und ein Vergleich mit anderen Sprachfassungen der
Verordnung machen jedoch deutlich, dass es auf den Empf�ngerhorizont an-
kommt und eine etwaige abweichende innere Absicht daher unbeachtlich sein
d�rfte.52 Entscheidend ist die inhaltliche Gestaltung des Angebots.53

55 Gem�ß Erw�gungsgrund 23 DSGVO reicht die bloße M�glichkeit, aus der EU
heraus mit dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder einem Vermitt-
ler �ber eine Webseite, eine E-Mail-Adresse oder auf anderem Wege in Kontakt
zu treten, nicht aus, um eine solche Absicht anzunehmen.

56 Erw�gungsgrund 23 DSGVO beschreibt jedoch auch Faktoren, die Anhaltspunk-
te f�r eine solche Absicht sein k�nnen. Dazu geh�rt die Verwendung einer Spra-
che, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gebr�uchlich ist, in Verbindung
mit der M�glichkeit, in dieser Sprache zu bestellen. Dabei muss es sich jedoch
um eine andere Sprache handeln als die, die in dem Drittland gebr�uchlich ist, in
dem der Verantwortliche niedergelassen ist. Auch die Verwendung der engli-
schen Sprache d�rfte aufgrund ihrer weltweiten Gebr�uchlichkeit keinen starken
Anhaltspunkt bieten. Als weitere Anhaltspunkte werden in dem Erw�gungs-
grund die Verwendung der W�hrung eines Mitgliedstaates und die Erw�h-
nung von Kunden oder Nutzern, die sich in der EU befinden, genannt.

57 Die Aufz�hlung der Kriterien in Erw�gungsgrund 23 DSGVO ist nicht abschlie-
ßend. Weitere Kriterien lassen sich aus der Rechtsprechung zu europ�ischen
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51 Vgl. Taeger/Gabel/Schmidt, Art. 3 DSGVO Rn. 20: Plath/Plath Art. 3 DSGVO Rn. 18;
Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3 DSGVO Rn. 48.

52 Laut der englischen Sprachfassung des Erw�gungsgrundes 23 DSGVO ist zu pr�fen,
„whether it is apparent that the controller or processor envisages offering services to
data subjects in one or more Member States in the Union.“

53 Paal/Pauly/Ernst, Art. 2 DSGVO Rn. 16.



Vorschriften entnehmen, die schon l�nger auf das Marktortprinzip abstellen.54

Insbesondere die Pammer- und Alpenhof-Entscheidung des EuGH zu Art. 15
Abs. 1 lit. c. der Br�ssel-I-Verordnung ist hierf�r relevant und wird in diesem
Zusammenhang auch vom Europ�ischen Datenschutzausschuss herangezogen.55

Dazu geh�ren zum Beispiel der Betrieb einer nationalen Telefonnummer in
einem Mitgliedstaat oder die Verwendung einer l�nderspezifischen Top-Level-
Domain mit Bezug zu einem Mitgliedstaat (z.B. „.de“ f�r Deutschland oder
„.fr“ f�r Frankreich). Die Kriterien sind in einer Gesamtbetrachtung zu w�rdi-
gen.

58Die Feststellung derartiger Kriterien ist in Bezug auf den Verantwortlichen un-
problematisch m�glich. Der Auftragsverarbeiter hat jedoch auf diese Kriterien
in der Regel keinen Einfluss. Sie sind daher nicht geeignet, um auf eine entspre-
chende Absicht des Auftragsverarbeiters zu schließen. Zudem richtet sich das
Angebot eines Auftragsverarbeiters an den Verantwortlichen und besteht darin,
die Daten f�r den Verantwortlichen zu verarbeiten. Es richtet sich daher schon
begrifflich nicht an die betroffenen Personen, so dass damit auch keine Absicht
im Sinne des Erw�gungsgrundes 23 verbunden ist.56 Dementsprechend d�rfte
der r�umliche Anwendungsbereich der Verordnung �ber Art. 3 Abs. 2 lit. a
DSGVO in der Praxis f�r Auftragsverarbeiter fast nie er�ffnet sein.57

59Liegt ein Angebot im Sinne des Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO vor, ist zu pr�fen, ob
die in Betracht gezogene Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusam-
menhang mit diesem Angebot steht. Detaillierte Anhaltspunkte in der Verord-
nung daf�r, wann ein solcher Zusammenhang anzunehmen ist, fehlen.58
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54 Spindler/Schuster/Spindler/Dalby, Art. 3 DSGVO Rn. 10. Art. 6 Abs. 1 lit. b Verord-
nung (EG) Nr. 593/2008 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 17.6.2008
�ber das auf vertragliche Schuldverh�ltnisse anzuwendende Recht („Rom I“); Art. 6
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
11.7.2007 �ber das auf außervertragliche Schuldverh�ltnisse anzuwendende Recht
(„Rom II“); Art. 15 Abs. 1 lit. c Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom
22.12.2000 �ber die gerichtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen („Br�ssel I“).

55 EuGH Urt. v. 7.12.2010 – C-585/08 und C-144/09 Rn. 83; Europ�ischer Datenschutz-
ausschuss, Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR, S. 17.

56 Im Ergebnis ebenso BeckOK-DS/Hanloser, Art. 3 DSGVO Rn. 34; K�hling/Buchner/
Klar, Art. 3 DSGVO Rn. 89. W�rde der Auftragsverarbeiter den betroffenen Personen
Waren oder Dienstleistungen anbieten, w�re er im Hinblick auf die damit im Zusam-
menhang stehende Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regel selbst Verant-
wortlicher.

57 A.A. wohl Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3 DSGVO Rn. 54,
zumindest dann, wenn der Auftragsverarbeiter die Infrastruktur betreibt, die sich an be-
troffene Personen in der Union richtet.

58 Nach der deutschen Sprachfassung des Erw�gungsgrundes 23 soll die Datenverarbei-
tung der Verordnung unterliegen, wenn sie dem Anbieten von Waren oder Dienstleis-



60 Sofern die betroffene Personen in der EU, bez�glich derer personenbezogene
Daten verarbeitet werden, und die Person in der EU, an die sich das Angebot
richtet, identisch sind, d�rfte ein solcher Zusammenhang stets gegeben sein.

61 Fraglich ist, ob ein relevanter Zusammenhang ebenfalls bestehen kann, wenn be-
troffene Person und Adressat des Angebots nicht identisch sind. Diese Frage
wird zum Beispiel aufgeworfen, wenn eine Person in der EU bewusst ein Ange-
bot in Anspruch nimmt, welches sich an Personen außerhalb der EU richtet, ob-
wohl es vom selben Anbieter auch ein Angebot f�r die EU gibt.59

62 Richtet die verarbeitende Stelle einen Teil ihres Angebotes erkennbar an Perso-
nen außerhalb der EU, erscheint es unbillig zu fordern, dass sie Daten von Perso-
nen in der EU, die diesen Teil des Angebots in Anspruch nehmen, dennoch der
Verordnung gem�ß verarbeitet. Der jeweiligen Person, die sich bewusst gegen
ein europ�isches und f�r ein außereurop�isches Angebot entscheidet, wird der
Schutz der Verordnung nicht im Sinne des Erw�gungsgrundes 23 „vorenthal-
ten“. Zudem scheint der Wortlaut des Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO eine Identit�t
von betroffener Person und Angebotsempf�nger vorauszusetzen, wenn dort
von einer Zahlung von „diesen Personen“ die Rede ist. Dieser Formulierung liegt
das Verst�ndnis zugrunde, dass die Personen, an die sich ein Angebot richtet,
und die Personen, die das Angebot in Anspruch nehmen und gegebenenfalls be-
zahlen, identisch sind. In Erw�gungsgrund 23 findet sich eine �hnliche Formu-
lierung („diesen betroffenen Personen“).

63 Somit spricht vieles daf�r, dass ein ausreichender Zusammenhang zwischen Da-
tenverarbeitung und Angebot nur dann bestehen kann, wenn betroffene Person
und Angebotsempf�nger identisch sind. Gleichzeitig ist bei einer derartigen Per-
sonenidentit�t in der Regel der erforderliche Zusammenhang zwischen dem
Angebot und der Datenverarbeitung gegeben. Durch diesen Ansatz wird das an-
sonsten sehr unscharfe Merkmal des „Zusammenhangs“ deutlich handhabbarer.

Praxishinweis

Soweit ein Unternehmen beabsichtigt, bestimmte Waren oder Dienstleistun-
gen oder Teile davon nur Personen außerhalb der EU anzubieten, sollte da-
rauf geachtet werden, dass dabei keine Anhaltspunkte erzeugt werden, die
f�r ein Angebot an Personen in der EU sprechen. So wird vermieden, dass
der r�umliche Anwendungsbereich der Verordnung versehentlich f�r ein
Produkt er�ffnet wird, welches hierf�r nicht geeignet ist. Ein aktives Aus-
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tungen „dient“. Allerdings zeigt ein Vergleich mit anderen Sprachfassungen, dass ein
andersartiger Zusammenhang ebenfalls ausreichend sein d�rfte. So reicht laut der eng-
lischen Sprachfassung ein „related to offering goods or services“.

59 Dies ist bei Online-Diensten durchaus �blich. Europ�ische Nutzer verwenden außereu-
rop�ische Dienste h�ufig aufgrund ihrer Muttersprache.



sperren oder Umleiten europ�ischer Kunden weg von solchen Angeboten er-
scheint zwar nicht erforderlich, kann aber, ebenso wie ein entsprechender
Disclaimer, als zus�tzliche Vorsichtsmaßnahme sinnvoll sein.

b) Verhaltensbeobachtung, Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO

64Der r�umliche Anwendungsbereich kann auch durch das Beobachten von Ver-
halten betroffener Personen in der EU gem�ß Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO er�ffnet
sein.

65Der Begriff der Verhaltensbeobachtung ist in Anbetracht von Erw�gungsgrund
24 anscheinend auf das Verhalten einer Person im Internet beschr�nkt. Zu-
mindest wird in Erw�gungsgrund 24 deutlich, dass der Unionsgesetzgeber den
Online-Bereich im Fokus hatte.60

66Die schlichte Erfassung der Daten �ber die Internetaktivit�t z.B. in einem ge-
w�hnlichen Serverlog reicht f�r die Annahme einer Verhaltensbeobachtung al-
lerdings nicht aus. „Beobachtung“ geht schon begrifflich �ber die reine Erfas-
sung von Daten hinaus.61 Es muss sich vielmehr um ein zielgerichtetes Sammeln
von Erkenntnissen handeln.62 Dementsprechend ist gem�ß Erw�gungsgrund 24
DSGVO f�r ein Beobachten erforderlich, dass Internetaktivit�ten der betroffe-
nen Person tats�chlich nachvollzogen werden. Laut Erw�gungsgrund 24
DSGVO liegt ein solches Nachvollziehen unter anderem dann vor, wenn durch
die Beobachtung die Erstellung eines Profils der Person erm�glicht wird, wel-
ches Grundlage f�r die Person betreffende Entscheidungen bildet oder anhand
dessen ihre pers�nlichen Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten
analysiert oder vorausgesagt werden sollen. Dies legt nahe, dass der Begriff der
Beobachtung eine gewisse Dauer und Intensit�t voraussetzt.63

67Offensichtlich sollen damit im Internet eingesetzte Technologien in den r�umli-
chen Anwendungsbereich der Verordnung gebracht werden, die die Internetakti-
vit�tsdaten von Nutzern erfassen (z.B. durch entsprechende Cookies oder sons-
tige Nutzerkennungen), sofern die erfassten Daten in eine Entscheidung in Be-
zug auf die betroffene Person m�nden oder die Daten zur Personalisierung von
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60 Die Beobachtung von Offline-Verhalten, welches in der EU erfolgt, wird ohnehin h�u-
fig eine T�tigkeit einer Niederlassung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 DSGVO sein.

61 Die englische Sprachfassung des Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO verwendet den Begriff
„monitoring“. In der schwedischen Sprachfassung ist von „�vervakning“, also „�ber-
wachung“ die Rede.

62 Taeger/Gabel/Schmidt, Art. 3 DSGVO Rn. 25.
63 Vgl. Spindler/Schuster/Spindler/Dalby, Art. 3 DSGVO Rn. 12; Ehmann/Selmayr/Zer-

dick, Art. 3 DSGVO Rn. 20; K�hling/Buchner/Klar, Art. 3 DSGVO Rn. 94; a. A. Tae-
ger/Gabel/Schmidt, Art. 3 DSGVO Rn. 25.



Funktionalit�ten oder Inhalten (z.B. personalisierte Werbung, personalisierte
Vorschlagsfunktionen oder personalisierte Suchergebnisse) anhand eines Profils
der Person eingesetzt werden.

68 Die Analyse von Internetaktivit�tsdaten von Besuchern eines Webangebotes
d�rfte jedoch keine solche Verhaltensbeobachtung darstellen, sofern die Analyse
aggregiert erfolgt und nicht den einzelnen Besucher im Fokus hat. Web-Analy-
se-Verfahren, die allein dazu dienen, eine Webseite insgesamt bedarfsgerecht
zu gestalten oder bestimmte Kennzahlen im Hinblick auf die Funktionsf�higkeit
der Webseite zu messen, d�rften daher von Art 3 Abs. 2 lit. b DSGVO nicht er-
fasst sein.64

69 Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO setzt zudem denklogisch voraus, dass die Person, de-
ren Daten verarbeitet werden, und die Person, deren Verhalten mittels dieser Ver-
arbeitung beobachtet wird, identisch sein m�ssen, wodurch auch stets der erfor-
derliche Zusammenhang zwischen Verarbeitung und Verhaltensbeobachtung be-
steht.

70 Schließlich muss das beobachtete Verhalten in der EU erfolgen. Der Umstand,
dass Art. 2 Abs. 3 lit. b DSGVO erfordert, dass sich zum einen die Person in der
EU befindet und zum anderen ihr beobachtetes Verhalten in der EU erfolgt, legt
nahe, dass es der Gesetzgeber f�r m�glich h�lt, dass sich eine in der EU befindli-
che Person außerhalb der EU verhalten kann. Gerade bei den von Art. 3 Abs. 2
lit. a DSGVO erfassten Internetaktivit�ten erscheint dies durchaus denkbar. So
ist zum Beispiel die Frage, wo eine Tat bzw. Handlung mittels einer Webseite
begangen wird, im Rahmen des Strafrechts oder des Zivilprozessrechts hoch um-
stritten. Daher scheint es vertretbar anzunehmen, dass das Verhalten einer in der
EU befindlichen Person außerhalb der EU erfolgt, wenn diese Person einen In-
ternetdienst verwendet, der auf Servern außerhalb der EU l�uft.

71 Dadurch, dass das in der Vorg�ngerregelung des Art. 4 Abs. 1 lit. c DSRL veran-
kerte Territorialit�tsprinzip nicht in die Verordnung �bernommen wurde, wird
jedoch zum Ausdruck gebracht, dass der Standort von Datenverarbeitungsanla-
gen keine Bedeutung f�r die Er�ffnung des r�umlichen Anwendungsbereichs ha-
ben soll. Zudem wird Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO in der Regel erst dann relevant
werden, wenn die verarbeitende Stelle keine Niederlassung in der EU hat. Insge-
samt ist somit der Wille des Unionsgesetzgebers deutlich erkennbar, die in der
Union befindlichen betroffenen Personen m�glichst umfassend zu sch�tzen.
Dementsprechend d�rfte sich die Ansicht durchsetzen, dass das Verhalten von in
der EU befindlichen Personen aus der Perspektive des europ�ischen Daten-
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64 Sofern im Rahmen der Web-Analyse personenbezogene Daten verarbeitet werden,
kann diese Verarbeitung jedoch sehr wohl im r�umlichen Anwendungsbereich der Ver-
ordnung liegen, wenn das analysierte Webangebot ein Angebot an Personen in der EU
im Sinne des Art 3 Abs. 2 lit. a DSGVO darstellt.



schutzrechts auch stets in der EU erfolgt, selbst wenn sie Internetdienste nutzen,
die auf Servern außerhalb der EU angeboten werden.65

Praxishinweis

Art. 3 Abs. 2 lit. b DSGVO dehnt den r�umlichen Anwendungsbereich der
Verordnung unter Umst�nden sehr weit aus. Dies hat zum Beispiel die unbil-
lig erscheinende Folge, dass Unternehmen, die keine Niederlassung in der
EU haben und ihren Internetdienst ausschließlich an Personen außerhalb der
EU richten und diesen zudem auf Servern außerhalb der EU betreiben, den-
noch in den r�umlichen Anwendungsbereich der Verordnung fallen k�nnen,
wenn Nutzer aus der EU auf diesen Dienst zugreifen und der Dienst auf Ver-
haltensprofilen basierte Personalisierungsfunktionen anbietet.

c) Betroffene Person in der EU

72F�r die Er�ffnung des r�umlichen Anwendungsbereichs nach Art. 3 Abs. 2 lit. a
oder lit. b DSGVO ist es zudem erforderlich, dass sich die betroffene Person, de-
ren Daten verarbeitet werden, in der EU befindet. Die Staatsangeh�rigkeit der
Person ist irrelevant. Das Gleiche gilt f�r ihren Wohnsitz. Zwar wurde in der
Entwurfsphase der Verordnung noch darauf abgestellt, wo die Person ans�ssig
ist. Dies wurde jedoch f�r die Endfassung nicht �bernommen. Entscheidend ist
vielmehr der tats�chliche Aufenthaltsort der betroffenen Person.66

73Ob sich eine betroffene Person in der EU aufh�lt oder nicht, ist eine Frage der
Tatsachen. Damit ist diese Voraussetzung des Art. 3 Abs. 2 DSGVO zun�chst
rein deskriptiver Natur. Allerdings werden die Zeitr�ume des Aufenthalts einer
Person in der EU und der Zeitraum der Verarbeitung der Daten dieser Person in
vielen F�llen auseinanderfallen, so dass fraglich ist, wie mit einem solchen Aus-
einanderfallen umzugehen ist.

74Unter anderem wird hierzu vertreten, dass der jeweilige Zeitpunkt der Verar-
beitung auch der relevante Zeitpunkt f�r die Bestimmung des Aufenthaltsortes
und damit des r�umlichen Anwendungsbereichs sei.67 Dies f�hrt zu willk�rli-
chen Ergebnissen. Einerseits erscheint es im Interesse des effektiven Schutzes
der Person nicht angemessen, dass bei der Datenverarbeitung zum Beispiel f�r
die Dauer eines Aufenthaltes in einem Drittland nicht mehr die Vorschriften der
Verordnung zu beachten sind.68 Andererseits erscheint es im Interesse der Vor-
hersehbarkeit der Anwendbarkeit der Verordnung nicht angemessen, dass umge-
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65 So auch Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3 Rn. 59.
66 So auch Plath/Plath, Art. 3 DSGVO Rn. 13.
67 Albrecht, CR 2016, 88, 90.
68 Vgl. Plath/Plath, Art. 3 DSGVO Rn. 14.



kehrt die Verarbeitung der Daten einer Person aus dem außereurop�ischen Aus-
land f�r die Dauer eines kurzen Aufenthaltes in einem EU-Mitgliedstaat der Ver-
ordnung unterliegt.

75 Auch ein Abstellen auf den Zeitpunkt der Erhebung der Daten w�hrend des
Aufenthalts in der EU f�hrt zu derart willk�rlichen Szenarien.69 Das gleiche gilt
f�r den Vorschlag des Europ�ischen Datenschutzausschusses, auf den Zeitpunkt
der Unterbreitung des Angebots bzw. der Beobachtung abzustellen.70

76 Bei wechselnden Aufenthaltsorten der betroffenen Person innerhalb und außer-
halb der EU erscheint vielmehr eine wertende Betrachtung angebracht, die fr�-
hestens beginnend mit dem erstmaligen Aufenthalt der Person in der EU so lange
von einer Anwendbarkeit der Verordnung ausgeht, wie der Schwerpunkt des
Aufenthalts der Person in der EU liegt.

3. R�umlicher Anwendungsbereich bei mehreren Beteiligten

77 Die Er�ffnung des r�umlichen Anwendungsbereichs ist f�r den Verantwortli-
chen und seinen Auftragsverarbeiter separat zu pr�fen. Dies kann dazu f�hren,
dass derselbe Verarbeitungsvorgang vom Verantwortlichen innerhalb des r�um-
lichen Anwendungsbereichs vorgenommen wird, w�hrend der Auftragsverarbei-
ter diese Verarbeitung außerhalb des r�umlichen Anwendungsbereichs durch-
f�hrt, und umgekehrt.71 Ein solches Auseinanderfallen ist ebenfalls denkbar,
wenn es sich bei den Beteiligten um gemeinsam Verantwortliche i.S.d. Art. 26
DSGVO handelt.

Praxishinweis

Der Feststellung des Auseinanderfallens des r�umlichen Anwendungsbe-
reichs der DSGVO bei mehreren Stellen, die an derselben Datenverarbeitung
beteiligt sind, sollte eine sorgf�ltige Pr�fung vorausgehen. Auch wenn ein
Beteiligter nicht in der EU niedergelassen ist, vermag seine Kooperation mit
in der EU niedergelassenen Stellen einen territorialen Bezug zur EU zu be-
gr�nden, der unter Art. 3 Abs. 2 DSGVO f�llt.
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69 So aber wohl Plath/Plath, Art. 3 DSGVO Rn. 14.
70 Europ�ischer Datenschutzausschuss, Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the

GDPR, S. 13.
71 Vgl. Taeger/Gabel/Schmidt, Art. 3 DSGVO Rn. 13; Simitis/Hornung/Spiecker gen.

D�hmann/Hornung, Art. 3 DSGVO Rn. 32, 62; Europ�ischer Datenschutzausschuss,
Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR, S. 9 und 11; a. A. BeckOK-
DS/Hanloser, Art. 3 DSGVO Rn. 12, f�r den Fall, dass der Verantwortliche einen in
der Union niedergelassenen Verarbeiter beauftragt.



78F�llt der r�umliche Anwendungsbereich bei mehreren Beteiligten auseinander,
stellen sich einige Fragen im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Pflichten,
die die einzelnen Beteiligten treffen.72

79Ist der r�umliche Anwendungsbereich f�r den Verantwortlichen er�ffnet, f�r sei-
nen Auftragsverarbeiter jedoch nicht, sind die Abweichungen im Verh�ltnis zu
der Situation, in der die DSGVO f�r beide anwendbar ist, dadurch abgemildert,
dass der Verantwortliche jeden Auftragsverarbeiter gem�ß Art 28 Abs. 3
DSGVO vertraglich umfangreich datenschutzrechtlich verpflichten muss. Zu-
dem ist es in solchen F�llen wahrscheinlich, dass auch die Vorschriften zum in-
ternationalen Datenverkehr aus Kapitel V der DSGVO zur Anwendung kom-
men.73

80Ist die Situation umgekehrt, ist also der Auftragsverarbeiter im und der Verant-
wortliche außerhalb des Anwendungsbereichs, ergeben sich erhebliche Ab-
weichungen. Zwar d�rfte die Pflicht zum Abschluss eines Vertrages nach Art. 28
DSGVO den Auftragsverarbeiter grunds�tzlich treffen. Dieser Vertrag muss
aber nicht diejenigen Pflichten enthalten, die offensichtlich von der Anwendbar-
keit der DSGVO auf den Verantwortlichen abh�ngen, wie z.B. die Pflicht zur
Unterst�tzung der Beantwortung von Antr�gen auf Wahrnehmung der in Kapitel
III genannten Rechte der betroffenen Person nach Art. 28 Abs. 3 lit. e DSGVO,
da Betroffenenrechte gegen�ber dem Verantwortlichen in einem solchen Fall
nicht existieren. Letztlich ist in einem solchen Fall jede Pflicht, die den Auftrags-
verarbeiter trifft, dahingehend zu pr�fen, ob sie von der Anwendbarkeit der
DSGVO auf den Verantwortlichen abh�ngig ist oder in sonstiger Weise gepr�gt
wird. Damit ist eine erhebliche Rechtsunsicherheit f�r den Auftragsverarbeiter
verbunden. Besonders pr�gnant ist diese Unsicherheit im Hinblick auf die
Pflichten aus Kapitel V der DSGVO. Stellt die weisungsgem�ße �bermittlung
personenbezogener Daten an den im Drittland ans�ssigen Verantwortlichen f�r
den in der EU niedergelassenen Auftragsverarbeiter eine Drittland�bermittlung
im Sinne des Kapitel V dar? Dies erscheint kaum interessengerecht, wird aber
vertreten.74
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72 Vgl. hierzu insgesamt Europ�ischer Datenschutzausschuss, Guidelines 3/2018 on the
territorial scope of the GDPR, S. 9 ff.

73 Vgl. Europ�ischer Datenschutzausschuss, Guidelines 3/2018 on the territorial scope of
the GDPR, S. 9 und 10; Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3
DSGVO Rn. 32.

74 Gegen eine Anwendbarkeit der Regeln aus Kapitel V: K�hling/Buchner/Klar, Art. 3
DSGVO Rn. 38. Daf�r: Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3
DSGVO Rn. 34; Europ�ischer Datenschutzausschuss, Guidelines 3/2018 on the terri-
torial scope of the GDPR, S. 11.



4. R�umliche Reichweite der Betroffenenrechte

81 Vom r�umlichen Anwendungsbereich der DSGVO ist die r�umliche Reichweite
der Betroffenenrechte zu unterscheiden. Zumindest f�r das Recht auf Vergessen-
werden nach Art. 17 DGSVO im Verh�ltnis zum Betreiber einer Suchmaschine
hat der EuGH – unter anderem gest�tzt auf die Erw�gungsgr�nde 10, 11 und 13 –
festgestellt, dass der Unionsgesetzgeber diesem Recht keine Reichweite verlie-
hen hat, die �ber das Gebiet der Union hinausgeht.75

Praxishinweis

Die Auswirkungen dieser Rechtsprechung des EuGH in der Praxis sind nur
schwer greifbar. Sie erscheinen zumindest in F�llen erw�genswert, in denen
die grunds�tzlich denkbare exterritoriale Wirkung der DSGVO augenschein-
lich dem v�lkerrechtlichen Prinzip der Nichteinmischung zuwiderl�uft.

5. Geltung der DSGVO im EWR

82 Mit Beschluss des EWR-Ausschusses wurde die DSGVO in das EWR-Abkom-
men aufgenommen und die DSRL gel�scht. Die DSGVO wirkt seit Inkrafttreten
des Beschlusses am 20.7.2018 gem�ß Art. 7 EWR-Abkommen in Island, Liech-
tenstein und Norwegen verbindlich als innerstaatliches Recht wie in den Mit-
gliedstaaten der EU. Der Beschluss nimmt eine Reihe notwendiger Anpassungen
und Klarstellungen der DSGVO f�r die EFTA-Staaten vor. Unter anderem sieht
er vor, dass die Aufsichtsbeh�rden der EFTA-Staaten zwar an den T�tigkeiten
des Europ�ischen Datenschutzausschusses teilnehmen, sie haben jedoch kein
Stimmrecht und sind nicht f�r den Vorsitz w�hlbar. Es wird zudem klargestellt,
dass die Ausdr�cke „Mitgliedstaat“ und „Aufsichtsbeh�rde“ neben ihrer Bedeu-
tung in der DSGVO auch die EFTA-Staaten beziehungsweise ihre Aufsichtsbe-
h�rden umfassen.76

IV. Anwendungsbereich mitgliedstaatlicher Regelungen

83 Mit der Feststellung, dass die Verordnung anwendbar ist, ist die Pr�fung des an-
wendbaren Datenschutzrechts in der Regel noch nicht abgeschlossen.
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75 EuGH, Urt. v. 24.9.2019 – C-507/17, Rn. 54, 62.
76 Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 154/2018 vom 6.7.2018 zur �nde-

rung des Anhangs XI (Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und Infor-
mationsgesellschaft) und des Protokolls 37 (mit der Liste gem�ß Artikel 101) des
EWR-Abkommens [2018/1022].



84Denn das mit der Verordnung verfolgte rechtspolitische Ziel der Errichtung
eines einheitlichen Datenschutzregimes in der EU ist nur teilweise erreicht wor-
den. Die Verordnung beinhaltet an vielen Stellen �ffnungsklauseln, welche die
Mitgliedstaaten dazu verpflichten bzw. ihnen gestatten, eigene nationale Rege-
lungen zu treffen. Soweit sich eine Datenverarbeitung im Rahmen dieser �ff-
nungsklauseln bewegt, ist daher auch zu pr�fen, welches mitgliedstaatliche
Recht neben der Verordnung zur Anwendung kommt.77

85Eine allgemeine Kollisionsnorm wie in Art. 4 DSRL sucht man in der Verord-
nung vergebens. Es bleibt daher den Mitgliedstaaten �berlassen, festzulegen,
wann eine nationale Regelung gilt.

Nationale Regelungen in Deutschland

86F�r �ffentliche Stellen des Bundes und der L�nder ergibt sich der sachliche
Anwendungsbereich aus § 1 Abs. 1 S. 1, Abs. 8 BDSG bzw. aus den Landes-
datenschutzgesetzen und der r�umliche Anwendungsbereich aus § 1 Abs. 4
S. 1 BDSG. F�r �ffentliche Stellen ist der Anwendungsbereich gegen�ber der
DSGVO deutlich erweitert. Die Regelung in § 1 Abs. 8 BDSG dient daher
dazu, die DSGVO f�r �ffentliche Stellen insoweit f�r entsprechend anwend-
bar zu erkl�ren.

87§ 1 Abs. 5 BDSG bestimmt deklaratorisch, dass das BDSG keine Anwendung
findet, soweit EU-Recht und insbesondere die DSGVO unmittelbar gelten.

88Soweit dies nicht der Fall ist, ist das BDSG auf die Verarbeitung durch nicht-
�ffentliche Stellen sachlich gem�ß § 1 Abs. 1 S. 2 BDSG und pers�nlich und
r�umlich gem�ß § 1 Abs. 4 S. 2 BDSG anwendbar.

89Zur Bestimmung des sachlichen Anwendungsbereichs f�r die Verarbeitung
durch nicht�ffentliche Stellen wiederholt § 1 Abs. 1 S. 2 BDSG den Wortlaut
des Art. 2 Abs. 1 und kombiniert ihn mit dem Wortlaut der Haushaltsausnah-
me aus Art. 2 Abs. 2 lit. c). Zur Auslegung und Anwendung dieser Vorschrift
kann daher auf die entsprechenden Ausf�hrungen zu Art. 2 DSGVO verwie-
sen werden.78 Zu beachten ist allerdings, dass das BDSG gem�ß § 1 Abs. 2
S. 1 BDSG im Verh�ltnis zu anderen Rechtsvorschriften des Bundes (mit
Ausnahme des VwVfG des Bundes, § 1 Abs. 3) subsidi�r ist.

90Die Regelung zum pers�nlichen und r�umlichen Anwendungsbereich des
BDSG f�r nicht�ffentliche Stellen in § 1 Abs. 4 BDSG darf als verungl�ckt
bezeichnet werden und sieht sich teilweise dem Vorwurf ausgesetzt, europa-
rechtswidrig zu sein.79
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77 Siehe zu den �ffnungsklauseln Kap. 1 Rn. 8.
78 Siehe oben Rn. 12 ff. und 24ff.
79 Vgl. Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3 DSGVO Rn. 10 ff. und

64.



91 § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 erkl�rt das BDSG unter Wiedereinf�hrung des Territoria-
lit�tsprinzips f�r nicht�ffentliche Stellen f�r anwendbar, wenn der Verant-
wortliche oder der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten im Inland
verarbeitet, obwohl die DSGVO in Art. 3 und Erw�gungsgrund 22 vom Krite-
rium des Ortes der Datenverarbeitung bewusst Abstand genommen hat.80 Das
Merkmal der „Verarbeitung im Inland“ ist aus § 1 Abs. 5 S. 2 BDSG a.F. be-
kannt und wurde im Geltungszeitraum der Richtlinie richtlinienkonform da-
hingehend ausgelegt, dass die Belegenheit der Verarbeitungsmittel entschei-
dend ist. Da die richtlinienkonforme Auslegung entf�llt, seit die Richtlinie
nicht mehr gilt, ist unklar, ob der deutsche Gesetzgeber das Merkmal der
„Verarbeitung im Inland“ auch in Zukunft als „Belegenheit der Verarbei-
tungsmittel“ verstanden wissen will. Die Gesetzesbegr�ndung bietet hier�ber
keinen Aufschluss, da sie schon aufgrund offensichtlich fehlerhafter Bezug-
nahmen kaum verst�ndlich ist und auch inhaltlich falsch zu sein scheint.81

92 § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 kann dazu f�hren, dass die DSGVO f�r nicht�ffentliche
Stellen zur Anwendung kommt, wo die Verordnung nicht anwendbar ist (z.B.
aufgrund der Verwendung eines in Deutschland belegenen Servers f�r eine
Datenverarbeitung ohne sonstigen Bezug zur EU). Insoweit w�re es ein eigen-
st�ndiges mitgliedstaatliches Gesetz. Als solches k�nnte es unanwendbar sein,
wenn der Unionsgesetzgeber mit Art. 3 DSGVO die r�umliche Reichweite des
Datenschutzrechts im Hinblick auf die Regelungsbereiche der Verordnung ab-
schließend regeln wollte. Denn das Datenschutzrecht ist Gegenstand der ge-
teilten Zust�ndigkeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und es gilt
gem�ß Art. 2 Abs. 2 S. 2 AEUV, dass die Mitgliedstaaten nur gesetzgeberisch
t�tig werden k�nnen, sofern und soweit die Union ihre Zust�ndigkeit nicht aus-
ge�bt hat.82 Die Pr�fung, ob ein solcher Fall gegeben ist, bedarf einer vertieften
europarechtlichen Analyse und kann hier nicht vorgenommen werden.

93 Geht man in einem konkreten Fall davon aus, dass das BDSG aufgrund von
§ 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 auf die Datenverarbeitung durch nicht�ffentliche Stellen
als eigenst�ndiges mitgliedstaatliches Gesetz anwendbar ist, ergibt sich zu-
dem das Problem, dass zur Rechtsfindung auf die Vorschriften der Verord-
nung nicht zur�ckgegriffen werden kann (§ 1 Abs. 8 BDSG gilt in diesem
Fall nicht) und das BDSG damit l�ckenhaft und unverst�ndlich bleibt. Ob das
BDSG insoweit noch den aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Geboten
der Normenklarheit und Bestimmtheit entspricht, darf bezweifelt werden.
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80 BeckOK-DS/Gusy/Eichenhofer, § 1 BDSG Rn. 101a.
81 In der Begr�ndung steht zum Beispiel, dass § 1 Abs. 4 S. 1 (sic) Nr. 3 BDSG (2018)

dem § 1 Abs. 5 S. 2 BDSG (bis 2018) entspricht, BT-Drs. 18/11325 S. 80. Selbst wenn
man dies als eine Bezugnahme auf § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BDSG (2018) umdeutet, ist die-
se Aussage inhaltlich offensichtlich falsch.

82 Vgl. Calliess/Ruffert/Calliess, Art. 2 AEUV Rn. 13 ff.



94Nach § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 ist das BDSG f�r nicht-�ffentliche Stellen r�umlich
anwendbar, sofern die Verarbeitung der Daten im Rahmen der T�tigkeiten
einer inl�ndischen Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragnehmers
erfolgt. Dies entspricht im Wesentlichen der Regelung des Art. 3 Abs. 1
DSGVO unter Beschr�nkung auf Niederlassungen in Deutschland. Zur Aus-
legung und Anwendung dieser Vorschrift kann daher auf die entsprechenden
Ausf�hrungen zu Art. 3 Abs. 1 DSGVO verwiesen werden.83

95Nach § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 ist das BDSG f�r nicht-�ffentliche Stellen, die
nicht in der Union und nicht im Europ�ischen Wirtschaftsraum niedergelas-
sen sind, anwendbar, sofern sie in den Anwendungsbereich der Verordnung
fallen.

96Auch wenn es an einer ausdr�cklichen Bezugnahme fehlt, ist dies im Ergeb-
nis ein Rechtsgrundverweis auf Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 DSGVO. Zur Ausle-
gung und Anwendung dieser Vorschrift kann daher auf die entsprechenden
Ausf�hrungen zu Art. 3 Abs. 2 DSGVO verwiesen werden.84 In der Praxis ist
in erster Linie die Bezugnahme auf das in Art. 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 DSGVO
beschriebene Marktortprinzip von Bedeutung.85

97Im Gegensatz zu § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 und 2 BDSG hat der Gesetzgeber bei
§ 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BDSG keine Einschr�nkung auf das Inland und somit
keine Beschr�nkung auf Deutschland als Marktort vorgenommen. Weder
muss sich die betroffene Person in Deutschland befinden, noch muss sich das
Angebot von Waren und Dienstleistungen an Personen in Deutschland rich-
ten. Auch beobachtetes Verhalten muss nicht in Deutschland erfolgen. Solan-
ge die territorialen Ankn�pfungspunkte in Art. 3 Abs. 2 DSGVO f�r irgend-
einen Mitgliedstaat der Union gegeben sind, soll das BDSG gem�ß § 1 Abs. 4
S. 2 Nr. 3 gelten. Dies f�hrt zu offensichtlich unangemessenen Ergebnissen.86

Eine Kollision mit den Datenschutzgesetzen anderer Mitgliedstaaten ist vor-
programmiert. So hat eine konsequente Anwendung von § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 3
BDSG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO zum Beispiel zur Folge, dass f�r die
Datenverarbeitung durch ein in Argentinien niedergelassenes Unternehmen
im Zusammenhang mit einem Angebot, welches sich ausschließlich an Perso-
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83 Siehe oben Rn. 34 ff.
84 Siehe oben Rn. 49 ff.
85 Eine Anwendbarkeit der Verordnung auf nicht-�ffentliche Stellen nach Art. 3 Abs. 3

DSGVO wird in der Praxis nur vorkommen, wenn eine nicht-�ffentliche Stelle Daten
am Ort einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates
außerhalb der EU verarbeitet (vgl. Erw�gungsgrund 25). Kurioserweise w�rde bei un-
kritischer Anwendung des § 1 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BDSG (2018) i.V.m. Art. 3 Abs. 3
DSGVO z. B. f�r die Datenverarbeitung eines peruanischen Unternehmens in der fran-
z�sischen Botschaft in Lima das BDSG (2018) gelten.

86 So auch Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Hornung, Art. 3 DSGVO Rn. 15.



nen in Spanien richtet, das BDSG zu beachten w�re. Das spanische Daten-
schutzrecht wird in diesem Fall jedoch ebenfalls gelten.

98 Die geschilderten Anwendungsprobleme im Zusammenhang mit § 1 Abs. 4
S. 2 Nr. 1 und Nr. 3 BDSG k�nnen vorliegend nicht abschließend begutachtet
werden. Der Praktiker, der hiervon betroffen ist, sollte die Bewertung dieser
Probleme durch Literatur, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis im Auge
behalten.

99 Ein kursorischer Blick auf die Umsetzungs- und Erg�nzungsgesetze anderer
Mitgliedstaaten reicht, um festzustellen, dass f�r verarbeitende Stellen hinter
den Vorschriften der Verordnung wie bereits im Geltungszeitraum der Richt-
linie ein Dickicht von mitgliedstaatlichen Datenschutzgesetzen liegt deren
Anwendbarkeit im Einzelfall zu pr�fen ist.

V. Anwendungsbereich sonstiger ausf�llender Normen

100 Neben mitgliedstaatlichen Datenschutzgesetzen k�nnen andere mitgliedstaatli-
che Normen f�r die datenschutzrechtliche Beurteilung relevant werden.

101 So stellt zum Beispiel Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO im Sinne einer Rechtsgrund-
verweisung auf die Erf�llung einer rechtlichen Verpflichtung ab, „der der Ver-
antwortliche unterliegt“.87

102 Auch f�r die Wirksamkeit einer datenschutzrechtlichen Einwilligung wird in
Sondersituationen auf mitgliedstaatliches Recht verwiesen. Dies ist bei der Ein-
willigung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft nach
Art. 8 Abs. 1 S. 3 DSGVO und bei der Einwilligung in die Verarbeitung besonde-
rer Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO der
Fall.

103 Diese erg�nzenden Normen folgen ihren eigenen Anwendbarkeitsregeln, die im
Einzelfall zu pr�fen sind.
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87 Siehe auch Art. 14 Abs. 5 lit. c und 28 Abs. 3 lit. a DSGVO, die �hnliche Verweise ent-
halten.
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I. Bedeutung und Funktion der Datenschutzgrunds�tze

1Das Datenschutzrecht ist gepr�gt von mehreren fundamentalen Grunds�tzen, die
sozusagen das Leitbild des Gesetzgebers bildeten f�r die Ausgestaltung der da-
tenschutzrechtlichen Pflichten. Diese Grunds�tze liegen deshalb s�mtlichen ein-
zelnen in der DSGVO (und auch den Begleitgesetzen und den bereichsspezifi-
schen Sondervorschriften) enthaltenen Pflichten zugrunde.

2Der EU-Gesetzgeber hat diesen Grunds�tzen mit Art. 5 DSGVO eine eigenst�n-
dige Vorschrift gewidmet und sie dadurch quasi „vor die Klammer“ gezogen.1

F�r diejenigen, die sich erstmals mit dem Datenschutzrecht besch�ftigen, bietet
Art. 5 DSGVO deshalb eine gute Einstiegslekt�re – beschreibt er doch in Kurz-
form den Pflichtenkanon nach der DSGVO.

Beispiel

In Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO ist der Grundsatz der „Rechtm�ßigkeit“
festgeschrieben – dieser bildet die Grundlage f�r die spezifischen Vorschrif-
ten, die Details dazu regeln, wann eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten erlaubt ist, also insbesondere Art. 6 DSGVO, der konkrete Bedingungen
f�r die Zul�ssigkeit einer Datenverarbeitung normiert.

3Diese Verarbeitungsgrunds�tze haben gleichwohl eine Praxisrelevanz: So mes-
sen die Gerichte diesen Grunds�tzen bei ihren Entscheidungen durchaus Bedeu-
tung zu. In einer Entscheidung des LG Bonn2 sind sie f�r das Gericht sogar
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1 Vgl. Strassemeyer, K&R 2020, 176, 177.



Hauptpr�fungsmaßstab f�r die Frage der Zul�ssigkeit der streitgegenst�ndli-
chen Datenerhebungen. Dies ist Beleg daf�r, dass einigen dieser Grunds�tze un-
ter der DSGVO ein st�rkeres Gewicht zukommt als nach dem BDSG a.F. – na-
mentlich z.B. dem Grundsatz der Datenminimierung (auch wenn das Gericht
hier noch den „alten“ Begriff der Datensparsamkeit nach § 3a BDSG a.F. ver-
wendet), der nach altem Recht als reiner Programmsatz kaum rechtliche Konse-
quenzen nach sich gezogen h�tte.

II. Die Grunds�tze im Einzelnen

1. Rechtm�ßigkeit und Verarbeitung nach Treu und Glauben

4 Die Prinzipien der Rechtm�ßigkeit gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 1 DSGVO und
der Verarbeitung nach Treu und Glauben gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 2
DSGVO pr�gen die Struktur der DSGVO in besonderem Maße. Wegen des
Grundsatzes der Rechtm�ßigkeit bedarf jede Datenverarbeitung einer Rechts-
grundlage i.S.d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 DSGVO.3 Dieser Rechtsgedanke wird „Ver-
bot mit Erlaubnisvorbehalt“ genannt – grunds�tzlich ist deshalb jede Verarbei-
tung verboten, soweit nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO (oder einer anderen Rechtsvor-
schrift) keine Erlaubnis existiert.

5 Zu den h�ufigsten Rechtfertigungsgr�nden geh�ren die Einwilligung gem�ß
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Erf�llung des Vertragszwecks nach Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO sowie die Verarbeitung aus Gr�nden berechtigter Interes-
sen gem�ß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.4 In Sonderkonstellationen m�ssen dabei
zus�tzliche Rechtm�ßigkeitsanforderungen eingehalten werden, etwa die Vo-
raussetzungen an die Rechtm�ßigkeit einer (wirksamen) Einwilligung (Art. 4
Nr. 11, Art. 7 DSGVO), die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten (Art. 9 DSGVO) und/oder die �bermittlung in Drittl�nder
(Art. 44ff. DSGVO).5

6 Eine genauere Definition des Bedeutungsgehalts der Verarbeitung nach Treu
und Glauben gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 2 DSGVO existiert nicht.6 Aller-
dings lassen sich aus dem inh�renten Fairnessgebot verschiedene f�r die Praxis
relevante Fallgruppen potenzieller Verst�ße bilden, die eine Ann�herung er-
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2 LG Bonn, Beschl. v. 29.5.2018 – 10 O 171/18, ZD 2018, 588.
3 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 10.
4 Zu den Rechtfertigungsgr�nden siehe Kap. 5.
5 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 10; siehe im Einzelnen zur Einwilligung auch

Kap. 5 Rn. 243 und Kap. 19 Rn. 81; zu besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten auch Kap. 5 Rn. 303; und zur Drittstaaten�bermittlung auch Kap. 9 Rn. 123 und
Kap. 19 Rn. 107.

6 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 13; Taeger/Piltz/Quiel, DSRITB 2021,
S. 1, 7.



m�glichen: Grunds�tzlich ist eine „faire“ Datenverarbeitung gegeben, wenn
durch den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter keine unzul�ssige Rechts-
aus�bung zu einem beachtlichen Nachteil des Betroffenen stattfindet.7

Beispiel

Verst�ße gegen das Fairnessgebot liegen beispielsweise vor, soweit

– der Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten die durch den
Verantwortlichen geweckten Erwartungen des Betroffenen massiv �ber-
steigt – etwa bei heimlichen Verarbeitungen;8

– Wertungen der Europ�ischen Grundrechtecharta unterminiert werden;
– die vern�nftigen Erwartungen der betroffenen Personen i.S.v. Art. 6

Abs. 1 lit. f DSGVO unber�cksichtigt bleiben;
– das (allgemeine) Kopplungsverbot nach Art. 7 Abs. 4 DSGVO missachtet

wird9 und/oder
– die Abh�ngigkeit im Besch�ftigungsverh�ltnis unber�cksichtigt bleibt.10

Denkbare Anwendungsf�lle k�nnen sich aus dem Einsatz bzw. der Verkn�p-
fung verschiedener (innovativer) Technologien oder auch aus unvorherseh-
baren Zweck�nderungen ergeben. Ein aktuelles Beispiel kann etwa die �ber-
raschende Nutzung sog. Corona-Listen f�r polizeiliche Ermittlungszwecke,
entgegen dem Wortlaut von Sperrklauseln in einigen Bundesl�ndern sein.11

Insgesamt stellt der Grundsatz von Treu und Glauben eher einen Auffang-
tatbestand dar, der Konstellationen erfasst, in denen der Betroffene durch
eine Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einen erheblichen Nach-
teil erf�hrt, der in einem massiven Widerspruch zum Kr�ftegleichgewicht
des Verantwortlichen steht – (auch) unabh�ngig von einem Verstoß gegen
ein gesetzliches Verbot.12 Dementsprechend wird die Pr�fung dieses Grund-
satzes in der Praxis eher einen Ausnahmefall bilden.

II. Die Grunds�tze im Einzelnen Kap. 4
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7 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 14.
8 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 15; dahingehend auch EDSA, Guidelines

8/2020 Rn. 9 ff.
9 Anzumerken sei jedoch, dass die DSGVO kein absolutes Kopplungsverbot vorsieht,

vgl. Moos/Strassemeyer, DSB 2020, 207, 208; siehe auch Kap. 17 Rn. 84.
10 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 14 f.
11 Siehe dazu Pressemitteilung des Datenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz, http://

www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/polizei-sollte-auf-coro
na-gaestelisten-nur-mit-richterlichem-beschluss-zugreifen-kugelmann-es-muss/, zu-
letzt abgerufen am 6.2.2021; Pressemitteilung Redaktion beck-aktuell, Regierung h�lt
Gesetz f�r Polizei-Zugriff auf Corona-G�stelisten nicht f�r erforderlich, becklink
2017097.

12 Paal/Pauly/Frenzel, Art. 5 DSGVO Rn. 20; Auernhammer/Kramer, Art. 5 DSGVO
Rn. 8–10; K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 17.



2. Transparenz

7 Das Transparenzgebot ist in Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 3 DSGVO statuiert.13 Es legt
fest, dass personenbezogene Daten in einer f�r den Betroffenen nachvollzieh-
baren Art und Weise verarbeitet werden m�ssen.14

8 Der Betroffene muss die M�glichkeit haben, sich auf Grundlage der zur Verf�-
gung gestellten Informationen eigenst�ndig f�r oder gegen die Verarbeitung und
den jeweiligen Inhalt entscheiden zu k�nnen.15 Eine Konkretisierung erf�hrt der
Grundsatz insbesondere durch Erw�gungsgrund 39 zur DSGVO, der bestimmt,
dass Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Da-
ten in folgender Weise zur Verf�gung gestellt werden m�ssen:

– leicht zug�nglich,
– verst�ndlich,
– in klarer und einfacher Sprache.16

9 Als Ausfluss des Transparenzgebots normieren vor allem die Informations-
und Auskunftspflichten in den Art. 12–22 DSGVO, insbesondere Art. 13, 14
und 15 DSGVO konkretere Pflichten f�r den Verantwortlichen.17

3. Zweckbindung

10 Der Zweckbindungsgrundsatz gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO ist ebenfalls
von besonders hervorgehobener Bedeutung:18 Danach d�rfen personenbezogene
Daten ausschließlich f�r die bei der Erhebung festgelegten, eindeutigen und le-
gitimen Zwecke verarbeitet werden. Im Kern bedeutet dies, dass eine Datener-
hebung quasi „auf Vorrat“ unzul�ssig ist, weil hier ein Zweck bei der Erhebung
noch nicht feststeht sondern erst nachtr�glich bestimmt werden soll.

11 Der Verantwortliche muss die Zwecke ausdr�cklich festlegen, was einem Akt
der Selbstbindung gleichkommt.19 Dies muss bereits vor dem Verarbeitungs-
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13 Dies wurde zuvor unter der DSRL ausschließlich unter Heranziehung des Grundsatzes
von Treu und Glauben abgeleitet.

14 Paal/Pauly/Frenzel, Art. 5 DSGVO Rn. 21.
15 BeckOK-DS/Wolff, Syst. A. Rn. 69.
16 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 17; siehe f�r eine umfassende Einordnung die-

ser Vorgaben auch Strassemeyer, K&R 2020, 176, 177ff.
17 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 18; zu den Betroffenenrechten siehe Kap. 6.
18 Der Zweckbindungsgrundsatz ist gr�ßtenteils kein Novum. Er ist ein Ausdruck des

sog. Volksz�hlungsurteils des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 65, 146) und
fand sich bereits fast wortgleich in Art. 6 Abs. 1 lit. b S. 1 DSRL und in �hnlicher Form
auch in Art. 8 Abs. 2 S. 1 GRCh, siehe dazu K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO
Rn. 20 f.

19 Paal/Pauly/Frenzel, Art. 5 DSGVO Rn. 27; siehe auch BeckOK-DS/Wolff, Syst. A.
Rn. 24 f., der auch eine konkludente Festlegung f�r ausreichend erachtet.



vorgang geschehen und erfordert deshalb einige Vor�berlegungen.20 Unbe-
stimmte oder unzul�ssige Zwecke gen�gen mithin den Anforderungen an eine
Festlegung nicht.21

12Aus der Eindeutigkeit folgt die Notwendigkeit der Konkretisierung der jeweili-
gen Zwecke, indem sie ausdr�cklich bezeichnet und inhaltlich hinreichend be-
stimmt werden.22 Zwar ist keine bestimmte Form festgelegt, es empfiehlt sich
aber eine schriftliche Dokumentation, die eine Nachweisfunktion erf�llen
kann.23 Der Begriff „eindeutig“ bedeutet jedoch nicht, dass jeweils nur ein ein-
ziger Verarbeitungszweck festgelegt werden darf.24 Es ist deshalb zul�ssig, von
vornherein auch eine Mehrzahl von Zwecken festzulegen, soweit diese s�mtlich
hinreichend bestimmt sind.25

13Der Verarbeitungszweck ist legitim, soweit f�r ihn eine geeignete Rechtsgrund-
lage existiert und er nicht im Widerspruch zu einer geltenden Rechtsnorm
steht.26

14Schließlich gilt f�r Verarbeitungen, die nicht 1:1 den urspr�nglichen Erhe-
bungszwecken entsprechen, dass sie nicht von vornherein unzul�ssig sind – sie
m�ssen aber zumindest mit ihnen kompatibel sein.27 Die Kompatibilit�t der
Zwecke ist u.a. an den Kriterien aus Art. 6 Abs. 4 DSGVO zu messen,28 die Auf-
schluss dar�ber geben, ob die (Weiter-)Verarbeitung zu einem anderen Zweck
mit dem urspr�nglichen Erhebungszweck vereinbar ist.29 Soweit der Kompatibi-
lit�tstest negativ ausf�llt, ist eine Weiterverarbeitung ohne Einwilligung ausge-
schlossen.30

15Grunds�tzlich m�glich ist es aber, dass der Verantwortliche von der urspr�ngli-
chen Zwecksetzung abweicht, allerdings nur, wenn der neue Weiterverarbei-
tungszweck mit dem anf�nglich festgelegten Zweck gem�ß Art. 6 Abs. 4
DSGVO kompatibel ist, eine Rechtsvorschrift die Zweck�nderung ausdr�ck-
lich zul�sst oder eine dahingehende Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

II. Die Grunds�tze im Einzelnen Kap. 4

Moos 65

20 ErwG 39 S. 6 DSGVO; Schantz/Wolff//Wolff, Rn. 401.
21 Schantz/Wolff//Wolff, Rn. 401.
22 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 32.
23 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 35.
24 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 35.
25 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 36.
26 Siehe bereits f�r die DSRL Art.-29-Datenschutzgruppe, WP 203, S. 19 f.; K�hling/

Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 37.
27 Schantz/Wolff/Wolff, Rn. 401.
28 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 26; ausf�hrlich zur Weiterverarbeitung siehe

Kap. 5 Rn. 137.
29 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 26; ausf�hrlich zur Weiterverarbeitung siehe

Kap. 5 Rn. 137.
30 ErwG 50 S. 1 DSGVO.



4. Datenminimierung

16 Der Datenminimierungsgrundsatz ist in Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO niedergelegt.
Er verlangt, dass der Umfang der verarbeiteten personenbezogenen Daten f�r
den jeweiligen Zweck angemessen, erheblich und auf das notwendige Maß be-
schr�nkt ist. Die Anzahl der Verarbeitungsvorg�nge ist hiernach aber nicht not-
wendigerweise zu beschr�nken.

Praxishinweis

F�r die �berpr�fung, ob die Verarbeitung dem Grundsatz der Datenminimie-
rung gerecht wird, bietet sich eine vierstufige Pr�fung an:31

– Ist die Verwendung anonymisierter Daten m�glich?
– Sind die Daten dem Zweck angemessen?
– Sind die Daten f�r den Zweck erheblich?
– Sind die Daten auf ein notwendiges Maß beschr�nkt worden?

Die Datenmenge sollte auf das Maß beschr�nkt werden, das f�r die Zweck-
erreichung notwendig ist. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Be-
grenzung auf ein notwendiges Maß auch die Genauigkeit personenbezogener
Daten umfasst. Soweit also der Zweck der Verarbeitung durch aggregierte
Daten erreicht werden kann, sollte dies auch geschehen.

5. Datenrichtigkeit

17 Das Gebot der Datenrichtigkeit ist in Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO verankert. Da-
nach muss der Verantwortliche darauf achten, dass personenbezogene Daten
sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind, damit
sie die Realit�t repr�sentieren.32 Die personenbezogenen Daten sollen so den Be-
troffenen und dessen Verh�ltnisse korrekt widerspiegeln.33

18 Aus dem Grundsatz folgen unterschiedliche Gebote, abh�ngig von der einzelnen
Verarbeitungsphase (erstmalige Erhebung und Speicherung oder die sp�tere
Kontrolle):34 Bereits bei der erstmaligen Speicherung muss der Verantwortliche
die personenbezogenen Daten aktiv35 auf Richtigkeit �berpr�fen.36 Dies beinhal-
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31 Vgl. K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 57.
32 BeckOK-DS/Wolff, Syst. A. Rn. 70; Paal/Pauly/Frenzel, Art. 5 DSGVO Rn. 39.
33 Albrecht/Jotzo, Teil 2 Rn. 10.
34 BeckOK-DS/Wolff, Syst. A. Rn. 71.
35 Gola/P�tters, DSGVO Art. 5 Rn. 24.
36 BeckOK-DS/Wolff, Syst. A. Rn. 71.



tet eine der �blichen Sorgfalt entsprechende Pr�fung, ob Gesichtspunkte gegen
die Richtigkeit sprechen.37

19Wird zu einem sp�teren Zeitpunkt die Unrichtigkeit ersichtlich, muss der Ver-
antwortliche die betroffenen Daten l�schen oder korrigieren.38 Art. 5 Abs. 1 lit. d
DSGVO verlangt den Einsatz angemessener �berpr�fungsmittel.39 Im Falle
einer l�ngerfristigen Verarbeitung nehmen die Anforderungen an die Pr�fung
der sachlichen Richtigkeit zu, da das Risiko f�r eine �nderung des tats�chlichen
Zustands steigt.40

20Auch aus der eigenen Perspektive des Verantwortlichen ist die Richtigkeit der
Daten in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits k�nnen oft nur korrekte Daten
den gew�nschten wirtschaftlichen Erfolg und die pflichtgem�ße Aufgabenerf�l-
lung herbeif�hren.41 Anderseits steigern unrichtige Daten die Gefahr, dass Be-
troffene ihren Anspruch auf Berichtigung und Vervollst�ndigung gem�ß Art. 16
DSGVO geltend machen.42 Zudem kann der Betroffene die Richtigkeit der Da-
ten gem�ß Art. 18 Abs. 1 lit. a DSGVO bestreiten und die Einschr�nkung der
Datenverarbeitung i.S.d. Art. 4 Nr. 3 DSGVO verlangen, bis dieser die Richtig-
keit der Daten nachweist.43

Praxishinweis

Soweit Daten sich auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen, werden sie
nicht zwangsl�ufig dadurch falsch, dass sich die Verh�ltnisse des Betroffe-
nen ge�ndert haben.44 Es sollte im Hinblick auf den Verarbeitungszweck dif-
ferenziert werden:45 Dies wird im Zusammenhang etwa mit Gesundheitsda-
ten, die bei einer Untersuchung gespeichert werden, deutlich. Dort ist es
denkbar, dass es der Verarbeitungszweck gebietet, diese Daten trotz Ver�n-
derung des Gesundheitszustands nicht zu korrigieren. Umgekehrt kann der
Verarbeitungszweck die Aktualit�t der Daten aber auch wesensnotwendig
voraussetzen, wie etwa bei der Speicherung von Zutrittsberechtigungen oder
finanziellen Verh�ltnissen in Hinblick auf eine Kreditgew�hrung.
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37 BeckOK-DS/Wolff, Syst. A. Rn. 71.
38 Albrecht/Jotzo, Teil 2 Rn. 11.
39 BeckOK-DS/Wolff, Syst. A. Rn. 71.
40 Paal/Pauly/Frenzel, Art. 5 DSGVO Rn. 39.
41 Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 5 DSGVO Rn. 137; Hoeren,

ZD 2016, 459.
42 Siehe hierzu auch Kap. 6 Rn. 343 ff.
43 Albrecht/Jotzo, Teil 2 Rn. 11.
44 Albrecht/Jotzo, Teil 2 Rn. 11.
45 Taeger/Gabel/Voigt, Art. 5 DSGVO Rn. 31.



6. Speicherbegrenzung

21 Der Grundsatz der Speicherbegrenzung gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO statu-
iert, dass personenbezogene Daten „in einer Form gespeichert werden, die die
Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange erm�glicht, wie es f�r die
Zwecke, f�r die sie verarbeitet werden, erforderlich ist“. Die DSGVO schreibt
somit ein zeitliches Limit f�r die Speicherung personenbezogener Daten bis
zur Zweckerreichung vor.46 Die Speicherbegrenzung und der Grundsatz der
Zweckbindung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO greifen ineinander. Der bereits
angelegte Zweck bekommt eine Art „Haltbarkeitsdatum“.47 Jedenfalls bereits
anonymisierte Daten sind – schon denklogisch aufgrund des Anwendungsbe-
reichs in Art. 2 Abs. 1 DSGVO – von der Speicherbegrenzung ausgenommen.
Eine Identifizierung Betroffener ist hierdurch ohnehin ausgeschlossen.48

Praxishinweis

Verantwortliche sollten deshalb f�r alle personenbezogenen Daten oder Da-
tenkategorien eine Speicherfrist festlegen. Differenziert werden sollte zwi-
schen einerseits der Zweckerreichung und andererseits den gesetzlich sta-
tuierten Aufbewahrungsfristen. Im Falle einer Aufbewahrung ausschließlich
aus Gr�nden von Aufbewahrungsfristen empfiehlt es sich, technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die eine anderweitige Verarbeitung
verhindern.49 Zudem sollte der Verantwortliche Fristen oder iterative Zeit-
r�ume f�r eine �berpr�fung der Daten implementieren.50 In der Regel erfolgt
dies im Rahmen eines �bergreifenden L�schkonzepts.51

22 Die Speicherbegrenzung bedingt u.a. die folgenden weiteren Pflichten des Ver-
antwortlichen: die Pflicht zur (aktiven) Aufkl�rung des Betroffenen �ber die je-
weilige Verarbeitungsdauer gem�ß Art. 13 Abs. 2 lit. a bzw. 14 Abs. 2 lit. a
DSGVO, die Pflicht auf Antrag zur erneuten, ggf. konkretisierten Benennung
der Verarbeitungsdauer gem�ß Art. 15 Abs. 1 lit. d DSGVO, die Pflicht zur L�-
schung gem�ß Art. 17 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Einschr�nkung der Verarbei-
tung gem�ß Art. 18 Abs. 1 DSGVO nach entsprechendem Verlangen des Betrof-
fenen.
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46 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 64.
47 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 65.
48 Ausf�hrlich zum Personenbezug siehe Kap. 2 Rn. 10 und Kap. 19 Rn. 21; siehe auch

Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 5 DSGVO Rn. 155, der sogar
Pseudonymisierungsmaßnahmen ausreichen l�sst.

49 Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 5 DSGVO Rn. 159.
50 Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 5 DSGVO Rn. 159; Erw�-

gungsgrund 39 S. 9 DSGVO.
51 Siehe dazu Kap. 12 Rn. 36.



23Ausnahmen vom Grundsatz normiert Art. 5 Abs. 1 lit. e Hs. 2 DSGVO, der Ver-
arbeitungen f�r im �ffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, f�r Zwecke
der wissenschaftlichen und historischen Forschung und statistische Zwecke
privilegiert. Bei einem entsprechenden Zweck ist weder dem Speicherbegren-
zungs- noch dem Zweckbindungsgrundsatz Rechnung zu tragen.

7. Integrit�t und Vertraulichkeit

24Nach dem Grundsatz der Integrit�t und Vertraulichkeit gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. f
DSGVO m�ssen personenbezogene Daten zur Abwendung bestimmter Risiken
in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der perso-
nenbezogenen Daten gew�hrleistet. Der Grundsatz h�ngt deshalb eng mit
Art. 24 und Art. 32 DSGVO zusammen und verlangt vom Verantwortlichen ent-
sprechende technische und organisatorische Maßnahmen.52

25Die Maßnahmen sollen insbesondere folgende zwei Kategorien von Risiken ver-
hindern:53 Zum einen soll eine unbefugte oder unrechtm�ßige Verarbeitung
verhindert werden. Eine unbefugte Verarbeitung liegt insbesondere dann vor,
wenn die Verarbeitung durch unbefugte Dritte gem�ß Art. 4 Nr. 10 DSGVO er-
folgt; eine unrechtm�ßige Verarbeitung ist etwa im Falle eines Verstoßes gegen
den Rechtm�ßigkeits- und Zweckbindungsgrundsatz gegeben. Zum anderen soll
ein unbeabsichtigter Verlust, die unbeabsichtigte Zerst�rung und Sch�di-
gung verhindert werden. Ein Verlust, die Zerst�rung oder Sch�digung ist gege-
ben, wenn personenbezogene Daten „[…] abhandenkommen oder derart ge�n-
dert werden, dass sie nicht mehr oder nur noch eingeschr�nkt f�r den vorgesehe-
nen Zweck verarbeitet werden k�nnen“.54

26Weiterhin soll der Grundsatz f�r Datensicherheit und eine l�ckenlos funktionie-
rende IT-Infrastruktur sorgen. Prim�r verlangt Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO des-
halb vom Verantwortlichen, stets den Risiken und dem Stand der Technik ent-
sprechende geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensi-
cherheit zu ergreifen.55 Vor allem fortschreitende technische Entwicklungen
verlangen deshalb bei zeitlich umfassenden Verarbeitungshandlungen iterative
�berpr�fungen der Risiken f�r Betroffene durch die zu verarbeitenden Daten im
Verh�ltnis zu den eingesetzten Gegenmaßnahmen.

II. Die Grunds�tze im Einzelnen Kap. 4
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52 Siehe hierzu im Einzelnen Kap. 13.
53 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 73 ff.; es wird darauf hingewiesen, dass

die genannten Risiken jedoch nicht abschließend sind. Dies verdeutlicht der Wortlaut
„einschließlich“ in Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO.

54 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 75.
55 Ausf�hrlich zu technischen und organisatorischen Maßnahmen siehe Kap. 13.



27 Welche Anforderungen im Detail an technische und organisatorische Schutz-
maßnahmen zu stellen sind, wird insbesondere durch Erw�gungsgrund 39 S. 12
DSGVO,56 Art. 32 DSGVO57 und Art. 25 DSGVO58 konkretisiert.

III. Die Rechenschaftspflicht

28 Die Rechenschaftspflicht gem�ß Art. 5 Abs. 2 DSGVO bedeutet, dass der Ver-
antwortliche die Einhaltung der Grunds�tze aus Art. 5 Abs. 1 DSGVO auch
nachweisen kann.59

29 Aus dem Grundsatz folgt i.R.v. Art. 5 Abs. 2 Hs. 1 DSGVO zun�chst, dass der
Verantwortliche daf�r Sorge zu tragen hat, dass die Grunds�tze aus Art. 5
Abs. 1 DSGVO eingehalten werden. Dabei muss der Verantwortliche insbeson-
dere die Anforderungen aus Art. 24 DSGVO umsetzen:60 Art. 24 Abs. 1 DSGVO
bestimmt dabei, dass Art und Umfang der bereitzustellenden Maßnahmen an-
hand einer Risikoanalyse festzumachen sind und diese Maßnahmen �berpr�ft
und aktualisiert werden m�ssen. Zus�tzlich wird in Art. 24 Abs. 2 DSGVO auf
den Anspruch an ein umfassendes Datenschutzmanagement61 hingewiesen.

30 Die Nachweispflicht fordert eine Dokumentation der Verarbeitung und derjeni-
gen Maßnahmen, durch die die Grunds�tze jeweils eingehalten werden. Beson-
ders im Zusammenhang mit aufsichtsbeh�rdlichen �berpr�fungen erlangt
die Pflicht Bedeutung: Gem�ß Art. 58 Abs. 1 lit. a DSGVO k�nnen Aufsichtsbe-
h�rden den Verantwortlichen zur Bereitstellung von entsprechenden Informatio-
nen anweisen.62 Soweit der Verantwortliche die Einhaltung der Grunds�tze aus
Art. 5 Abs. 1 lit. a–f DSGVO nicht nachweisen kann, stellt dies eine Verletzung
der Nachweispflicht aus Art. 5 Abs. 2 Hs. 2 DSGVO dar.63
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56 Erw�gungsgrund 39 S. 12 statuiert die Verhinderung des Zugangs Unbefugter.
57 Ausf�hrlich zu technischen Maßnahmen siehe Kap. 13 Rn. 13 ff.
58 Ausf�hrlich zu technischen Maßnahmen siehe Kap. 13 Rn. 13 ff.
59 Taeger/Gabel/Voigt, DSGVO Art. 5 Rn. 40.
60 Ausf�hrlich zur Datenschutzorganisation siehe Kap. 11; K�hling/Buchner/Herbst,

DSGVO Art. 5 Rn. 78.
61 Siehe hierzu Kap. 10.
62 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 79.
63 K�hling/Buchner/Herbst, Art. 5 DSGVO Rn. 79.



Praxishinweis

Es empfiehlt sich eine genaue �berpr�fung, ob hinreichende Maßnahmen
zur Einhaltung der Verpflichtung ergriffen wurden. Ein Verstoß gegen die
Nachweispflicht ist gem�ß Art. 83 Abs. 5 lit. a DSGVO mit einem Bußgeld
von bis zu 20.000.000 e oder bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten Jah-
resumsatzes bew�hrt.

Die genaue Form des Nachweises der Einhaltung der Rechenschaftspflicht
gibt Art. 5 Abs. 2 DSGVO nicht vor. Folgende beispielhafte Maßnahmen
sind grunds�tzlich als Nachweise geeignet:

– Eintr�ge im Verzeichnis der Verarbeitungst�tigkeiten gem�ß Art. 30
DSGVO;

– eine Datenschutz-Folgeabsch�tzung gem�ß Art. 35 Abs. 7 DSGVO;
– im Falle einer Verarbeitung auf Basis einer Einwilligung nach Art. 7

Abs. 1 DSGVO ein Eintrag in einer Datenbank oder eine unterschriebene
Fassung der Erkl�rung;

– im Falle einer Verarbeitung auf Basis berechtigter Interessen eine schrift-
lich dokumentierte Interessenabw�gung;

– interne Anweisungen (der Mitarbeiter) oder Richtlinien in Bezug auf kon-
krete Verarbeitungen;

– Kopien von Auftragsverarbeitungsvertr�gen;
– Dokumentationen von Datenschutzpr�fungen/Audits, z.B. ausgef�llte

Frageb�gen, abgehakte Checklisten.

31Die Rechenschaftspflicht f�hrt im Rahmen eines zivilrechtlichen Schadenser-
satzverfahrens nach Art. 82 DSGVO jedoch nicht zu einer Beweislastum-
kehr.64 Vielmehr gelten die allgemeinen Beweislastregeln und Darlegungs-
grunds�tze nach nationalem Recht, was ebenfalls f�r potenzielle sekund�re Dar-
legungslasten gilt – d.h. in Deutschland muss der Anspruchsteller (Betroffener)
grunds�tzlich alle schadensersatzbegr�ndende Merkmale darlegen bzw. bewei-
sen.65
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64 Siehe auch OLG Innsbruck, Urt. v. 13.2.2020 – 1 R 182/19b Ziff. II.4.
65 Taeger/Moos, DSRITB 2020, 451, 452.
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I. �berblick �ber die einschl�gigen Regelungen der DSGVO

1 Dem Grundsatz des Verarbeitungsverbots mit Erlaubnisvorbehalt folgend,
d�rfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betroffenen Person
oder auf Basis einer sonstigen zul�ssigen Rechtsgrundlage verarbeitet werden,
die sich entweder aus der DSGVO selbst, dem sonstigen Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten ergeben kann.1

2 In diesem Kapitel werden daher die in der DSGVO sowie die im BDSG nor-
mierten Anforderungen an die Zul�ssigkeit der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten erl�utert, insbesondere die Voraussetzungen, unter denen die
Verarbeitung personenbezogener Daten direkt auf die DSGVO oder das BDSG
gest�tzt werden kann,2 sowie die Anforderungen an eine wirksame Einwilligung
der betroffenen Person.3
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1 Art. 6 Abs. 1 DSGVO und Erw�gungsgrund 40; siehe hierzu auch Kap. 4 Rn. 4 ff.
2 Siehe Rn. 11 ff.
3 Siehe Rn. 243ff.



3Die einschl�gigen Regelungen zur Zul�ssigkeit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten befinden sich vor allem in den Art. 6–11 DSGVO.

4Die zentrale Vorschrift in der DSGVO im Hinblick auf die Zul�ssigkeit der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist Art. 6 DSGVO nebst den kor-
respondierenden Erw�gungsgr�nden 40, 41 und 44–50. So muss nach Art. 6
Abs. 1 DSGVO mindestens eine der dort aufgef�hrten Bedingungen erf�llt
sein, damit der jeweils Verantwortliche personenbezogene Daten verarbeiten
darf. Zu diesen Bedingungen z�hlen z.B. die Einwilligung (lit. a), die Verarbei-
tung zu Zwecken der Erf�llung eines Vertrages (lit. b) und die Verarbeitung zu
Zwecken der Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder
eines Dritten (lit. f).4 Einige dieser Bedingungen werden in den nachfolgenden
Art. 7–11 DSGVO dann noch weiter spezifiziert, so z.B. die Voraussetzungen an
eine wirksame Einwilligung in den Art. 7 und 8 DSGVO.

5Des Weiteren enth�lt Art. 6 DSGVO auch die Vorgaben f�r die Zweck�nde-
rung. M�chte also ein Verantwortlicher f�r einen bestimmten Zweck erhobene
personenbezogene Daten f�r einen anderen (neuen) Zweck verarbeiten, muss er
die Anforderungen des Art. 6 Abs. 4 DSGVO einhalten.

6Wie schon die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG und das BDSG a.F. unterscheidet
die DSGVO zwischen „normalen“ personenbezogenen Daten und Daten, die
aufgrund ihrer Sensibilit�t und des ihnen innewohnenden Diskriminierungspo-
tenzials besonders strikten Verarbeitungsvoraussetzungen unterliegen.5 Die-
se sind im Grundsatz in Art. 9 DSGVO sowie in den korrespondierenden Erw�-
gungsgr�nden 51–56 geregelt.6 Sie sind weitaus strikter als die in Art. 6 Abs. 1
DSGVO statuierten Voraussetzungen f�r die Verarbeitung „normaler“ personen-
bezogener Daten.7 So kann die Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten – die in Art. 9 Abs. 1 DSGVO spezifiziert werden – z.B. nicht
wie die Verarbeitung „normaler“ personenbezogener Daten auf Grundlage einer
Interessenabw�gung erfolgen.8

7Art. 10 DSGVO, zu dem es keinen korrespondierenden Erw�gungsgrund gibt,
enth�lt Sonderregelungen f�r die Verarbeitung personenbezogener Daten �ber
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenh�n-
gende Sicherungsmaßregeln, die die generellen Vorgaben des Art. 6 Abs. 1
DSGVO erg�nzen.9
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4 Siehe ausf�hrlich Rn. 11 ff.
5 Siehe Art. 8 der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG und § 3 Abs. 9 BDSG a. F.
6 Weit �berwiegend wird vertreten, dass f�r die Verarbeitung besonderer Kategorien per-

sonenbezogener Daten neben den Anforderungen des Art. 9 DSGVO auch die Anforde-
rungen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zu erf�llen sind, siehe ausf�hrlich Rn. 170 ff.

7 Siehe ausf�hrlich Rn. 11 ff.
8 Siehe ausf�hrlich Rn. 159ff.
9 Siehe ausf�hrlich Rn. 209ff.



8 Art. 11 DSGVO und der korrespondierende Erw�gungsgrund 57 DSGVO be-
inhalten schließlich noch erg�nzende Regelungen f�r den Fall, dass ein Verant-
wortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die betroffene Person (selbst)
aber nicht identifizieren kann bzw. nicht (mehr) muss, um den mit der Daten-
verarbeitung verfolgten Zweck zu erreichen.10

9 Art. 85–91 DSGVO enthalten zudem noch spezielle Vorschriften f�r besondere
Verarbeitungssituationen, wobei die Vorschriften zur Datenverarbeitung im
Besch�ftigungskontext (Art. 88 DSGVO), zur Datenverarbeitung zu journalis-
tischen, wissenschaftlichen, k�nstlerischen oder literarischen Zwecken
(Art. 85 DSGVO) sowie die Vorgaben zu Garantien und Ausnahmen in Bezug
auf die Datenverarbeitung zu im �ffentlichen Interesse liegenden Archivzwe-
cken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu
statistischen Zwecken (Art. 89 DSGVO) am praxisrelevantesten sein d�rften.

10 Teilweise enthalten die genannten Vorschriften der DSGVO auch �ffnungs-
klauseln, die es dem jeweiligen EU-Mitgliedstaat und/oder der EU unter den
dort genannten Voraussetzungen erlauben, Regelungen zu erlassen, die die
DSGVO insoweit erg�nzen.11 In Deutschland hat der Gesetzgeber von vielen die-
ser �ffnungsklauseln Gebrauch gemacht. Die wichtigsten nationalen Regelun-
gen zur Zul�ssigkeit der Datenverarbeitung befinden sich in Deutschland im
BDSG und dort in den §§ 22–31 BDSG. Allerdings enthalten auch noch eine
Vielzahl anderer Gesetze (einzelne) Vorschriften hierzu, z.B. die Sozialgesetz-
b�cher, die Landesdatenschutzgesetze, das Gesundheitsdiagnostikgesetz etc.
Diese regeln gr�ßtenteils aber (nur) spezielle Situationen, in denen personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden oder die Datenverarbeitung durch bestimmte
Verantwortliche erfolgt. Da die f�r die Unternehmenspraxis wichtigsten F�lle
(abschließend) in der DSGVO und ggf. erg�nzend im BDSG geregelt werden,
konzentriert sich dieses Kapitel im Folgenden auf diese Regelungen.

II. Gesetzliche Erlaubnisvorschriften

11 Im Folgenden sollen nun die in der Datenverarbeitungspraxis von Unterneh-
men wichtigsten Rechtsgrundlagen, die in der DSGVO oder im BDSG enthal-
ten sind und auf deren Grundlage sich die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten st�tzen l�sst, n�her erl�utert werden.

Kap. 5 Zul�ssigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

76 Arning

10 Siehe ausf�hrlich Rn. 215 ff.
11 Siehe ausf�hrlich zur Regelungssystematik im Datenschutzrecht und zur Funktions-

weise der �ffnungsklauseln in der DSGVO Kap. 1 Rn. 7 ff.



1. Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der
Vertragserf�llung oder zur Durchf�hrung vorvertraglicher
Maßnahmen

12Einer der wichtigsten Zwecke, f�r den in der Praxis personenbezogene Daten
verarbeitet werden, ist die Begr�ndung, Durchf�hrung und Beendigung von
Vertr�gen – und dies nicht nur, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten der wesentliche Gegenstand der Leistungserbringung ist. So ist es in den
meisten F�llen allein schon erforderlich zu wissen, wer die Vertragsparteien
sind; personenbezogene Daten k�nnen erforderlich sein, um die Vertragspara-
meter bestimmen zu k�nnen (so z.B. bei Versicherungsvertr�gen) etc.

13Vor diesem Hintergrund enth�lt die DSGVO – wie auch schon die Datenschutz-
richtlinie 95/46/EG – eine Erlaubnisvorschrift, die die Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Rahmen einer Vertragsbeziehung zu rechtfertigen vermag.
So besagt Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, dass die Verarbeitung personenbezogener
Daten rechtm�ßig ist, wenn die „Verarbeitung […] f�r die Erf�llung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchf�hrung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich [ist], die auf Anfrage der betroffenen
Person erfolgen“.

14Mithin enth�lt diese Vorschrift zwei voneinander zu unterscheidende Erlaub-
nistatbest�nde, die alternativ nebeneinander stehen:

1. Die Verarbeitung ist f�r die Erf�llung eines Vertrags erforderlich, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist.

2. Die Verarbeitung ist zur Durchf�hrung vorvertraglicher Maßnahmen er-
forderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.

Leitlinien des Europ�ischen Datenschutzausschusses

15Der Europ�ische Datenschutzausschuss12 hat Leitlinien f�r die Verarbeitung
personenbezogener Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
im Zusammenhang mit der Erbringung von Onlinediensten gegen�ber betrof-
fenen Personen ver�ffentlicht.13 Zwar beziehen sich diese Leitlinien insbe-
sondere auf Onlinedienste. Doch lassen sich gerade die allgemeinen Ausf�h-
rungen zu Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO auch auf die „Offline-Welt“ �bertra-
gen.
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12 Siehe zur Funktion und Organisation sowie den Aufgaben des Europ�ischen Daten-
schutzausschusses ausf�hrlich Kap. 16 Rn. 14 f.

13 Europ�ischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gem�ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Online-Diensten f�r betroffene Personen, Version 2.0, https://
edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_
public_consultation_de.pdf.



16 Unternehmen, die personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO verarbeiten wollen, ist zu empfehlen, die Leitlinien des Euro-
p�ischen Datenschutzausschusses aufmerksam durchzuarbeiten und – wenn
m�glich – diese auch zu befolgen. Zwar besitzt der Europ�ische Daten-
schutzausschuss keine Kompetenz, die DSGVO rechtsverbindlich auszule-
gen, so dass durchaus auch eine Abweichung von diesen Leitlinien daten-
schutzrechtlich zul�ssig oder gar geboten sein kann, zumal die Datenschutz-
aufsichtsbeh�rden insbesondere nach dem Inkrafttreten der DSGVO relativ
strenge Positionen vertreten. Die Kompetenz, die DSGVO rechtsverbindlich
auszulegen, verbleibt bei den Gerichten, insbesondere dem EuGH, die nicht
an die Leitlinien des Europ�ischen Datenschutzausschusses gebunden sind.
Doch ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass die deutschen Daten-
schutzaufsichtsbeh�rden – ebenso wie die Beh�rden in den anderen EU-Mit-
gliedstaaten – die DSGVO grunds�tzlich so auslegen und anwenden werden,
wie es der Europ�ische Datenschutzausschuss in den jeweiligen Leitlinien
ausgef�hrt hat, zumal diese eine gewisse Bindungswirkung gegen�ber den
nationalen Datenschutzaufsichtsbeh�rden entfalten.14 Somit besteht eine be-
tr�chtliche Rechtssicherheit, dass zumindest die Datenschutzaufsichtsbeh�r-
den eine Datenverarbeitung nicht beanstanden werden, soweit sich das ver-
antwortliche Unternehmen dabei an die Leitlinien und anderen Vorgaben des
Europ�ischen Datenschutzausschusses gehalten hat.

17 M�chte ein Unternehmen hingegen von den Leitlinien des Europ�ischen Da-
tenschutzausschusses abweichen, sollte dies datenschutzrechtlich zuvor ge-
pr�ft und die tats�chlichen Gr�nde sowie die rechtlichen Argumente hierf�r
dokumentiert werden.

a) Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Vertragserf�llung

18 Der Begriff der Vertragserf�llung ist weit zu verstehen und nicht mit dem zivil-
rechtlichen Begriff der Vertragserf�llung gleichzusetzen. Vielmehr umfasst der
Begriff der Vertragserf�llung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bereits den Ver-
tragsabschluss selbst, der der eigentlichen Vertragserf�llung zeitlich vorgela-
gert ist.15 Auch wenn dies in der Literatur teilweise vertreten wird, geh�ren die
Anbahnung und die Verhandlung eines Vertrages nicht zur Vertragserf�llung
i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.16 So unterscheidet die DSGVO in Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO zwischen der Durchf�hrung vorvertraglicher Maßnahmen
einerseits und der Vertragserf�llung andererseits und legt hierf�r unterschied-
liche Verarbeitungsvoraussetzungen fest. Vor diesem Hintergrund m�ssen die
fraglichen Datenverarbeitungsaktivit�ten nach hier vertretener Ansicht zumin-
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14 Siehe z. B. K�hling/Buchner/Dix, Art. 70 DSGVO Rn. 10.
15 So z. B. auch Laue/Kremer/Kremer, § 2 Rn. 30; Plath/Plath, Art. 6 DSGVO Rn. 11.
16 So f�r die Anbahnung Plath/Plath, Art. 6 DSGVO Rn. 11.



dest unmittelbar mit dem Vertragsabschluss im Zusammenhang stehen, damit
sie auf Art. 6 Abs. 1 lit. b Alt. 1 DSGVO gest�tzt werden k�nnen – dies ist bei
der Anbahnung und der Verhandlung eines Vertrages aber eben nicht der Fall.17

19Weiterhin umfasst der Begriff der Vertragserf�llung die Herbeif�hrung des
vertraglich geschuldeten Leistungserfolgs,18 die Vertrags�nderung, die Ab-
wicklung des Vertrages, also auch die Anfechtung, Beendigung bzw. K�ndigung
und die sonstige Aus�bung eines Gestaltungsrechts, sowie die Erf�llung von
Nebenpflichten und sekund�ren Pflichten, allen voran von M�ngelgew�hr-
leistungsanspr�chen.19

Leitlinien des Europ�ischen Datenschutzausschusses

20Nach Auffassung des Europ�ischen Datenschutzausschusses („EDSA“) ver-
mag Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO grunds�tzlich keine Datenverarbeitung
nach vollst�ndiger Beendigung des Vertrages zu rechtfertigen, z.B. zu
Zwecken der Erf�llung von Aufbewahrungspflichten.20 Hierf�r sei regelm�-
ßig eine andere Rechtsgrundlage erforderlich. Die Speicherung zur Erf�l-
lung von Aufbewahrungspflichten muss nach Ansicht des EDSA demzufol-
ge z.B. i.d.R. auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO („Erf�llung einer rechtlichen
Verpflichtung“) i.V.m. mit der nationalen Rechtsvorschrift gest�tzt werden,
die die jeweilige Aufbewahrungspflicht begr�ndet (z.B. § 257 HGB und
§ 147 AO). Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
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17 So auch Laue/Kremer/Kremer, § 2 Rn. 30.
18 K�hling/Buchner/Buchner/Petri, Art. 6 DSGVO Rn. 33; Taeger weist zu Recht darauf

hin, dass hiervon – der deutschen Besonderheit des Abstraktionsprinzips folgend – so-
wohl das Erf�llungs- als auch das Verpflichtungsgesch�ft umfasst ist, Taeger/Gabel/
Taeger, Art. 6 DSGVO Rn. 59.

19 Siehe z. B. Plath/Plath, Art. 6 DSGVO Rn. 11; Taeger/Gabel/Taeger, Art. 6 DSGVO
Rn. 59; Gola/Schulz, Art. 6 DSGVO Rn. 28; a.A. im Hinblick auf die Beendigung des
Vertrages: Simitis/Hornung/Spiecker gen. D�hmann/Roßnagel, Art. 6 DSGVO Rn. 30;
siehe hierzu auch die Ausf�hrungen des Europ�ischen Datenschutzausschusses, der
die Auffassung vertritt, dass nur Datenverarbeitungen, die zur Erf�llung des Vertrages
erforderlich sind, auf diese Rechtsgrundlage gest�tzt werden k�nnen. Auf sonstige
Maßnahmen, die durch eine Nichterf�llung ausgel�st werden, oder auf andere Vor-
kommnisse bei der Erf�llung eines Vertrages sei sie jedoch nicht automatisch anwend-
bar, siehe Europ�ischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung
personenbezogener Daten gem�ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im Zusam-
menhang mit der Bereitstellung von Online-Diensten f�r betroffene Personen, Version
2.0, S. 13. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Erf�llung von
Gew�hrleistungsanspr�chen oder einer Garantie kann aber wohl auch nach Auffassung
des EDSA ggf. auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO gest�tzt werden, Europ�ischer Daten-
schutzausschuss, a. a.O., S. 13.

20 Europ�ischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gem�ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Online-Diensten f�r betroffene Personen, Version 2.0, S. 13 f.



mit dem durch die K�ndigung ausgel�sten Verwaltungsaufwand, wie z.B. der
R�cksendung von Waren oder R�ckzahlungen, k�nne hingegen auf Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO gest�tzt werden.21

21 Außerdem sei es nach Auffassung des EDSA generell unzul�ssig, zu einer
neuen Rechtsgrundlage „zu wechseln“, wenn die Datenverarbeitung nicht
mehr auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO gest�tzt werden kann, weil die betroffe-
ne Person ihre Daten ggf. nur deshalb zur Verf�gung gestellt habe, weil sie
davon ausgegangen sei, dass deren Verarbeitung ein notwendiger Teil der
Vertragsbeziehung sei.22 Ausnahmsweise sei es allerdings zul�ssig, Daten f�r
bestimmte spezifische Zwecke auch nach Vertragsbeendigung weiterzuverar-
beiten, so z.B. zur Erf�llung von Aufbewahrungspflichten oder Geltendma-
chung, Aus�bung oder Verteidigung von Rechtsanspr�chen. In diesem Fall
m�ssten Verantwortliche hierf�r eine (gesonderte) Rechtsgrundlage bestim-
men und die betroffenen Personen vor Beginn der Datenverarbeitung �ber
diese Datenverarbeitung und die Dauer der weiteren Aufbewahrung im Ein-
klang mit den Transparenzanforderungen der DSGVO (insb. aus Art. 13 bzw.
14 DSGVO) informieren.23

22 Unklar bleibt, ob es sich bei dieser Information nach Auffassung des EDSA
um ein konstitutives Zul�ssigkeitserfordernis handelt, also die Weiterverar-
beitung nach Beendigung des Vertrages nur dann zul�ssig ist, wenn der Verant-
wortliche die betroffene Person hier�ber vor Beginn der Verarbeitung in-
formiert hat. Eine solche Auslegung w�re nach hier vertretener Meinung
allerdings nicht mit Art. 6 DSGVO vereinbar, zumal die Erf�llung der Infor-
mationspflichten gem. Art. 13 bzw. Art. 14 DSGVO nach hier vertretener An-
sicht keine Rechtm�ßigkeitsvoraussetzung f�r die Datenverarbeitung ist.24

23 Aber auch gegen die restriktive Auffassung des EDSA an sich, dass eine Da-
tenverarbeitung nach Beendigung eines Vertrages nur ausnahmsweise auf
eine andere Rechtsgrundlage gest�tzt werden k�nne, wenn Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO diese nicht mehr zu rechtfertigen vermag, bestehen nach hier vertre-
tener Auffassung zumindest ernsthafte Zweifel, da die einzelnen Erlaubnis-
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21 Europ�ischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gem�ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Online-Diensten f�r betroffene Personen, Version 2.0, S. 14.

22 Europ�ischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gem�ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Online-Diensten f�r betroffene Personen, Version 2.0, S. 14.

23 Europ�ischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2019 zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gem�ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Online-Diensten f�r betroffene Personen, Version 2.0, S. 14.

24 Siehe Kap. 6 Rn. 109ff.


